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Leitartikel 

Fünfzig Jahre 

Gesellschaft für Rationale 

Verkehrspolitik e.V. (GRV) 

Von Dr.-Ing. Gunther Ellwanger, 

Vorsitzender der GRV Gesellschaft 

für Rationale Verkehrspolitik e.V. 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

vor Ihnen liegt eine besondere Folge 

der GRV-Nachrichten: Sie ist dem 

50. Geburtstag gewidmet. Am 20. Ju-

li 1970, also vor 50 Jahren, haben 

mehrere verkehrspolitisch engagierte 

Personen im Schloss Hotel Benrath in 

Düsseldorf die „Gesellschaft für Ra-

tionale Verkehrspolitik e.V.“ (GRV) 

gegründet. Den gemeinsamen Vor-

stellungen einer vernunftgemäßen, an 

volkswirtschaftlichen Grundsätzen 

orientierten, humanen, umweltgerech-

ten Verkehrspolitik sollte ein Sprach-

rohr geboten werden. Die GRV ist mit 

ihrer Forderung nach einer rationalen 

Verkehrspolitik auch nach fünfzig Jah-

ren aktuell geblieben und kann nun 

im Juli 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum 

begehen. Leider steht es unter dem 

Schatten der Corona-Pandemie. 

Ich freue mich, dass Dipl.-Ing. Peter 

Molle, Professor Dr. Werner Rothen-

gatter, Dipl.-Ing. ETH Werner Stohler 

und Dr.-Ing. Werner Weigand Gast-

beiträge für diese Folge geschrieben 

haben und danke ihnen ganz herzlich. 

 
Gunther Ellwanger. 

Foto: Catherine Ellwanger. 

Hier zunächst eine Betrachtung der 

aktuellen Corona-Krise und ihrer 

Folgen, danach ein Blick zurück. 

Seit März 2020 hat sich das gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Leben 

in Deutschland, der EU und weltweit 

völlig verändert bis hin zum Stillstand. 

Dazu einige Aussagen: 

 Deutschland muss bis ins nächste 

Jahr mit einer „neuen Normalität“ 

leben. 

 Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier erwartet 2020 einen 

Rückgang der Wirtschaftskraft 

von 6,3 Prozent, somit stärker als 

in der Finanzkrise 2009 mit einem 

Rückgang des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP) um 5,7 Prozent. 

 Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze will Klimaschutz als zent-

rales Element beim Wiederaufbau 

verankern. 

 In ihrer Frühjahrs-Konjunktur-

prognose rechnet die EU-Kom-

mission mit einer Rezession „his-

torischen Ausmaßes“ und einem 

Rückgang der Wirtschaftsleistung 

2020 um 7,4 Prozent. 

 Corona-Hilfspaket von 500 Milli-

arden Euro bei EU-Gipfel gebil-

ligt. 

 Grenzen sind geschlossen, es 

fliegen kaum noch Flugzeuge, 

ÖPNV wird kaum genutzt. 

 Meine eigene Mobilität hat sich 

kaum verändert, da ich kein Auto 

besitze und schon vor der Corona-

Krise zu Fuß oder per Rad unter-

wegs war. 

 Die Welt wird nach der Corona 

Pandemie sicherlich eine andere 

sein als zuvor. 

Können wir uns nach der Corona-

Krise weiterhin Klimaschutz leisten 

und was bedeutet das für die 

Mobilität? 

Es gibt derzeit verschiedentlich die 

Forderung, die Anstrengungen für 

den Klimaschutz vorübergehend zu 

reduzieren oder ganz auszusetzen, um 

sich mit aller Kraft auf die Überwin-

dung der massiven Rezession durch 

Corona zu konzentrieren. Besonders 

deutlich geworden ist die mächtige 

europäische Lobby der Industrie 

„Business Europe“ (deutsches Mit-

glied: Bundesverband der Deutschen 

Industrie). In einem Brief am 10. Ap-

ril an den Vizepräsidenten der EU-

Kommission Frans Timmermans 

(www.businesseurope.eu) wird ge-

fordert, wegen der bevorstehenden 

Rezession alle „nicht essentiellen“ 

Vorhaben zurückzustellen, die Anlage 

des Briefes enthält auch den Entwurf 

des Europäischen Klimaschutzgeset-

zes (wichtigstes Element des Green 

Deal), Regelungen zu Flugzeugtreib-

stoff, strengere Abgaswerte im Stra-

ßenverkehr. 

Dies halte ich für eine völlig unange-

brachte Forderung. Vielmehr müssen 

wir die Corona-Pandemie als Chance 

nutzen, um die Aktivitäten für den 

Klimaschutz zu verstärken. Die hohen 

Investitionen in den Wiederaufbau 

müssen so eingesetzt werden, dass sie 

auch dem Klimaschutz nützen. Es soll-

te aber zweigleisig vorgegangen wer-

den: Neben den Investitionen würden 

zielführende Steuersenkungen sowohl 

den Unternehmen als auch dem Klima 

helfen. Dazu gehören die Stromsteuer 

und die Abgabe nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz. Niedrigere Strom-

preise entlasten die Verbraucher und 

geben Anreize, von den klimaschädli-

chen Energiequellen Öl und Kohle auf 

den umweltverträglicher hergestellten 

Strom umzusteigen. Dabei wird aber 

der verstärkte Ausbau von erneuer-

baren Energien noch wichtiger. 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/iaco/2020-04-10_businesseurope_letter_environment_and_climate_consultations_and_regulations_-_executive_vp_timmermans.pdf
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Die deutsche Automobilindustrie be-

findet sich — wenn auch mit Verspä-

tung — im Umbruch vom Verbren-

nungsmotor hin zu alternativen An-

trieben und leidet während Corona 

unter einer schwachen Nachfrage. Ihre 

Hoffnung auf staatliche Hilfen ist bei 

einem Autogipfel am 5. Mai 2020 von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht 

erfüllt worden. Erfreulicherweise hat 

die Regierungskoalition am 3. Juni 

2020 mit dem 130 Milliarden schweren 

Corona-Konjunkturpaket die jahrzehn-

telange Vorzugsbehandlung der Au-

tomobilindustrie durch die Politik 

beendet. Bisher waren die Wünsche 

dieser Industrie stets erfüllt worden, 

wie einige Beispiele zeigen: die Ab-

wrackprämie, der lange Zeit währende 

Widerstand gegen strengere europäi-

sche Abgasnormen sowie das noch 

immer bestehende Diesel-Privileg. 

Neben den Autoherstellern hatten 

auch die Autoländer Baden-Württem-

berg, Bayern und Niedersachsen auf 

Kaufprämien für Diesel und Benziner 

bestanden. Lediglich die Käufer von 

E-Autos sollen nun von einer von 6000 

auf 9000 Euro erhöhten Kaufprämie 

und einer Kfz-Steuerbefreiung bis 

2030 profitieren. Den Käufern von 

Autos mit Verbrennungsmotoren 

kommt die um 3 Prozent reduzierte 

Mehrwertsteuer zugute. Zusammen 

mit der Eigenkapitalerhöhung um fünf 

Milliarden Euro für die DB und den 

um 2,5 Milliarden Euro erhöhten 

Regionalisierungsmitteln wird so ein 

wichtiger Schritt zur Verkehrs-

wende gemacht. 

Es ist wichtig, dass die EU im Herbst 

2020 ihre Kohlendioxid-Ziele wie 

beabsichtigt auf 50 bis 55 Prozent 

Reduktion bis 2030 gegenüber 1990 

verschärft. Da der Verkehr für rund 

ein Viertel der Treibhausgase in der 

EU verantwortlich ist, muss die not-

wendige Verkehrswende beschleunigt 

werden. 

Eine Wirkung hat Corona auf jeden 

Fall schon: Es hat sich nämlich in 

großer Breite gezeigt, wie gut sich 

Büroberufe — zumindest zeitweise — 

auch von zu Hause aus erledigen 

lassen, und wie bei Besprechungen 

und Konferenzen die persönliche 

Anreise aller Teilnehmenden durch 

Video-Übertragungen ersetzt werden 

kann. Verkehrsvermeidung ist nicht 

länger eine hohle Phrase, sondern 

wird gelebte Realität! Für den öffent-

lichen Verkehr bedeutet dies aller-

dings einen Rückgang nicht nur der 

Nachfrage, sondern auch der Ein-

nahmen. Wenn zugleich die Globali-

sierung auf ein gesundes Maß redu-

ziert wird (indem zum Beispiel auf 

den weltweiten Lebensmittel-Flug-

transport verzichtet wird), dann wäre 

auch dies ein echtes Plus für den 

Klimaschutz. 

Andere Ereignisse 1970 

Neben der Gründung der GRV am 20. 

Juli gab es im Jahr 1970 unter ande-

rem folgende Ereignisse: 

Am 1. Januar beginnt die gemeinsame 

Außenhandelspolitik in der EG (Euro-

päische Gemeinschaft), bisher waren 

die sechs Mitgliedsstaaten (Belgien, 

Deutschland, Frankreich, Italien, 

Luxemburg und Niederlande) dafür 

verantwortlich. 

Am 19. März reist Bundeskanzler 

Willy Brandt in einem Sonderzug nach 

Erfurt zum ersten innerdeutschen Gip-

feltreffen mit DDR-Ministerpräsident 

Willi Stoph, das zweite Treffen folgt 

am 21. Mai in Kassel. Diese Treffen 

markieren den Beginn einer „neuen 

Ostpolitik“ der Bundesregierung. 

Am 22. April zeigt die enorme Betei-

ligung am ersten Earth Day in den 

USA, dass sich weltweit ein stärkeres 

Umweltbewusstsein entwickelt. Das 

Ereignis gilt als Beginn der modernen 

Umweltbewegung, die im 

vergangenen Jahr mit den weltweiten 

Demonstrationen „Fridays for Future“ 

einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Am 26. April setzt die Lufthansa ihre 

erste Boeing 747 (Jumbo) erstmals 

und auf der Strecke Frankfurt – New 

York ein. Es war damals das größte 

Düsenverkehrsflugzeug der Welt mit 

Platz für 365 Passagiere. Zwei Jahre 

später erhält die Lufthansa dann als 

erster Kunde die Frachtversion der 

747. Derartige Flugzeuge haben dank 

der Globalisierung, Steuerfreiheit für 

das Kerosin und fehlender Anlastung 

der externen Kosten dazu geführt, dass 

heute Lebensmittel, Blumen, … rund 

um die Erde zirkulieren und auch für 

Passagiere das Fliegen so billig gewor-

den ist, dass es sich zum weltweiten 

Massentourismus entwickelt hat. Für 

den Klimaschutz wäre eine Reduktion 

des Luftverkehrs nach Corona wichtig. 

Erfreulicherweise fanden im inner-

deutschen Luftverkehr von 2015 bis 

2019 bereits ein Prozent weniger 

Reisen statt. 

Am 7. Juli gibt Dr. Wolfgang Vaerst, 

Leiter der Eisenbahnabteilung im Bun-

desverkehrsministerium, das Start-

zeichen zum Bau des neuen Rangier-

bahnhofs Maschen südlich von Ham-

burg. Es ist der größte europäische 

Rangierbahnhof (Rbf, heutige Be-

zeichnung „Zugbildungsanlage“, kurz 

ZBA) mit einer Länge von sieben Kilo-

metern und einer Breite von 700 Me-

tern (insgesamt 112 Richtungsgleise). 

Die maximale Rangierleistung beträgt 

rund 4000 Wagen pro Tag. Dieser 

 
Genau am Gründungstag der GRV, am 20. Juli 1970, hat die Deutsche Bundesbahn ihre 

erste Serienmaschine der Schnellfahrlok Baureihe 103 (genau die 103 109-5) vorläufig 

abgenommen, um sie danach einer ausgiebigen Erprobung zu unterziehen. 

Im Bild diese Lok im Jahr 1984 vor Intercity 525 „Stolzenfels“ 

im Bahnhof Wuppertal-Elberfeld (heute Wuppertal Hbf). 

Foto: Frank Sender / Verkehrsfreunde Stuttgart e.V. 



5 

Rangierbahnhof dient als Drehkreuz 

nach Skandinavien sowie dem Einzel-

wagenverkehr im Großraum Hamburg 

und hat eine Schlüsselfunktion für die 

Hinterlandanbindung mehrerer großer 

Häfen. Zur Inbetriebnahme am 7. Juli 

1977 sollte auch die automatische 

Kupplung verwirklicht sein, was 

leider bis heute in Europa nicht ge-

schehen ist, abgesehen von ersten 

Pilotprojekten. 

Im August verabschieden Vorstand 

und Verwaltungsrat der Deutschen 

Bundesbahn das „Ausbauprogramm 

für das Netz der Deutschen Bundes-

bahn“. Es sieht bis 1985 ein Investiti-

onsvolumen von 31 Milliarden 

D-Mark vor. 

Am 31. Oktober beendet der Autor 

dieser Zeilen das Studium an der TH 

Stuttgart mit einer Diplomarbeit am 

Lehrstuhl Eisenbahnwesen und Ver-

kehrswirtschaft (Professor Dr. Walther 

Lambert) und beginnt mit der Refe-

rendarausbildung bei der Deutschen 

Bundesbahn. Gegenstand der Diplom-

arbeit sind Varianten der Terminals 

für den geplanten — aber nicht ver-

wirklichten — Flughafen Hamburg 

Kaltenkirchen. Seine Lage nördlich 

Hamburg hätte es ermöglicht, dass 

die sehr lauten Überschallflugzeuge 

Concorde insbesondere über den 

Meeren geflogen wären. 

Eine besonders traurige Nachricht: Im 

Jahr 1970 gibt es in Deutschland mit 

21 332 die meisten Straßenverkehrs-

toten, davon starben 19 193 Menschen 

auf den Straßen des früheren Bundes-

gebiets und 2139 in der ehemaligen 

DDR. Erfreulicherweise sind diese 

Zahlen seither nahezu kontinuierlich 

gefallen auf den niedrigsten Stand 

von 3275 Getöteten im Jahr 2019. Es 

ist aber wichtig, dass die Vision Zero, 

also keine Unfallopfer mehr, weiter-

verfolgt wird. 

Rückblick 50 Jahre GRV 

Am Rande der Internationalen Ver-

kehrsausstellung 1965 in München 

haben sich Werner Kammer und Dr. 

Erwin Deischl getroffen und eine 

große Übereinstimmung in verkehrs-

politischen Fragen festgestellt, die 

letztendlich zur Gründung der GRV 

im Jahr 1970 führte. In Folge 25 der 

GRV-Nachrichten beschreibt der 

langjährige Geschäftsführer Werner 

Kammer anlässlich des 25-jährigen 

Jubiläums die Vorgeschichte und 

Gründungsphase der GRV. 

In der Gründungsversammlung am 

20. Juli 1970 wurde als Vorsitzender 

Dr. Erwin Deischl und zum stellver-

tretenden Vorsitzenden und Geschäfts-

führer Werner Kammer gewählt, die 

als Väter unserer Gesellschaft bezeich-

net werden können. Das Protokoll der 

Gründungsversammlung ist auf der 

nächsten Seite abgedruckt. In den 

Gründerjahren hatte die GRV keinen 

leichten Stand mit ihren zentralen 

verkehrspolitischen Forderungen, die 

auch heute immer noch aktuell sind: 

 Ressourcenschonende und um-

weltfreundliche Gestaltung des 

Verkehrs 

 Verlagerung auf umweltfreund-

liche Verkehrsträger 

 Verkehrsvermeidung, 

 Externe Kosten internalisieren, 

das heißt Kostenwahrheit im Ver-

kehr verwirklichen 

 Steuern harmonisieren 

 Sicherheits- und Sozialvorschrif-

ten bei Lkw und Bussen streng 

überwachen. 

Bundesverkehrsminister Georg Leber 

konnte seinen Leberplan mit der 

Verlagerung von Massengütern auf 

die Schiene nur minimal umsetzen 

und favorisierte die Straße mit einem 

riesigen Bauprogramm, um die Ent-

fernung bis zur nächsten Autobahn auf 

50 Kilometer zu begrenzen. Sein Nach-

folger 1972, Dr. Lauritz Lauritzen, 

hatte zwar ein verkehrspolitisches 

Grundsatzprogramm vorgelegt, das 

mehrere Forderungen der GRV ent-

hielt. Aber er blieb nur kurze Zeit im 

Amt und sein Programm verschwand 

in der Schublade. Danach stand wieder 

die Straße im Vordergrund und es 

begannen auch große Kanalbauten. 

Bei der Bahn dagegen sprach man 

eher von einer Schrumpfbahn. Insge-

samt 18 Bundesverkehrsminister 

(siehe Kasten in der rechten Spalte) 

mit unterschiedlichen Optionen für 

die Verkehrspolitik haben in den 

vergangenen 50 Jahren nur zum Teil 

Spuren hinterlassen. Erfreulicher-

weise haben aber in der jüngeren 

Vergangenheit die Bahn und der 

öffentliche Verkehr einen höheren 

Stellenwert bekommen. Dem Vor-

stand der DB standen seit 1970 acht 

Vorsitzende vor (siehe unten). Die 

vier Letzten haben Leitartikel für die 

GRV-Nachrichten geschrieben. 

Bundesverkehrsminister 

seit Bestehen der GRV 

Georg Leber (SPD, 1966–1972) 

Dr. Lauritz Lauritzen (SPD 1972–1974) 

Kurt Gscheidle (SPD, 1974–1980) 

Dr. Volker Hauff (SPD, 1980–1982) 

Dr. Werner Dollinger (CSU, 1982–1987) 

Dr. Jürgen Warnke (CSU, 1987–1989) 

Dr. Friedrich Zimmermann 

(CSU, 1989–1991) 

Dr. Günther Krause (CDU, 1991–1993) 

Matthias Wissmann (CDU, 1993–1998) 

Franz Müntefering (SPD, 1998–1999) 

Reinhard Klimmt (SPD, 1999–2000) 

Kurt Bodewig (SPD, 2000–2002) 

Manfred Stolpe (SPD, 2002–2005) 

Wolfgang Tiefensee (SPD, 2005–2009) 

Dr. Peter Ramsauer (CSU, 2009–2013) 

Alexander Dobrindt (CSU, 2013–2017) 

Christian Schmidt (CSU, 2017–2018) 

Andreas Scheuer (CSU, seit März 2018) 

Vorstandsvorsitzende 

der DB seit 1957 

13.05.1957 

Prof. Dr. Heinz Maria Oeftering 

13.05.1972 Dr. Wolfgang Vaerst 

13.05.1982 Dr. Reiner Gohlke 

01.01.1991 Heinz Dürr 

10.07.1997 Dr. Johannes Ludewig 

16.12.1999 Hartmut Mehdorn 

01.05.2009 Dr. Rüdiger Grube 

Seit 22.03.2017 Dr. Richard Lutz 

Seit 1978 gibt es einen wissenschaft-

lichen Beirat der GRV, der den Vor-

stand zu verkehrspolitischen Themen 

berät und an dessen Sitzungen teil-

nimmt. In ihm wirkten unter anderem 

mit: Dr. Werner Dollinger, Helmut 

Steininger, Adolf-Heinrich von Arnim, 

Professor Dr. Wulf Schwanhäußer. 

Die aktuelle Zusammensetzung des 

Beirats: 

 Sebastian Belz seit 2010 (ge-

schäftsführender Gesellschafter 

der Econex Verkehrsconsult 

GmbH und Generalsekretär der 

EPTS Foundation e.V. [European 

Platform of Transport Sciences]), 

 Dr. Dieter Felgentreu seit 2000 

(Ruheständler der DB), 

 

http://www.grv-ev.de/grvn/at/grvn025a.pdf
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 Dr. Karin Jäntschi-Haucke seit 

2000 (Vorsitzende der Deutschen 

Verkehrswissenschaftlichen Ge-

sellschaft, Bezirksvereinigung 

Südbayern e.V. und stellvertre-

tende Leiterin der Abteilung Ver-

netzte Mobilität und ÖPNV im 

Bayerischen Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr) 

 Dr. Johannes Ludewig seit 2007 

(Vorsitzender des Nationalen 

Normenkontrollrats, zuvor Exeku-

tivdirektor der Gemeinschaft der 

Europäischen Bahnen und Infra-

strukturgesellschaften [CER]) und 

 Dr. Hans Meiner seit 2016 (Co-

Präsident der Schweizer Gesell-

schaft der Ingenieure des öffentli-

chen Verkehrs (GdI — AdI)). 

Bei der Mitgliederversammlung am 

21. September 1985 erklärte Dr. Er-

win Deischl aus Altersgründen seinen 

Rücktritt. Auf seinen Vorschlag hin 

wurde Dr.-Ing. Alfons Thoma (vor-

mals Präsident der Bundesbahndirek-

tion München) zum Vorsitzenden ge-

wählt. Werner Kammer blieb stellver-

tretender Vorsitzender und Geschäfts-

führer. 

Bei der Mitgliederversammlung am 

18. Oktober 2005 traten Werner 

Kammer (nach 35 Jahren!) und Dr. 

Alfons Thoma aus Altersgründen 

vom Vorsitz der GRV zurück. Als 

Nachfolger für den Vorsitzenden 

wurde ich (zuletzt Direktor Wirt-

schaft, Finanzen und Umwelt der 

UIC, Paris) und als stellvertretender 

Vorsitzender und Geschäftsführer 

Wolfgang Dietrich Mann (Diplom-

Statistiker und Mitarbeiter der Regio-

nalleitung NRW von DB Regio) 

gewählt. Herr Professor Dr. Dieter 

Witt
1
 wurde als stellvertretender Vor-

sitzender (seit 1999) bestätigt. Die 

GRV zeichnet sich somit durch eine 

hohe Konstanz aus: Nach 50 Jahren 

gibt es erst den zweiten Geschäfts-

führer und den dritten Vorsitzenden. 

Im Oktober 1988 hat Thoma als 

Sprachrohr der Gesellschaft die erste 

Folge der GRV-Nachrichten veröf-

fentlicht. Gut 18 Jahre später erschien 

dann im Februar 2006 seine letzte und 

bereits 75. Folge. Dank seines Einsat-

zes haben die GRV-Nachrichten rasch 

                                                 
1 Professor Dr. Dieter Witt war bereits seit 

1989 Beiratsmitglied. 

einen hohen Standard erreicht und für 

die Bekanntheit der GRV gesorgt. Als 

Ehrenvorsitzender schrieb Thoma wei-

tere Leitartikel, letztmals im Dezem-

ber 2010 (Folge 89): „Vierzig Jahre 

Gesellschaft für Rationale Verkehrs-

politik e.V. (GRV)“. Dr. Alfons 

Thoma ist am 4. September 2011 im 

Alter von 94 Jahren verstorben. Ich 

danke Herrn Thoma sehr herzlich für 

sein Vertrauen und meine Einweisung 

in die Aufgaben des Redakteurs in 

mehreren Gesprächen in seinem Bon-

ner Büro im Frühjahr 2006. 

Die 100. Folge der GRV-Nachrichten 

ist im September 2014 erschienen und 

wurde mit Grußworten von vier Per-

sönlichkeiten bereichert: Alexander 

Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, Dr. Peter 

Füglistaler, Direktor des Bundesam-

tes für Verkehr BAV (Schweiz), Jür-

gen Fenske, Präsident des Verbands 

Deutscher Verkehrsunternehmen 

VDV, und Dr. Rüdiger Grube, Vor-

sitzender des Vorstands der Deut-

schen Bahn AG. Seit dieser Folge 

haben die GRV-Nachrichten auch ein 

neues Layout, am markantesten ist 

das farbige Titelbild mit Bezug zum 

Inhalt oder zur Jahreszeit. 

Die Auflage der GRV-Nachrichten 

lag lange bei 1000 Exemplaren. Seit 

dem Beginn der sehr erfolgreichen 

Kooperation mit der schweizeri-

schen Gesellschaft der Ingenieure 

des öffentlichen Verkehrs (GdI) im 

Jahre 2016 hat sich die Auflage ver-

doppelt. Die Hefte werden unentgelt-

lich verteilt. Empfänger sind die mit 

Verkehrsfragen befassten (deutschen) 

Abgeordneten des Europäischen 

Parlaments, des Bundestags und der 

Landtage, die entsprechenden Mini-

sterien, Behörden und Verbände, 

Verkehrswissenschaftler, Bahnen, 

Bahnindustrie und am Verkehr inte-

ressierte Einzelpersonen sowie die 

Mitglieder von GdI und GRV. 

Mit den GRV-Nachrichten 116 

(Dezember 2019) wurde die Kapitel-

gliederung reformiert und Wolfgang 

Dietrich Mann ist stärker in die re-

daktionelle Arbeit eingestiegen (De-

tails siehe Impressum) und weiterhin 

für das Lektorat und Layout verant-

wortlich. Dafür ein herzliches Danke-

schön! Die Finanzierung der GRV-

Nachrichten erfolgt durch Anzeigen, 

Spenden und Mitgliedsbeiträge. Den 

Spendern und Mitgliedern sowie den 

Inserenten sei an dieser Stelle herz-

lich gedankt: Seit 32 Jahren konnten 

durch Ihre Unterstützung die GRV-

Nachrichten finanziert werden. Wei-

tere Informationen finden sich in 

meinem Leitartikel „30 Jahre GRV-

Nachrichten“ in Folge 112 (August 

2018). 

 
Dr.-Ing. Alfons Thoma (Dritter von links) an seinem 90. Geburtstag gemeinsam mit Werner 

Kammer (Zweiter von links), dem GRV-Vorsitzenden Dr.-Ing. Gunther Ellwanger (rechts) 

und Wolfgang Dietrich Mann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GRV (links) 

am 13. März 2007 in Bonn; 

Foto: Armin Montkowski, EFA GmbH. 

http://www.grv-ev.de/grvn/at/grvn001a.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn089b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn100b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pfd/grvn112b.pdf#page=3


8 GRV-Nachrichten Folge 118 • 20. Juli 2020 

Stichwortartig wird auf einige The-

men in den GRV-Nachrichten der 

letzten zwei Jahre hingewiesen: 

 Der Bund muss 

seine Verkehrspolitik und 

seine Eisenbahn neu erfinden 

 Externe Kosten und Nutzen 

des Verkehrs in der Schweiz 

 Weltklimakonferenz 

beschließt Regeln 

zum Pariser Klimaabkommen 

 Schnellfahrstrecke Berlin – 

München erfüllt Erwartungen 

 SBB Cargo startet 

mit automatischer Kupplung 

 Wege zur Erreichung der Klima-

ziele 2030 im Verkehrssektor 

 Zugang zum 

Internationalen Bahnreiseverkehr 

muss besser werden 

 Deutschland will 

Neuanfang beim Klimaschutz 

 Green Deal 

der Europäischen Kommission 

will Klimaneutralität Europas 

 Renaissance der Nachtzüge: 

Hype oder Nachhaltigkeit? 

Vermutlich hat die Redaktion auch das 

eine oder andere Thema vergessen, 

wir erwarten gerne Ihre kritischen 

Reaktionen und Vorschläge sowie 

Angebote für Autorenbeiträge. Sehr 

gefreut hat sich die Redaktion über die 

jüngste Zuschrift einer hochkarätigen 

Persönlichkeit zur Folge 117 im April: 

„Chapeau — Hut ab! Die GRV-Nach-

richten haben noch einmal „einen 

beachtlichen Sprung“ gemacht — in 

Bezug auf Inhalt und Präsentation. Es 

ist fachlich und ästhetisch ein Vergnü-

gen, die Broschüre zu lesen. Ich freue 

mich schon auf die nächste Folge.“ 

Ausblick 

Besonders in der jüngsten Vergangen-

heit hat es international und national 

beim Klimaschutz und der dafür 

nötigen Verkehrswende Fortschritte 

gegeben. Bei der Weltklimakonferenz 

2015 in Paris wurde beschlossen, den 

weltweiten Temperaturanstieg durch 

den Ausstoß von Treibhausgasen auf 

maximal 2 möglichst nur 1,5 Grad 

Celsius zu begrenzen. Um dieses Ziel 

zu erreichen gibt es nun in Deutsch-

land ein Klimaschutzgesetz und auf 

europäischer Ebene den Green Deal. 

Für die Regionalisierungsmittel des 

Bundes an die Länder wurde eine 

gute Nachfolgeregelung gefunden, 

die es ermöglicht, die Erfolgsge-

schichte des Schienenpersonennah-

verkehrs fortzusetzen. Auch das Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

erhielt eine solide Neuregelung. 

In meinem Leitartikel in der Folge 76 

(August 2006) wurde eine Reduktion 

der Wettbewerbsverzerrungen zu 

Lasten der Schiene gefordert. Erfreu-

licherweise gibt es dazu gewisse Fort-

schritte. Besonders wichtig sind die 

deutlich gestiegenen Investitionen des 

Bundes in die Infrastruktur der Schie-

ne. Dadurch wird die Wettbewerbs-

fähigkeit der Schiene im intermodalen 

Wettbewerb gestärkt. Die Infrastruk-

turpolitik ist das wichtigste Instrument 

der Verkehrspolitik. 

Auch bei der Nutzerfinanzierung der 

Infrastruktur gibt es Fortschritte: Die 

am 1. Januar 2005 in Deutschland ein-

geführte Lkw-Maut galt zunächst nur 

auf Bundesautobahnen und wenigen 

Bundesstraßen und erst ab 12 Tonnen. 

2015 wurde die Grenze auf 7,5 Tonnen 

abgesenkt und seit Juli 2018 und in 

gleicher Höhe auf alle Bundesstraßen 

ausgedehnt. Sie galt von Anfang an 

für alle Nutzer, somit beteiligen sich 

auch ausländische Lkw an der Finan-

zierung der Bundesfernstraßen. 

Ursprünglich sollte in Deutschland 

bereits ab 2016 eine Pkw-Maut nur 

für Autobahnen eingeführt werden, 

zuletzt war dies für Oktober 2020 be-

absichtigt. Der Europäische Gerichts-

hof hat sie aber am 18. Juni 2019 in 

der vorgesehenen Form (letztlich eine 

Ausländermaut) verhindert (siehe 

Folge 115 der GRV-Nachrichten, 

Seite 6). Der frühere Bundesverkehrs-

minister Alexander Dobrindt und der 

aktuelle Andreas Scheuer hatten sich 

intensiv um die Verwirklichung der 

aus ihrer Heimat Bayern stammenden 

Idee gekümmert. Es wäre jedoch 

vernünftig, eine Pkw-Maut für Alle 

einzuführen, statt des beabsichtigten 

Vignettensystems sollte aber eine 

streckenbezogene Maut gewählt wer-

den: Kurzfristig für die Autobahnen, 

langfristig aber für alle Straßen. 

Bei der Schiene ist die Nutzerfinan-

zierung realisiert: Alle Züge müssen 

auf allen Gleisen Trassengebühren 

bezahlen. Im nationalen und intermo-

dalen Vergleich gibt es weitere Un-

gleichbehandlungen: So sind alle an-

deren Verkehrsträger von der Umlage 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) nicht betroffen. Eine Benach-

teiligung besteht zudem bei der Steuer 

auf Diesel, da in Deutschland der 

Steuersatz von Bahndiesel im Ver-

gleich mit allen anderen EU-Staaten 

am höchsten ist, und die Wettbewerber 

Luftverkehr und Schifffahrt von Mine-

ralölsteuer und Ökosteuer ganz befreit 

sind. Auch der Emissionshandel führt 

zu Nachteilen für den elektrischen 

Schienenverkehr, da seit 2013 alle 

benötigten Kohlendioxid-Zertifikate 

bezahlt werden müssen. Die anderen 

Verkehrsträger sind nicht betroffen 

oder müssen (wie der Luftverkehr) 

nur einen Teil der Zertifikate bezahlen. 

Erfreulicherweise gilt im Schienen-

personenfernverkehr seit Beginn 

dieses Jahres auch der ermäßigte Satz 

der Mehrwertsteuer. 

Die GRV wird sich auch in Zukunft 

für eine rationale Verkehrspolitik 

einsetzen. Bitte bleiben Sie ihr und 

den GRV-Nachrichten gewogen. 

Herzlichst 

Ihr Gunther Ellwanger 

Europäische 

Verkehrspolitik 

Externe Kosten des Verkehrs 

Von Professor Dr. Werner 

Rothengatter, Karlsruhe. 

1. Charakteristik externer Kosten 

Ronald Coase hat im Jahr 1991 den 

Alfred-Nobel Gedächtnispreis für die 

tiefgründige Behandlung zweier ein-

fach erscheinender Fragen erhalten: 

Erstens: Warum gibt es Unternehmen? 

Und Zweitens: Warum gibt es externe 

Kosten?
2
 Auf die zweite Frage gibt er 

eine einfache Antwort: Weil es für 

manche Güter keine Eigentumsrechte 

gibt. Coase erläutert dies mit Hilfe 

von berühmt gewordenen Beispielen 

                                                 
2 Coase (1937): The Nature of the Firm; 

(1960): The Problem of Social Costs. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn076b.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn115b.pdf#page=6
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individueller Nutzungskonflikte.
3
 Aus 

gesellschaftlicher Sicht relevante Gü-

ter ohne definierte Eigentumsrechte 

sind etwa Luft, Klima / Atmosphäre, 

Wasser oder Boden, die als Medien 

eine Übertragung unerwünschter 

Effekte vom Verursacher auf unbetei-

ligte Dritte ermöglichen. Die ökono-

mische Dimension entwickelt sich 

dann über die Schäden an materiellen 

Lebensgrundlagen, menschlicher Ge-

sundheit und natürlicher Umgebung. 

Die mit Hilfe der Übertragung durch 

Gratis-Medien entstehenden Kosten 

werden nicht vom Verursacher getra-

gen, bleiben also „extern“. Kommt 

hinzu, dass es viele unterschiedliche 

Verursacher und Empfänger der Ef-

fekte gibt, so scheiden individuelle 

Verhandlungslösungen im Sinne von 

Coase aus und es muss zu staatlichen 

Eingriffen in die Aktivitäten kommen. 

Von Coase kann man dabei die allge-

meine Erkenntnis übernehmen, dass 

ein totales Verbot der externe Effekte 

erzeugenden Aktivitäten keine sinn-

volle Lösung darstellt, sondern dass 

ein Kompromiss gesucht werden 

muss, bei dem die externen Effekte 

auf ein verträgliches Maß reduziert 

werden, wie etwa im Falle der Klima-

effekte eine Begrenzung des Tempe-

raturanstiegs. 

2. Ökonomische Behandlung 

externer Kosten des Verkehrs 

An dieser Stelle unterscheiden sich 

die ökonomischen Ansätze zur Be-

handlung externer Kosten, auch des 

Verkehrs
4
. Der sogenannte „Pigou“-

Ansatz der neoklassischen Wohl-

fahrtstheorie sieht eine rein monetäre 

und simultane Ermittlung einer wohl-

fahrtsoptimalen Auslastung der Infra-

struktur und deren Herstellung durch 

„Pigou-Steuern“ vor. Letztere werden 

durch die Differenz zwischen indivi-

duellen und sozialen Grenzkosten 

(unter Einschluss externer Effekte) an 

                                                 
3 Etwa das Beispiel der Rinder eines Rin-

derzüchters, die Obstbäume eines Farmers 

auf einer freien Wiese beschädigen, oder 

des Zahnarztes, dessen Patienten durch 

laute Schreie die Nachmittagsruhe eines 

Landlords stören. Hier können nach 

Coase Verhandlungslösungen greifen. 
4
 Zu den grundlegenden Unterschieden 

zwischen den Pigou- und Coase-Theorien 

vergleiche Rothengatter (1993). 

der Stelle des „Wohlfahrtsoptimums“ 

(Schnittpunkt zwischen sozialer 

Grenzkostenkurve und Nachfrage-

kurve) ermittelt.
5
 Dies sieht in der 

Lehrbuchdarstellung einfach aus und 

wird von der EU-Kommission nach 

wie vor als EU-weiter Ansatz propa-

giert
6
. Dabei werden nicht nur die ex-

ternen Umwelt- und Sicherheitseffekte 

einbezogen, sondern auch die Grenz-

kosten des Staus, mit dem Argument, 

dass ein hinzukommender Verkehrs-

teilnehmer auf einer Strecke nur seine 

eigenen Kosten trägt, nicht aber die 

zusätzlichen Zeit- und Betriebskosten, 

die er anderen Verkehrsteilnehmern 

hinzufügt. 

Staueffekte treten ganz überwiegend 

innerhalb der Nutzergemeinschaft an 

einer Infrastruktur auf und sind damit 

nur für den einzelnen Verkehrsteil-

nehmer extern. Dies hat zu zwei Mei-

nungsblöcken in der Expertenwelt ge-

führt: Auf der einen Seite stehen die 

Befürworter einer Einbeziehung in die 

externen Kosten des Verkehrs, weil 

sich nur darüber das „Wohlfahrtsop-

timum“ für die Infrastrukturnutzung 

ermitteln lässt. Auf der anderen Seite 

stehen die Gegner einer Einbeziehung, 

weil es sich bei den Staukosten um ei-

                                                 
5 Grenzkosten sind die Kosten einer zu-

sätzlich ausgeführten Aktivität, im Ver-

kehr zum Beispiel Personen- oder Tonnen-

kilometer. 
6 So fordert das Weißbuch für faire und 

effiziente Preise für die Infrastrukturnut-

zung von 1998 (COM (98) 466 final) eine 

Gebührenerhebung im Verkehr nach dem 

„Prinzip der sozialen Grenzkosten“. 

ne völlig andere Kategorie von Inter-

aktionseffekten handelt, die man nicht 

mit Umwelt- und Sicherheitseffekten 

vergleichen oder zusammenfassen 

darf. 

Der Pigou-Ansatz ist aber auch auf-

grund seiner realitätsfernen Prämissen 

für die Anwendung im Verkehr höchst 

problematisch, wie der Wissenschaft-

liche Beirat beim Bundesminister für 

Verkehr, Bau und Wohnungswesen 

(1999) festgestellt hat. Das „Wohl-

fahrtsoptimum“ ist keine beobachtbare 

reale Situation, sondern lässt sich nur 

modellhaft ermitteln. Für Verkehrs-

netze müssen dazu theoretisch „sys- 

temoptimale“ und „nutzeroptimale“ 

Situationen miteinander verglichen 

werden. Man muss also viel Vertrauen 

in die Korrektheit großer Netzoptimie-

rungsmodelle aufbringen, da man de-

ren Ergebnisse nicht an realen Beob-

achtungen testen kann. Die Annahmen 

zur Abschätzung der langfristigen 

ökonomischen Schäden für Natur, 

Klima und menschliche Gesundheit 

können sehr unterschiedlich gesetzt 

werden, ein Beispiel ist der ökonomi-

sche Wert des menschlichen Lebens. 

Hinzu kommt das Problem einer Dis-

kontierung künftiger Kosten. So wä-

ren Klimaschäden, die im Jahr 2100 

eintreten, aus heutiger Sicht bei einem 

Zinssatz von 3 Prozent nur noch ein 

Zehntel wert, bei einem Zinssatz von 

5 Prozent nur noch ein Fünfzigstel. 

Daraus ergibt sich unmittelbar, dass 

die Auswirkungen unterschiedlicher 

Annahmensysteme bei Langfrist-

 
Verkehr ist die Lebensader unserer zivilisierten Gesellschaft — damit gehen allerdings auch 

Belastungen einher. Die Bahn belastet die Umwelt weniger als der Straßenverkehr, damit 

sie angenommen wird, muss sie aber attraktiv sein. 

Im Bild die Erprobungsfahrt eines ICE 4 auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg – Ingolstadt; 

Foto: DB AG / Claus Weber. 
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effekten zu großen Unterschieden bei 

der Kostenbewertung führen. Dies 

macht sich besonders bei Klimaeffek-

ten bemerkbar, wo die Kostenschät-

zungen um mehr als das Zehnfache 

differieren. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich 

das Lager der neoklassischen Öko-

nomen, die auf eine simultane Be-

stimmung von Wohlfahrtsoptimum 

und Preisgestaltung im Verkehr mit 

Hilfe von sozialen Grenzkosten- und 

Nachfragekurven setzen, deutlich ver-

ringert. Dagegen gewinnt der Ansatz 

der ökologischen Ökonomie an 

Zustimmung, der von gesellschaftli-

chen Zielsetzungen für Umwelt und 

menschliche Gesundheit ausgeht.
7
 

Dazu sind die Zielbereiche im Ver-

kehr zu trennen in solche, bei denen 

extern verursachte Schäden monetär 

kompensierbar sind und andere, bei 

denen eine Kompensation nicht mög-

lich ist, weil die Schäden nicht rever-

sibel sind. Für Schäden der ersten Ka-

tegorie lassen sich die ökonomischen 

Kostenschätzungen anwenden (ver-

gleiche Abschnitt 3). Im Verkehr gilt 

dies für Schadwirkungen unterhalb 

einer kritischen Grenze, wie etwa 

materielle Schäden durch Verkehrs-

unfälle, Unfallfolgen ohne langfristige 

Auswirkungen für Gesundheit und 

Leben oder Lärm / Abgase unterhalb 

einer Schwelle schwerer gesundheit-

licher Folgeschäden. Oberhalb von 

kritischen Grenzwerten gilt dagegen, 

dass die Schadensvermeidung als 

Maxime gilt und nicht die Schadens-

kompensation. Die Kosten der Maß-

nahmen, die zur Schadensvermeidung 

geeignet erscheinen, sind dann die 

korrekten Maßstäbe für die Kosten-

bewertung von externen Effekten mit 

nicht reversiblen Folgen. 

Die erste Aufgabe der ökologischen 

Ökonomie besteht dann darin, Grenz-

werte für die Schadensverursachung 

aus gesellschaftlichen Zielvorstellun-

gen abzuleiten. Im Falle der Klima-

effekte gibt es die globalen Vereinba-

rungen aus den Weltklima-Konferen-

zen (Paris 2015, Madrid, 2019), bei 

denen die Begrenzung der globalen 

Erwärmung um maximal 1,5 bis 2 

                                                 
7 Bahnbrechend sind die Arbeiten von 

Baumol und Oates (1971), Oates (1993) 

oder Hampicke (1992). 

Grad beschlossen wurde. Auf dieser 

Grundlage hat die EU-Kommission 

den „Green Deal“ vom November 

2019 konzipiert, der eine Senkung der 

Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 

um 90 Prozent vorsieht. Hierzu gibt 

es einen Fahrplan, der eine erhebliche 

Verschärfung der vorherigen Reduk-

tionsziele für 2030 bzw. 2050 enthält. 

Im Falle der Schadstoff-Emissionen 

gibt es seit langem EU-Vorschriften 

für die Maximal-Konzentrationen 

(Richtlinie 1999/30/EG für Schwefel-

dioxid, Stickstoffoxide, Partikel und 

Blei; gültig ab 2010), die aber in 

vielen Ländern, vor allem in Städten, 

überschritten wurden. Auch für das 

Unfallgeschehen gibt es politische 

Zielsetzungen auf der EU- und der 

nationalen Ebene, die allerdings nicht 

in gesetzliche Vorgaben eingeflossen 

sind. Die EU-Kommission verfolgt 

das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten 

bis 2050 gegen Null zu führen. Dieses 

Ziel verfolgt auch der Deutsche Ver-

kehrssicherheitsrat (DVR). 

Als zweite Aufgabe stellt sich die 

Entwicklung von Strategien, welche 

die Verkehrsentwicklung auf einen 

Zeitpfad in Richtung auf die Lang-

fristzielwerte führen. Drei Strategien 

stehen im Mittelpunkt: Verkehr ver-

meiden, zum Beispiel durch bessere 

Auslastung von Fahrzeugen, Technik 

verbessern, zum Beispiel durch Elekt-

rifizierung, und Verkehr verlagern, 

zum Beispiel vom Pkw zum öffentli-

chen Verkehr
8
. 

Die dritte Aufgabe besteht in der Ab-

schätzung der Vermeidungskosten für 

die einzelnen externen Effekte. Da sich 

manche Vermeidungsmaßnahmen auf 

verschiedene externe Kosten auswir-

ken (zum Beispiel: Geschwindigkeits-

begrenzung), ist deren bestmögliche 

Kombination zu ermitteln. IWW et al. 

(1999) sowie Musso et al. (2013) 

schlagen hierzu vor, die Maßnahmen 

so zu kombinieren, dass am Ende die 

Grenzwerte bei minimalen monetären 

Wohlfahrteinbußen eingehalten wer-

den. 

3. Schätzungen zur Höhe 

externer Kosten des Verkehrs 

Aufgrund der unterschiedlichen Vor-

stellungen zu den Wesensmerkmalen 

                                                 
8 Hayashi, et al. (2015). 

externer Kosten gibt es entsprechend 

vielfältige Ansätze zu deren Quantifi-

zierung. Die neoklassische Theorie 

liefert dabei Ansätze, die keine Ziel- 

und Grenzwertfestlegungen benötigen, 

während die ökologische Ökonomie 

letztere als Grundlage hat. 

3.1. Ansätze ohne Ziel- und 

Grenzwertfestlegungen 

Die ursprüngliche ökonomische Me-

thode der Kostenschätzung besteht in 

der Abschätzung künftig entstehender 

Schäden und deren Kompensation 

durch Behebungsmaßnahmen. Im Be-

reich der materiellen Schäden, etwa 

an Fassaden oder historischen Ge-

bäuden durch Luftverschmutzung 

(zum Beispiel Schwefeldioxid) oder 

im Bereich der Gesundheitsschädigung 

durch Luftschadstoffe (etwa: Partikel, 

Stickstoffoxide) gibt es fundierte 

Grundlagen für eine solche Abschät-

zung. Bei der Bewertung von Todes-

fällen durch Unfälle oder Atemwegs-

erkrankungen lassen sich die wirt-

schaftlichen Verluste abschätzen, doch 

kommt man in ethische Grenzbereiche, 

so dass in vielen Studien noch subjek-

tive Werte für das Leid der Hinter-

bliebenen zugeschlagen werden. Im 

Fall der Klimakosten sind umfassen-

de Studien auf Basis von Klimamo-

dellen (IPCC)
9
 erforderlich, welche 

die zu erwartenden Veränderungen 

durch die Erhöhung der Temperaturen 

an kritischen Punkten („tipping 

points“) abschätzen und diese mit 

Kosten bewerten. Im Fall des Anstiegs 

der Meeresspiegel schließt dies eine 

Abschätzung von Wanderungsbewe-

gungen aus künftig überfluteten oder 

ariden (von lateinisch aridus: trocken, 

dürr) Gebieten mit ein. Ein prominen-

tes Beispiel ist der „Stern-Review“ des 

ehemaligen Weltbank-Chefökonomen 

Nicolas Stern (2006). Er kommt zu dem 

aus damaliger Sicht hohen Kohlen-

dioxid-Preis von etwa 70 Dollar je 

Tonne, was heute etwa 100 Dollar 

oder 90 Euro entsprechen würde. Die-

se Preishöhe schlagen Stern, Nobel-

preisträger Joseph Stiglitz und andere 

„leading economists“ in einem Bericht 

                                                 
9 Der IPCC (Intergovernmental Panel of 

Climate Change) veröffentlicht in Zeitab-

ständen Sachstandsberichte mit Klima-

szenarien (Assessment Reports, AR). 

Gegenwärtig ist AR6 in Arbeit. 
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an die Weltbank für das Jahr 2030 als 

Durchschnittswert (einschließlich der 

Entwicklungsländer) vor
10

. Die „füh-

renden Ökonomen“ wollten damit we-

niger eine bestimmte monetäre Marke 

setzen, als die politische Handlungs-

option einer Kohlendioxid-Bepreisung 

öffentlichkeitswirksam propagieren. 

Für externe Effekte wie den Verkehrs-

lärm ist eine Abschätzung monetärer 

Schäden schwierig, da das gesamte 

Lärmspektrum unterhalb und oberhalb 

von Schwellen der Gesundheitsgefähr-

dung zu behandeln ist. Hier gibt es die 

Möglichkeit, Personen zu befragen, 

was sie für die Verminderung des 

Lärms zu zahlen bereit wären (geäu-

ßerte Präferenzen). Auch lässt sich 

ermitteln, was Hotelgäste an Aufprei-

sen zu zahlen bereit sind, damit sie 

ein lärmarmes Zimmer zum Innenhof 

bekommen können (offenbarte Prä-

ferenzen). Schließlich kann man auch 

testen, welche Geldsummen möglich-

erweise Betroffene fordern, um den 

Lärm oder andere Beeinträchtigungen 

hinzunehmen. Dabei muss man damit 

rechnen, dass bei der Umsetzung in die 

Praxis strategische Verhaltensweisen 

auftreten, um eigene Zahlungen zu 

vermindern oder Forderungen zu 

erhöhen. Ein illustratives Beispiel die 

Planung des Flughafens Kansai auf 

einer künstlichen Insel vor Osaka. 

Fischerverbände hatten eine Kompen-

sation für entgehenden Fischfang aus-

gehandelt und innerhalb kurzer Zeit 

stieg die Zahl der angemeldeten 

Fischer stark an. Obwohl es keinen 

Nachweis für eine Beeinträchtigung 

des Fischfangs gab, wurden insge-

samt 147 Millionen Dollar an Ent-

schädigung ausgezahlt (Sakakibara, 

1987). 

Geänderte Zahlungsbereitschaften 

lassen sich auch mit Hilfe von Nach-

fragefunktionen beschreiben („hedo-

nischer Ansatz“), die neben den üb-

lichen Einflussgrößen (Preise, Ein-

kommen) auch Merkmale von exter-

nen Effekten einbeziehen, wie Lärm-

Exposition von Wohnlagen oder 

Schadstoff-Konzentration in der Nähe 

von Einkaufsstraßen. 

                                                 
10 Leading Economists (2017). Vorschlag: 

40 bis 80 US-Dollar pro Tonne Kohlendi-

oxid bis 2020, 50 bis 100 US-Dollar pro 

Tonne Kohlendioxid bis 2030. 

3.2. Ansätze auf Grundlage von 

Ziel- und Grenzwertfestlegungen 

Solche Ansätze eignen sich vor allem 

bei der Bewertung existentieller Risi-

ken, die bei Überschreitung von 

Grenzwerten als nicht mehr beherrsch-

bar erscheinen. Der Klimawandel auf-

grund zunehmender Welttemperaturen 

durch die Anreicherung der Atmo-

sphäre mit Treibhausgasen gibt hier 

das prominenteste Beispiel. In einer 

der ersten europäischen Studien zu 

den externen Kosten des Verkehrs für 

die UIC (Infras / IWW, 2000) wurde 

bereits der Vermeidungskostenan-

satz für die Quantifizierung der Kli-

makosten des Verkehrs gewählt. Basis 

war die Empfehlung des IPCC im As-

sessment Report von 1996, die Koh-

lendioxid-Emissionen in Europa bis 

2030 auf 50 Prozent des Wertes von 

1990 zu reduzieren. Hieraus errechnete 

sich ein Durchschnittswert für die Ver-

meidungsmaßnahmen in Höhe von 

135 Euro pro Tonne Kohlendioxid, 

der bei einer Inflationsrate von 2 Pro-

zent heute knapp 200 Euro entsprechen 

würde. Dies liegt erheblich über den 

Werten des Stern-Review, wobei 

allerdings zu beachten ist, dass dessen 

Durchschnittswerte die Entwicklungs-

länder einschließen, während das 

Infras- / IWW-Ergebnis für 15 EU-

Staaten plus Schweiz und Norwegen 

ermittelt wurde. 

Die Kostenbewertung mit Hilfe von 

Vermeidungsmaßnahmen ist eng ver-

wandt mit der Bewertung zu Schat-

tenpreisen. Hierbei gilt es, die Kos-

tenhöhe zu bestimmen, die geeignet 

ist, grenzwertsichernde Anreize zu 

erzielen. Diese Anreize lassen sich 

mit Hilfe von Preisen oder Regulie-

rungen in den Verkehrsmarkt einfüh-

ren. Dabei gibt es unterschiedliche 

Expertenmeinungen über die bestge-

eignete Strategie. Der ICCT (2017)
11

 

plädiert dafür, die Emissionsstandards 

für Straßenfahrzeuge (EU-Flottenstan-

dard: 95 Gramm Kohlendioxid pro Ki-

lometer ab 2021) weiter zu verschärfen 

und bereits 2025 einen Standard von 

70 Gramm Kohlendioxid pro Kilome-

ter einzuführen.
12

 Er begründet die Be-

                                                 
11 ICCT: The International Council on 

Clean Transportation. 
12 Die EU-Kommission hat diesen Vor-

schlag nicht übernommen, sondern sieht 

vorzugung von Regulierungen unter 

anderem mit dem Argument, dass ein 

Kohlendioxid-Preis in der (aus seiner 

Sicht unrealistischen) Größenordnung 

von 200 bis 400 Euro pro Tonne Koh-

lendioxid nötig wäre, um eine ver-

gleichbare Anreizwirkung für die Ein-

sparung an Kohlendioxid zu erzielen. 

Die drei monetären EU Instrumente: 

Emissionshandel, Straßenbenutzungs-

gebühren und Energiebesteuerung 

würden diese Größenordnung auf ab-

sehbare Zeit bei weitem nicht errei-

chen. So liegt der Zertifikatepreis 

derzeit bei 16 Euro pro Tonne Kohlen-

dioxid (April 2020)
13

 und soll in 

Deutschland laut Bundes-Klima-

schutzgesetz bis 2025 auf 55 Euro 

ansteigen. 

Im Zuge der international auflebenden 

Debatte um geeignete Klimapreise ge-

winnt das Anreizargument in den letz-

ten Jahren an Bedeutung. Auch die 

„führenden Ökonomen“ (siehe Ab-

schnitt 3.1) verwenden es für ihre neu-

en Vorschläge. Das Umweltbundes-

amt (UBA-Methodenkonvention 3.0, 

2019) hat seinen schadensbezogenen 

Kohlendioxid-Bewertungsansatz kräf-

tig erhöht und nennt, bezogen auf das 

Jahr 2016, einen Wert von 180 Euro 

pro Tonne Kohlendioxid mit Berück-

sichtigung eines Zinses (Zeitpräferenz-

rate) von 1 Prozent, und 640 Euro pro 

Tonne Kohlendioxid ohne Verzinsung. 

Damit bewegen sich die oberen UBA-

Bewertungen in einem Bereich, für 

den eine Anreizwirkung im Sinne des 

1,5- bis 2-Grad-Ziels erreichbar er-

scheint. 

4. Aktuelle Studien zu den 

externen Kosten des Verkehrs 

Es gibt eine Vielzahl von Publikatio-

nen zur Höhe der externen Kosten des 

Verkehrs, wobei die meisten Studien 

keine originellen Forschungsbeiträge 

enthalten, sondern Ergebnisse aus 

anderen Studien zusammenfassen. 

Die aktuellen Studien für die EU 

(CE Delft et al., 2019; siehe Folge 

116 der GRV-Nachrichten, Seite 6f.) 

und Deutschland (Infras, 2019; siehe 

                                                    
eine Verschärfung des 95-Gramm-Stan-

dards um 15 Prozent bis 2025 und 30 

Prozent bis 2030 vor. 
13 Die Corona-Krise hat einen Rückgang 

ausgehend von einem Zertifikatepreis von 

24 Euro pro Tonne Kohlendioxid bewirkt. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn116b.pdf#page=6
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Folge 116 der GRV-Nachrichten, 

Seite 20f.) werden in Ellwanger (2020) 

ausführlich dargestellt und kommen-

tiert. Während die Studien für die 

meisten externen Effekte zu ähnlichen 

Ergebnissen kommen, weichen sie bei 

zentralen Zukunftshemen wie Klima, 

Natur und Landschaft oder vor- und 

nachgelagerte Prozesse deutlich von-

einander ab, obwohl die Verfasser teil-

weise identisch sind (siehe obige Ab-

bildung und nebenstehende Tabelle)
14

. 

Gründe für die teilweise deutlichen 

Abweichungen sind: 

 Unterschiedliche Klimakosten-

bewertung (Handbuch: 100 Euro 

pro Tonne Kohlendioxid, Infras / 

UBA: 180 Euro pro Tonne 

Kohlendioxid) 

 Unterschiedlich detaillierte Ana-

lyse von Eingriffen in Natur und 

Landschaft sowie von vor- bzw. 

nachgelagerten Prozessen („well-

to-tank“) 

                                                 
14 So war Infras an beiden Studien beteiligt, 

hat aber nur für die deutsche Studie die 

Werte der UBA-Methodenkonvention 3.0 

benutzt. 

 Unterschiedliche Behandlung des 

Luftverkehrs (Infras / UBA: nur 

Kurzstrecke; Handbuch: Mischung 

aus Kurz-, Mittel- und Langstre-

cken-Luftverkehr für 28 unter-

suchte Flughäfen). 

Die Gegenüberstellung aktueller 

Kostenschätzungen auf Basis verfüg-

barer Studien zeigt, dass die Bewer-

tungsunterschiede nach wie vor erheb-

lich sein können, so dass ein Vergleich 

der Durchschnittsergebnisse ohne 

Angabe der Ausgangsannahmen zu 

falschen Schlüssen führen kann (vor 

allem beim Luftverkehr). Werden die 

Staukosten in die externen Kosten 

einbezogen (wie beim Handbuch auf 

Wunsch der EU-Kommission), so 

ergibt sich eine klare Dominanz der 

Staukosten (27 Prozent der gesamten 

externen Kosten) gegenüber 14 Pro-

zent für die Klimakosten. Dies kann zu 

einer Differenzierung der Mautsätze 

führen, die Straßenverkehr auf längere 

Routen verlagert und so die gesamte 

Umweltbelastung erhöht. 

5. Instrumente zur Internalisierung 

Die Internalisierung externer Effekte 

des Verkehrs findet auf zwei Ebenen 

statt: Beeinflussung von Verkehrsent-

scheidungen der Nutzer und Berück-

 
Grafik: Wolfgang Dietrich Mann auf Basis der Daten in den beiden genannten Studien. 

Kostenkategorie Handbuch 

Externe Kosten 

EU (2016) 

Aktuelle Studie 

(2017) 

Abweichung 

Klima 15,2 Mio. € 26,9 Mio. € 77 % 

Luftschadstoffe 14,6 Mio. € 9,7 Mio. € – 33 % 

Unfälle 75,8 Mio. € 61,0 Mio. € – 19 % 

Lärm 7,1 Mio. € 8,2 Mio. € 15 % 

Natur und Landschaft 8,5 Mio. € 12,8 Mio. € 50 % 

Vor- und nachgelagerte Prozesse 7,4 Mio. € 30,9 Mio. € 315 % 

Summe 128,6 Mio. € 149,5 Mio. € 16 % 

Vergleich Studien Infras (2019) für Deutschland und EU Handbook (CE Delft et al., 2019) 

in Millionen Euro; 

Quelle: Infras (2019). 

In Europa (Handbuch); 

Quelle: CE Delft et al. 

2019 

In Deutschland (Infras / UBA); 

Quelle: Infras (2019) 

Externe Kosten je Personenkilometer in zwei Studien 

*Mittelwert ausgewählter 

Flughäfen in der EU-28 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn116b.pdf#page=20
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sichtigung bei der Infrastrukturpla-

nung, also in Deutschland bei der Bun-

desverkehrswegeplanung (BVWP). 

Die Entscheidungen der Verkehrsteil-

nehmer zu Fahrtaktivitäten, Fahrtzie-

len, Verkehrsmitteln und Verkehrs-

wegen lassen sich beeinflussen durch 

 Regulierung (Verbrauchs-, Um-

welt-, Sicherheits- Standards, 

Verkehrsregeln) 

 Steuern / Subventionen (Energie-

steuer, Kfz-Steuer, Subventionen 

für Elektromobilität) 

 Mauten (zum Beispiel Bestandteil 

der Lkw-Maut auf Autobahnen 

und Bundesstraßen) 

 Zertifikate (Verkehr bislang nicht 

betroffen, außer innereuropäischer 

Luftverkehr, in Zukunft stärkere 

Einbeziehung des Verkehrs ge-

plant). 

Bei der Infrastrukturplanung — in 

Verbindung mit der Flächennutzungs-

planung — gilt es, sichere sowie 

umweltfreundliche Verkehrsträger 

und -mittel zu priorisieren. Dies wird 

durch höhere Bewertung der externen 

Effekte in der Nutzen-Kosten-Analyse 

(NKA) unterstützt. Wenngleich die 

NKA in der BVWP von 2015 bereits 

deutlich höhere Bewertungssätze für 

externe Effekte gegenüber Vorgänger-

planungen aufweist, dominieren nach 

wie vor die Zeit- und Betriebskosten-

veränderungen die Ergebnisse der 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen mit 

der Folge einer Bevorzugung von 

Straßeninvestitionen.
15

 Die Ziele der 

deutschen Klimaschutzgesetzgebung 

und des EU Green Deals lassen sich 

aber nur erreichen, wenn die Investi-

tionen in den öffentlichen Verkehr er-

heblich gesteigert werden. Eine Ver-

kehrswende ist somit nur mit einer we-

sentlich höheren Bewertung für exter-

ne Effekte kompatibel, die in Richtung 

auf die oberen Schätzungen (im Falle 

der Klimakosten: UBA 640 Euro pro 

Tonne Kohlendioxid, Handbuch 269 

Euro pro Tonne Kohlendioxid) führt. 

6. Fazit 

Die Analyse und Bewertung von ex-

ternen Kosten des Verkehrs bilden 

wichtige Beiträge zum Verständnis 

                                                 
15 Die Stellungnahme des UBA (2016) 

zum BVWP (für) 2030 enthält eine Auf-

listung von kritisierten Unterbewertungen 

für externe Kosten des Straßenverkehrs. 

der Dimension von Wirkungen des 

Verkehrs auf Natur, menschliche Ge-

sundheit und künftige Lebensbedin-

gungen, die sich außerhalb der Märkte 

abspielen und daher ihre Knappheit 

nicht über Marktpreise anzeigen kön-

nen. Im Zuge wachsender Bedeutung 

der Klimaschutzpolitik haben sich die 

ökonomischen Bewertungsansätze für 

irreversible Zukunftsschäden nach 

oben verschoben. Allerdings steht 

derzeit die Bekämpfung der Corona-

Pandemie im Mittelpunkt der politi-

schen Aktivitäten, wobei Forderungen 

von Seiten der Wirtschaft in Richtung 

auf eine Lockerung oder Verschiebung 

der Umweltziele stärker werden. Auf 

der anderen Seite entsteht die Chance, 

Programme für Konjunktur und 

Wachstum mit dem Ziel einer lang-

fristigen Zukunftssicherung durch Er-

neuerung der Wirtschaftsstrukturen zu 

verbinden, was eine drastische Sen-

kung externer Kosten des Verkehrs 

einschließt. 
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Coronavirus überschattet 

Programm für deutsche 

EU-Ratspräsidentschaft 

Am 1. Juli 2020 übernahm Deutsch-

land für 6 Monate die EU-Präsident-

schaft, die unter den Mitgliedsstaaten 

der EU im Rotationsprinzip wechselt. 

Gleichzeitig bildet Deutschland bis 

Ende 2021 mit Portugal und Slowenien 

die sogenannte Trio-Präsidentschaft. 

Deutschland muss dafür sorgen, dass 

die Arbeiten des Rates systematisch 

vorangehen und Entscheidungen ge-

fällt werden. Die drei Hauptaufgaben 

sind: 

 Leitung der Treffen und Arbeiten 

des Europäischen Rates und wei-

terer rund 200 Ausschüssen und 

Arbeitsgruppen, 

 Vertretung der Mitgliedsstaaten in 

den Beziehungen zu anderen EU-

Institutionen, vor allem der Kom-

mission und dem Europäischen 

Parlament und 

 gemeinsam mit der Kommission 

die EU auf internationaler Ebene 

repräsentieren. 

Die aktuelle Corona-Pandemie und 

ihre Folgen haben die bisherigen 
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Planungen durcheinandergebracht 

und das Bundeskabinett musste über 

eine Neuausrichtung des Programms 

der deutschen Ratspräsidentschaft 

beraten. Zentrale Themen dürften 

sein: 

 Überwindung der massiven Re-

zession 

 Fortführung des europäischen 

Green Deal 

 Wiederherstellung des aktuell 

stark eingeschränkten europäi-

schen Binnenmarkts 

 Finanzierung des mehrjährigen 

Finanzrahmens der EU, was durch 

die Folgen des Coronavirus noch 

schwieriger geworden ist 

 Verhandlungen über die künftigen 

Beziehungen mit dem Vereinigten 

Königreich abschließen. 

Die wirtschaftlichen Folgen der Co-

rona-Krise dürften stärker sein als bei 

der Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008/2009. Wichtig ist es, dass die 

hohen Investitionen in den Wieder-

aufbau auch den Klimaschutz unter-

stützen. Corona muss als Chance 

genutzt werden, Veränderungen in 

allen Bereichen zu initiieren, die in 

Einklang mit einem verstärkten Kli-

maschutz stehen. Als oberstes Ziel 

muss Europa im Jahr 2050 treibhaus-

gasneutral werden. 

2021: Europäisches 

Jahr der Schiene 

Die Europäische Kommission hat im 

März 2020 vorgeschlagen, 2021 zum 

Europäischen Jahr der Schiene zu er-

klären. Mit Veranstaltungen, Kampag-

nen und Initiativen soll Werbung für 

die Schiene als ein nachhaltiger, inno-

vativer und sicherer Verkehrsträger 

gemacht werden. Dabei sollen ihre 

Vorzüge für die Menschen, die Wirt-

schaft und das Klima gezielt herausge-

stellt und die verbleibenden Heraus-

forderungen bei der Schaffung eines 

echten einheitlichen europäischen 

Eisenbahnraums in den Fokus gerückt 

werden. Dieses Europäische Jahr soll 

auch dazu beitragen, die Ziele des eu-

ropäischen Green Deals (siehe Folge 

117 der GRV-Nachrichten, Seite 5) 

im Verkehrssektor zu erreichen. Ein 

Viertel der Treibhausgasemissionen 

in der EU werden derzeit durch den 

Verkehr verursacht, sie sollen bis 2050 

um 90 Prozent reduziert werden. 

Die für Verkehr zuständige EU-Kom-

missarin Adina Vălean erklärte: „Es 

steht außer Frage, dass der Schienen-

verkehr auf den meisten Gebieten — 

Nachhaltigkeit, Sicherheit und sogar 

Geschwindigkeit — enorme Vorteile 

bietet, wenn seine Organisation und 

Technik den Standards des 21. Jahr-

hunderts entsprechen. Die Eisenbahn 

beinhaltet aber auch einen noch tiefe-

ren Aspekt, da sie die EU nicht nur 

auf der physischen Ebene verbindet. 

Die Schaffung eines europaweiten, 

kohärenten und funktionsfähigen 

Netzes ist ein Akt des politischen Zu-

sammenhalts. Das Europäische Jahr 

der Schiene wurde nicht willkürlich 

gewählt. Es kommt zu einem passen-

den Zeitpunkt, zu dem die EU diese 

Art von gemeinschaftlichem Enga-

gement braucht.“ 

Als nachhaltigster und sicherer Ver-

kehrsträger soll die Bahn eine wichtige 

Rolle im europäischen Mobilitäts-

system der Zukunft spielen. Sie ist 

der einzige Verkehrsträger, der seine 

Kohlendioxid -Emissionen seit 1990 

kontinuierlich senken konnte, während 

das Beförderungsvolumen gleichzeitig 

zunahm. Das Europäische Jahr der 

Schiene soll auch zu einer rascheren 

Modernisierung der Eisenbahn bei-

tragen, um die Bahn als Alternative 

zu weniger nachhaltigen Verkehrs-

trägern attraktiver zu machen. 

Die EU hat die Schiene seit 2014 mit 

über 35 Milliarden Euro unterstützt. 

2021 wird das erste volle Jahr sein, in 

dem die im Rahmen des vierten Eisen-

bahnpakets beschlossenen Vorschrif-

ten in der gesamten EU umgesetzt wer-

den. Auch stehen für die Eisenbahn 

2021 eine Reihe wichtiger Jubiläen 

an: 100. Jahrestag der Gründung des 

Internationalen Eisenbahnverbands 

(UIC), 175-jähriges Bestehen der ers-

ten Eisenbahnverbindung zwischen 

zwei EU-Hauptstädten (Paris – Brüs-

sel) sowie 40 Jahre TGV, 30 Jahre 

ICE und 25 Jahre Eurostar und Kanal-

tunnel. 

Der Vorschlag der Kommission, das 

Jahr 2021 der Eisenbahn zu widmen, 

muss noch vom Europäischen Parla-

ment und vom Rat angenommen wer-

den. 

 

Ein zweiseitiges Informationsblatt der 

EU-Kommission kann heruntergela-

den werden: https://ec.europa.eu. 

Verkehrspolitik in 

Deutschland 

Gedanken zu einem 

erweiterten Eisenbahn-

Infrastruktur-Unternehmen 

des Bundes 

Von Dipl.-Ing. Peter Molle, 

Oberursel; 

der Autor war von 1992 bis 1996 

Leiter „Produktion und Technik“ im 

Geschäftsbereich Ladungsverkehr der 

DB (heute DB Cargo). 

Ausgangssituation 

Im Jahre 2006 waren im Gutachten 

von Booz Allen Hamilton fünf Vari-

anten einer Privatisierung der Deut-

schen Bahn AG untersucht worden. 

Dieses Gutachten kam zu keinem 

konkreten Vorschlag für die künftige 

Bahnstruktur, jedoch zu dem Ergeb-

nis, dass einerseits mit einem unab-

hängigen Eisenbahn-Infrastruktur-

Unternehmen der Wettbewerb auf der 

Schiene gefördert und der Modal Split 

zu Gunsten der Schiene vergrößert 

würde, andererseits ein in die Deut-

sche Bahn AG integriertes Netz vor-

teilhafter für den Börsengang sei. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862969/european-year-of-rail_de.pdf.pdf
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Zu einer organisatorischen Trennung 

der Deutschen Bahn AG in ein eigen-

ständiges und im Mehrheitsbesitz des 

Bundes stehendes Eisenbahn-Infra-

struktur-Unternehmen (EIU) und 

davon unabhängige Eisenbahn-Ver-

kehrs-Unternehmen (EVU) ist es 

bisher nicht gekommen. In der Praxis 

ist allerdings im System Bahn eine 

Trennung von Infrastruktur und Ver-

kehr schon in größerem Umfang vor-

handen: Die Bundesländer vergeben 

immer mehr Leistungen des Schienen-

personennahverkehrs an Konkurrenten 

der Deutschen Bahn AG. So gibt es in 

verschiedenen Regionen Deutschlands 

mittlerweile zahlreiche Strecken und 

sogar ganze Netze, auf denen die 

Deutsche Bahn AG im Schienenper-

sonenverkehr nur noch als EIU prä-

sent ist. 

Die Eisenbahn-Infrastruktur ist nur mit 

erheblichen staatlichen Zuschüssen 

lebensfähig. Mit den Einnahmen aus 

Trassenpreisen und vermieteten Bahn-

anlagen lässt sich lediglich ein Teil 

der Aufwendungen zur Erhaltung und 

zum Betreiben der Eisenbahninfra-

struktur decken. Eine zur Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Situation 

der DB Netz AG denkbare deutliche 

Erhöhung der Trassenpreise würde 

die Wettbewerbslage der Schiene ge-

genüber der Straße weiter dramatisch 

verschlechtern. Der Erhalt der Eisen-

bahninfrastruktur muss deshalb eben-

so wie der Erhalt der Autobahnen, 

Straßen und Wasserwege als Daseins-

vorsorge Staatsaufgabe bleiben. 

Für ein integriertes Eisenbahnunter-

nehmen spricht die Besonderheit des 

Systems Bahn, in dem die Infrastruk-

tur ganz eindeutig der Systemkern ist 

und das Gesamtsystem nur im Ver-

bund aller Systemkomponenten opti-

mal und wirtschaftlich betrieben und 

weiterentwickelt werden kann. Mit 

ihren hauptsächlichen Komponenten 

 Gleis, 

 Lichtraum, 

 Stromzuführung über die Fahrlei-

tung und Stromrückleitung über 

die Schienen 

 Leit- und Sicherungstechnik, 

 Telekommunikation sowie 

 Netz-Betriebsführung 

integriert die Infrastruktur die Fahr-

zeuge mit einer Vielzahl von Schnitt-

stellen in das Gesamtsystem. Außer-

dem ist zu erwarten, dass die weitere 

Automatisierung der Bahn mit der 

europaweiten Einführung des Euro-

pean Train Control Systems (ETCS) 

mittelfristig zur Folge hat, dass Schie-

nenfahrzeuge nicht mehr von Trieb-

fahrzeugführern, sondern im Netz 

automatisch geführt werden oder sich 

dort selbst automatisch führen, wofür 

das System Bahn weit bessere Voraus-

setzungen als andere Verkehrssysteme 

bietet. Bereits in der Mitte der 1990er 

Jahre konnte dies von der Deutschen 

Bahn AG auch im Güterverkehr mit 

dem im praktischen Betrieb zwischen 

Salzgitter und Braunschweig erfolg-

reich abgeschlossenen Forschungs-

vorhaben „Selbsttätig signalgeführtes 

Triebfahrzeug (SST)“ des seinerzeit 

unter der Leitung von Professor Dr.-

Ing. Fritz Frederich stehenden Instituts 

für Fördertechnik und Schienenfahr-

zeuge der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule (RWTH) 

Aachen als realisierbar nachgewiesen 

werden
16

. 

Der voll automatisierte Betrieb einer 

Bahn der Zukunft wäre dann mit einer 

allen Wettbewerbern offenstehenden 

und bundesweit betriebenen Förder-

anlage zu vergleichen, in der Trans-

portmittel für Reisende und Güter nur 

noch eingeführt und automatisch zum 

Ziel befördert werden. 

Konzept für ein erweitertes Eisen-

bahn-Infrastruktur-Unternehmen 

des Bundes mit zusätzlichen system-

relevanten Service-Funktionen 

Unter Berücksichtigung der aufge-

zeigten Zukunftsperspektiven, mit 

denen der Erhalt des Verbundes im 

Bahnsystem gute Chancen hat, wäre 

daran zu denken, zur Unterstützung 

dieser Entwicklung in einem Über-

gangskonzept schon heute bestimmte 

systemrelevante Service-Funktionen, 

die mit der Bahnreform divisionali-

siert worden sind und zur Zeit von 

den zum Bahn-Konzern gehörenden 

und privaten EVU wahrgenommen 

werden, wieder in den Netz-Betrieb 

zu integrieren. Zum Erhalt des Wett-

bewerbs auf der Schiene müssten 

                                                 
16 Molle, Peter: „Die Erprobung Selbsttä-

tig Signalgeführter Triebfahrzeuge (SST) 

im Güterverkehr der Deutschen Bahn 

AG“, Eisenbahntechnische Rundschau, 

7/1998, Seite 443ff. 

diese Leistungen natürlich auch den 

konkurrierenden EVU gegen Entgelt 

zur Verfügung stehen. 

Zu den zusätzlichen systemrelevanten 

Service-Funktionen eines erweiterten 

EIU des Bundes könnten als Quer-

schnittsaufgabe alle Aktivitäten zur 

Gewährleistung des Systemverbundes 

einschließlich der technischen Weiter-

entwicklung und Betreuung sämtlicher 

Komponenten des Gesamtsystems und 

seiner Regelwerke, als Angebot für alle 

zueinander im Wettbewerb stehenden 

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 

 wieder in den Netzbetrieb inte-

grierte Streckenlokomotiven und 

Triebfahrzeugpersonale für die 

Traktion im Fernverkehr, 

 Rangierleistungen einschließlich 

Rangier-Traktion bei der Zustel-

lung, Abholung, Umstellung und 

Zugbildung von Güterwagen im 

Einzelwagensystem, 

 die technische Überwachung aller 

auf dem Netz verkehrenden Güter-

wagen im Betrieb (Wagenunter-

suchungsdienst) sowie 

 Modernisierungs-, Instandhal-

tungs-, Wartungs-, Reinigungs- 

und Pflegearbeiten für Schienen-

fahrzeuge gehören. 

Da bei einer solchen Lösung das Wett-

bewerbsprinzip erhalten bleibt, dürfte 

es auch keine Probleme mit den gel-

tenden EU-Richtlinien geben. In den 

USA befindet sich der Fahrweg bei den 

Class 1 Bahnen in deren Eigentum, 

dessen Benutzung durch andere Ge-

sellschaften mit Verträgen geregelt 

ist. Es hat sich gezeigt, dass damit 

Wettbewerb auch ohne eine Auftei-

lung in EIU und EVU möglich ist und 

Schienengüterverkehr durchaus er-

folgreich sein kann
17

. 

Argumente für ein erweitertes 

Eisenbahn-Infrastruktur-

Unternehmen 

Für die vorstehend dargestellte Er-

weiterung der Aufgaben des EIU 

lassen sich folgende Argumente an-

führen: 

 Mit fortschreitender Automatisie-

rung werden die Schienenfahr-

                                                 
17 Ellwanger, Gunther: „Erfolge des 

Schienengüterverkehrs in den USA — 20 

Jahre Deregulierung“, Eisenbahntechni-

sche Rundschau, 9/2002, Seite 566ff. 
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zeuge systemtechnisch immer stär-

ker in die Infrastruktur integriert 

und müssen dafür mit neuen Ein-

richtungen ausgerüstet werden, die 

einheitlichen System-Vorgaben zu 

genügen haben. Es bietet sich des-

halb an, dem EIU des Bundes die 

technische Systemführung und 

Weiterentwicklung aller Kompo-

nenten, die für das ordnungsge-

mäße Zusammenwirken von Rad 

und Schiene, Fahrzeugbegrenzung 

und Lichtraum, Stromabnehmer 

und Fahrleitung, Leit-, Sicherungs- 

und Kommunikationseinrichtun-

gen in Schienenfahrzeugen und 

Bahnanlagen maßgebend sind, 

sowie die weitere Automatisierung 

bis hin zum autonomen Fahren zu 

übertragen. 

 Über ihre Umlauf- und Personal-

einsatzpläne sind die Traktions-

leistungen lokomotivbespannter 

Züge eng mit der Fahrplankon-

struktion und der Betriebsführung 

des Netzes verbunden und wurden 

deshalb bei der Deutschen Bundes-

bahn in den 1980er Jahren — so 

wie es bei anderen europäischen 

Bahnen schon länger üblich war — 

mit Erfolg in die Betriebsführung 

des Netzes überführt. Mit der Tren-

nung der Traktion von der Fahr-

plankonstruktion und Netzbe-

triebsführung im Zuge der Bahn-

reform ist vor allem im Güterver-

kehr der wirtschaftliche Einsatz 

von Lokomotiven und Lokführern 

schwieriger geworden. Auch im 

Hinblick auf die Automatisie-

rungsmöglichkeiten in der Trakti-

on, die — wie schon gesagt — ei-

ne immer stärkere Verknüpfung 

der im Fahrweg und in den Trieb-

fahrzeugen installierten Einrich-

tungen der Leit- und Sicherungs-

technik erfordern, befindet man 

sich mit der heutigen Zuordnung 

zu den Verkehrsunternehmen nicht 

auf dem optimalen Weg. Eine 

Zurückführung der Traktion 

in den Netzbetrieb könnte die 

Automatisierung wesentlich 

schneller voranbringen. 

 Die bei der Deutschen Bundesbahn 

in den Zugbildungsbahnhöfen des 

Güterverkehrs noch unter gemein-

samer Leitung wahrgenommenen 

Gesamtaufgaben sind heute aufge-

teilt: Zur DB Netz AG gehören die 

Streckenstellwerke an den Enden 

der Rangierbahnhöfe, die Stell-

werke der Ablaufanlagen und das 

gesamte Stellwerkspersonal. Beim 

Güterverkehrsunternehmen DB 

Cargo und privaten EVU sind die 

Rangierlokomotiven, Lokrangier-

führer, Rangierleiter, Rangierer, 

Hemmschuhleger, Zugvorbereiter, 

Zugfertigsteller, Wagenmeister 

und Wagenprüfer angesiedelt. Ins-

besondere die zu DB Cargo im 

Wettbewerb stehenden Unterneh-

men müssen also für die nicht son-

derlich wirtschaftlichen mobilen 

Ressourcen in den Zugbildungs-

bahnhöfen sowie bei der Samm-

lung und Verteilung der Güterwa-

gen in der Fläche selbst sorgen, 

meiden deshalb im Inland weitge-

hend den Einzelwagen- und Wa-

gengruppenverkehr und konkur-

rieren hauptsächlich im Ganzzug-

verkehr, dessen Geschäft jedoch 

bei Massengütern rückläufig und 

außerdem nur bedingt zukunfts-

trächtig ist, weil infolge zuneh-

mender Dezentralisierung der 

europäischen Industrie und Wirt-

schaft die Nachfrage nach Trans-

porten mit kleineren Einheiten und 

mit starker Streuung in der Fläche 

wächst. Hier liegt der Lkw vorn, 

und der Modal-Split im Güterver-

kehr verändert sich trotz Bahnre-

form und Wettbewerb auf der 

Schiene weiterhin zugunsten des 

Lkw, denn Einzelwagen- und Wa-

gengruppenverkehr haben wegen 

ihres hohen Sammel- und Verteil-

aufwandes bei kurzen und mittle-

ren Entfernungen nur noch geringe 

Wettbewerbschancen. Über größe-

re Entfernungen insbesondere im 

internationalen Verkehr stehen da-

gegen die Chancen auch im Einzel-

wagen- und Wagengruppen-Ver-

kehr nicht schlecht, da die Haupt-

läufe länger sind, der prozentuale 

Anteil der Rangierkosten an den 

gesamten Transportkosten somit 

geringer ist und dadurch die ge-

samten Transportkosten pro Kilo-

meter mit zunehmender Entfer-

nung zum Lkw wettbewerbsfähiger 

werden. Ein vom EIU für alle In-

teressenten angebotener Rangier-, 

Zustell- und Abholdienst für Ein-

zelwagen und Wagengruppen 

könnte dazu beitragen, die Wirt-

schaftlichkeit dieses im Wettbe-

werb zum Lkw unverzichtbaren 

Angebots im Schienengüterverkehr 

deutlich zu steigern und den Modal 

Split zu Gunsten der Schiene zu 

verändern. Im Kombinierten Ver-

kehr bieten schon heute private 

Terminal-Betreiber mit finanzieller 

Unterstützung des Bundes Um-

schlagleistungen für alle Interes-

senten an. Warum sollte das nicht 

auch für Rangierleistungen im 

Einzelwagen- und Wagengrup-

pen-Verkehr möglich sein? 

 Aufgabe des Wagenuntersu-

chungsdienstes ist es, in den Zug-

bildungsbahnhöfen mit Wagen-

technischen Untersuchungen und 

Zugprüfungen den betriebssicheren 

Zustand der in Europa freizügig 

eingesetzten in- und ausländischen 

Güterwagen und ihrer Ladung vor 

jeder Zugfahrt zu prüfen, wobei 

Mitarbeiter mit technischer Vorbil-

dung (Wagenmeister) und Mitar-

beiter des Rangierdienstes mit Zu-

satzausbildung (Wagenprüfer) zum 

Einsatz kommen. Es handelt sich 

dabei um eine für die Sicherheit 

 
Der Autor begründet, wieso die Lokomotiven als Teil der Infrastruktur anzusehen sind, 

und deswegen für alle Betreiber in einem Pool zusammengefasst werden sollten. 

Im Bild das DB-Cargo-Werk Mannheim im Bereich des Rangierbahnhofes; 

Foto: DB AG / Jochen Schmidt. 
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des Eisenbahnbetriebes in Europa 

außerordentlich wichtige, quasi ho-

heitliche Aufgabe, zu der schon die 

ehemaligen europäischen Staats-

bahnen die notwendigen einheitli-

chen Regeln geschaffen und Ver-

einbarungen getroffen haben. Den 

immer zahlreicher werdenden 

kleinen privaten Unternehmen des 

Schienengüterverkehrs dürfte es 

immer schwerer fallen, technische 

Dienste dieser Art zuverlässig und 

wirtschaftlich zu organisieren. Ein 

EIU mit Präsenz qualifizierter 

Fachkräfte des Wagenuntersu-

chungsdienstes im gesamten Netz 

ist dafür sehr viel besser geeignet. 

 Aus langjähriger Erfahrung ist be-

kannt, dass die Zusammenfassung 

von Instandhaltungsarbeiten in 

zentralen Werken und betriebsna-

hen Werkstätten außerordentlich 

wirtschaftlich ist und außerdem 

die Reservehaltung von Schienen-

fahrzeugen auf ein Mindestmaß 

reduziert. Gleiches gilt für deren 

Wartung, Reinigung und Pflege in 

betriebsnahen Behandlungsanla-

gen. 

Schon realisierte Teil-Lösungen bei 

anderen europäischen Bahnen 

Bei einigen europäischen Bahnen gibt 

es für den Güterverkehr schon interes-

sante Teil-Lösungen zur Integration 

systemrelevanter Service-Funktionen 

in die EIU. So ist einem im Jahre 2008 

erschienenen Aufsatz von Peter Mar-

ton
18

, Lehrstuhl Verkehrsnetze, Fa-

kultät Management und Informatik 

Universität Žilina (Slowakei) zu ent-

nehmen, dass in Frankreich, Kroatien, 

Österreich, in der Schweiz und in Ita-

lien Rangierpersonal (Langmacher, 

Aushänger, Kuppler) und Datenerfas-

ser und in Frankreich auch die Wagen-

meister den dortigen EIU zugeordnet 

sind und sich in Kroatien und Öster-

reich die am Ablaufberg und für Zug-

bildungsaufgaben verwendeten Ran-

gierlokomotiven im Eigentum von 

Dritten befinden. 

In Österreich war der für Wagentech-

nische Untersuchungen durch Wagen-

                                                 
18 Marton, Peter: „Einzelwagenverkehr — 

gegenwärtige Situation in Europa“, EI — 

Der Eisenbahningenieur, August 2008, 

Seite 43ff. 

meister verantwortliche Technische 

Wagendienst schon separat bei der 

ÖBB-Produktion GmbH angesiedelt, 

die diesen Service nicht nur Rail Cargo 

Austria, sondern auch anderen EVU 

gegen Entgelt anbot. Im Jahre 2019 

wurde diese Serviceleistung nun zur 

ÖBB-Infrastruktur AG verlagert und 

mit dem dort schon befindlichen 

Rangierdienst zusammengeführt, 

womit sich Synergien im Umfang von 

10 Millionen Euro nutzen lassen
19

. 

Zusammenfassung 

Ein mehrheitlich dem Bund gehören-

des EIU das systemrelevante Service-

Funktionen wieder in den Netzbetrieb 

einbezieht, aber gleichzeitig ebenso 

wie Gleise und Trassen allen Wettbe-

werbern zur Verfügung stellt, wäre in 

der Lage, insbesondere im Güterver-

kehr die Zukunft des Systems Bahn 

nachhaltig zu sichern. 

Die Inanspruchnahme der aufgezeig-

ten, von einem erweiterten EIU anzu-

bietenden zusätzlichen Dienstleistun-

gen müsste natürlich den Verkehrsun-

ternehmen freigestellt bleiben. Den 

zueinander im Wettbewerb stehenden 

Verkehrsunternehmen würde man aber 

eine sichere und zuverlässige Basis 

bieten, ihre Verkehrsleistungen so 

effizient wie möglich zu erbringen. 

Diese könnten sich damit mehr als 

bisher ihrer Hauptaufgabe widmen, 

die logistischen Dienstleistungen für 

ihre Kunden weiter zu verbessern, die 

Stärken des Systems Bahn gegenüber 

den eigentlichen und Konkurrenten 

auf der Straße auszuspielen und so 

den Modal Split nachhaltig zu Guns-

ten des Systems Bahn zu verändern. 

Konjunkturpaket des Bundes 

zur Milderung der Folgen 

der Corona-Krise 

Angesichts der Folgen der Corona-

Pandemie brauche es eine mutige Ant-

wort, betonte Bundeskanzlerin Angela 

Merkel bei der Vorstellung des Kon-

junktur- und Zukunftspakets, auf das 

sich die Regierungskoalition am 3. Ju-

                                                 
19 Berichte International: „Technischer 

Wagendienst neu bei ÖBB-Infrastruktur“, 

Eisenbahn-Revue International, 12/2019, 

Seite 646. 

ni 2020 geeinigt hatte. Es gehe darum, 

Arbeitsplätze zu sichern und die Wirt-

schaft wieder zum Laufen zu bringen. 

Die vereinbarten Maßnahmen haben 

ein Volumen von 130 Milliarden Euro. 

Das Ziel sei, aus der „extrem schwie-

rigen Situation“ gemeinsam stark 

herauszukommen, so die Kanzlerin. 

Dafür habe man jetzt einen guten 

Grundstein gelegt. 

„Wir wollen mit Wumms aus der Krise 

kommen“, sagte Vizekanzler und 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz 

über das Maßnahmenpaket, das die 

Regierung nun umsetzen wird. Es 

gelte, den Konsum zu beleben und 

zugleich strukturelle Veränderungen 

zu treffen, die weit ins Jahrzehnt 

hereinreichen. 

Folgende Eckpunkte sind für den 

Verkehrssektor von Bedeutung: 

 Zur Stärkung der Binnennachfrage 

in Deutschland wird befristet vom 

1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 

die Mehrwertsteuer von 19 auf 

16 Prozent gesenkt (ermäßigter 

Satz von 7 auf 5 Prozent). 

 Begrenzung der Beiträge zur Sozi-

alversicherung (Renten-, Arbeits-

losigkeits-, Krankheits- und Pfle-

geversicherung) auf 40 Prozent, 

der darüber hinausgehende Finanz-

bedarf wird durch einen Zuschuss 

aus dem Bundeshaushalt ausge-

glichen. 

 Die Umlage gemäß Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG-Umlage) 

droht im Jahr 2021 aufgrund des 

corona-bedingten Rückgangs der 

Wirtschaftsleistung und des damit 

verbundenen Rückgangs des Bör-

senstrompreises stark anzusteigen, 

trotz der beginnenden Zuführung 

von Einnahmen aus dem nationalen 

Brennstoffemissionshandel. Um 

für mehr Verlässlichkeit bei den 

staatlichen Strompreisbestandtei-

len zu sorgen, wird ab 2021 zusätz-

lich zu diesen Einnahmen aus dem 

Brennstoffemissionshandel ein 

weiterer Zuschuss aus Haushalts-

mitteln des Bundes zur schrittwei-

sen verlässlichen Senkung der 

EEG-Umlage geleistet, sodass 

diese im Jahr 2021 bei 6,5 Euro-

Cent je Kilowattstunde, im Jahr 

2022 bei 6,0 Euro-Cent liegen 

wird. 



18 GRV-Nachrichten Folge 118 • 20. Juli 2020 

 Damit die Kommunen weiter 

finanziell handlungsfähig bleiben, 

ist der Bund bereit, die für den 

größten Teil der öffentlichen In-

vestitionen in Deutschland zustän-

digen Kommunen deutlich zu stär-

ken und damit die Länder bei ih-

ren Aufgaben zu unterstützen. Mit 

einem kommunalen Solidarpakt 

2020 werden die aktuellen krisen-

bedingten Ausfälle der Gewerbe-

steuereinnahmen kompensiert. 

Dazu gewährt der Bund für 2020 

den Gemeinden gemeinsam mit 

den zuständigen Ländern hälftig 

finanziert einen pauschalierten 

Ausgleich. 

 Der Bund wird eine Bundesrah-

menregelung erarbeiten, die es den 

Ländern erlauben soll, ÖPNV-

Unternehmen zum Ausgleich der 

stark verringerten Fahrgeldein-

nahmen Beihilfen zu gewähren. 

Dafür ist eine Notifizierung durch 

die EU-Kommission erforderlich. 

 Der Bund wird die Länder im Jahr 

2020 bei der Finanzierung des 

Öffentlichen Personennahver-

kehrs (ÖPNV) unterstützen, da 

durch die Corona-Pandemie die 

Fahrgeldeinnahmen stark verrin-

gert sind. Dies erfolgt durch die 

einmalige Erhöhung der Regiona-

lisierungsmittel in Höhe von 2,5 

Milliarden Euro im Jahr 2020. 

 Die Kraftfahrzeugsteuer für Pkw 

wird stärker an Kohlendioxid-

Emissionen ausgerichtet, wovon 

eine spürbare Lenkungswirkung 

hin zu emissionsärmeren bzw. 

emissionsfreien Fahrzeugen aus-

gehen wird. Für Neuzulassungen 

wird die Bemessungsgrundlage 

zum 1. Januar 2021 daher haupt-

sächlich auf die Kohlendioxid-

Emissionen pro Kilometer bezo-

gen und oberhalb 95 Gramm Koh-

lendioxid pro Kilometer in Stufen 

angehoben. Zudem wird die be-

reits geltende zehnjährige Kraft-

fahrzeugsteuerbefreiung für reine 

Elektrofahrzeuge bis zum 31. De-

zember 2030 verlängert. 

 Durch die Umweltprämie fördert 

die Regierung den Austausch der 

Kfz-Fahrzeugflotte durch klima- 

und umweltfreundlichere Elektro-

fahrzeuge. Im bestehenden System 

werden die Prämien des Bundes 

als neue „Innovationsprämie“ 

verdoppelt. Die Prämie der Her-

steller bleibt davon unberührt. Das 

bedeutet zum Beispiel, dass bis zu 

einem Nettolistenpreis des E-Fahr-

zeugs von bis zu 40 000 Euro die 

Förderung des Bundes von 3000 

auf 6000 Euro steigt. Diese Maß-

nahme ist befristet bis 31. Dezem-

ber 2021. Bei der Besteuerung von 

rein-elektrischen Dienstwagen von 

0,25 Prozent wird die Kaufpreis-

grenze von 40 000 auf 60 000 Euro 

erhöht. 

 Das befristete Flottenaustausch-

programm für Handwerker und 

kleinere und mittlere Unternehmen 

für Elektronutzfahrzeuge bis 7,5 

Tonnen wird zeitnah umgesetzt. 

 Die Regierung will 2,5 Milliarden 

Euro in den Ausbau moderner und 

sicherer Ladesäulen-Infrastruk-

tur, die Förderung von Forschung 

und Entwicklung im Bereich der 

Elektromobilität und die Batte-

riezellfertigung investieren (auch 

in weitere mögliche Standorte). 

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur 

als notwendige Voraussetzung zum 

Hochlauf der E-Mobilität wird be-

schleunigt. Dazu soll der Master-

plan Ladeinfrastruktur zügig um-

gesetzt werden. Insbesondere soll 

das einheitliche Bezahlsystem für 

Ladesäulen nun zügig umgesetzt 

werden. Durch eine Versorgungs-

auflage soll geregelt werden, dass 

an allen Tankstellen in Deutsch-

land auch Ladepunkte angeboten 

werden. Der Aufbau öffentlich zu-

gänglicher Ladeinfrastruktur (zum 

Beispiel bei Kitas, Krankenhäu-

sern, Stadtteilzentren, Sportplät-

zen) wird im Rahmen des Master-

plans intensiviert. 

 Der Bund hat bereits im Rahmen 

des Klimaschutzprogramms 2030 

beschlossen, sich von 2020 bis 

2030 jährlich mit 1 Milliarde Euro 

zusätzlichen Eigenkapitals an der 

Deutschen Bahn zu beteiligen. 

Dadurch wird die Deutsche Bahn 

in die Lage versetzt, zusätzliches 

Kapital in die Modernisierung, den 

Ausbau und die Elektrifizierung 

des Schienennetzes und das Bahn-

system zu investieren. Um dieses 

Ziel auch angesichts der Corona-

bedingten Einnahmeausfälle weiter 

realisieren zu können, wird der 

Bund weiteres Eigenkapital in 

Höhe von 5 Milliarden Euro zur 

Verfügung stellen. 

 Damit der Mobilfunk-Empfang 

entlang der 39 000 Kilometer 

Schienenwege in Deutschland 

deutlich verbessert werden kann, 

müssen die Endgeräte in rund 

14 000 Triebfahrzeugen (und Steu-

erwagen) modernisiert werden . 

Der Bund wird dazu in 2020 und 

2021 die nötige Umrüstung bei 

den 450 zugelassenen Eisenbahn-

verkehrsunternehmen noch stärker 

unterstützen. Hintergrund ist, dass 

ältere Zugfunkgeräte vom allge-

meinen Mobilfunk gestört werden 

können. Ganz konkret ist LTE
20

 im 

900-Megahertz-Band kritisch. Bis-

her müssen die Betreiber solcher 

Sendeanlagen einen kilometerwei-

ten Abstand von Schienen halten 

und / oder ihre Antennen von den 

                                                 
20

 LTE steht für Long Term Evolution, 

die Weiterentwicklung LTE-Advanced ist 

die vierte Generation des Mobilfunkstan-

dards und wird deswegen häufig auch als 

„4G“ bezeichnet. 

 
Unscheinbar, aber hochmodern: In dem kleinen Neubau rechts neben dem Empfangs-

gebäude von Annaberg-Buchholz Süd befindet ich das erste Digitale Stellwerk der DB AG. 

Damit die Einnahmeausfälle infolge der Corona-Krise den weiteren Ausbau nicht verzögern, 

stockt der Bund das Eigenkapital der DB AG um weitere 5 Milliarden Euro auf. 

Foto: DB AG / Kai Michael Neuhold. 
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Schienen wegdrehen. Bei neueren 

„gehärteten“ Geräten besteht diese 

Störgefahr nicht mehr. 

 Der Bund investiert in ein „Bus- 

und Lkw-Flotten-Modernisie-

rungs-Programm“, das privaten 

und kommunalen Betreibern zur 

Förderung alternativer Antriebe 

gleichermaßen offen steht. Um die 

Nachfrage nach E-Bussen zu erhö-

hen und den Stadtverkehr umwelt-

freundlicher zu machen, wird zu-

dem die Förderung für E-Busse 

und deren Ladeinfrastruktur bis 

Ende 2021 befristet aufgestockt. 

 Die Bundesregierung wird sich 

bei der EU-Kommission dafür 

einsetzen, dass ein befristetes 

europaweites Flottenerneuerungs-

programm 2020/21 für schwere 

Nutzfahrzeuge zur Anschaffung 

von Lkw der neuesten Abgasstufe 

Euro 6 aufgelegt wird. 

 Neben der Bahn will die Regierung 

auch die Schifffahrt als klima-

freundliches Verkehrsmittel stär-

ken, modernisieren und digitali-

sieren. Dazu gehören unter ande-

rem Ufersanierungen, die Moder-

nisierung von Schleusen, Ersatzbe-

schaffungen von Schiffen und di-

gitale Testfelder. Die vom Bund im 

Bereich der Schifffahrt etablierte 

Innovationsförderung, das Mari-

time Forschungsprogramm, das 

Förderprogramm Landstrom sowie 

ein neu zu erstellendes „Förderpro-

gramm LNG
21

-Betankungsschiffe“ 

sowie ein „Flottenerneuerungspro-

gramm Behördenschiffe“ und ein 

neu zu schaffendes „Sofort-Pro-

gramm Saubere Schiffe“ werden 

für Vorhaben, die in den Jahren 

2020 und 2021 beginnen, mit ins-

gesamt 1 Milliarde Euro zusätz-

lich ausgestattet. 

 Moderne Flugzeuge neuester 

Bauart emittieren bis zu 30 Prozent 

weniger Kohlendioxid und Lärm. 

Die Regierung will die beschleu-

nigte Umstellung von Flugzeug-

flotten auf derartige Flugzeuge 

unterstützen. 

Das vollständige Eckpunktepapier 

kann heruntergeladen werden: 

www.bundesfinanzministerium.de. 
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Änderung der Straßen-

verkehrsordnung (StVO) 

Seit dem 28. April 2020 gilt eine 

Novelle der Straßenverkehrsordnung. 

Die umfangreichen Änderungen ver-

bessern insbesondere für Radfahre-

rinnen und Radfahrer, aber auch zu 

Fuß Gehende die Sicherheit auf unse-

ren Straßen. Die verkehrssicherheits-

fördernden Änderungen im Über-

blick. 

Abstand beim Überholen von Fahr-

rädern: Mit der Novelle wird der 

Überholabstand von 1,5 Metern inner-

halb von Ortschaften und 2 Metern 

außerorts normiert. Wichtig bleibt, 

dass die Polizei den häufig mangeln-

den Sicherheitsabstand beim Über-

holen von Fahrrädern als Sicherheits-

problem erkennt und konsequent an-

zeigt. 

Haltverbot für Kfz auf Schutz-

streifen und in zweiter Reihe: 

Künftig ist es auch verboten mit einem 

Kraftfahrzeug auf dem Schutzstreifen 

zu halten. Bislang war es lediglich 

verboten, auf dem Schutzstreifen zu 

parken. 

 
Wenn die Polizei das sieht, wird es teuer! 

Nicht nur die Straßenverkehrsordnung 

wurde geändert, sondern auch der Buß-

geldkatalog: Falschparken auf Geh- und 

Radwegen kostet nun 55 statt 20 Euro 

(wenn es über eine Stunde ist oder wenn 

jemand dadurch behindert wird sind es 

gar 70 Euro plus ein Punkt in Flensburg); 

Foto: Wolfgang Dietrich Mann. 

Schritttempo für Lkw beim Rechts-

abbiegen: Um die häufig dramatisch 

endenden Rechtsabbiegeunfälle zu 

verhindern, mindestens aber die Un-

fallfolgen zu verringern, dürfen Lkw 

und Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen 

beim Rechtsabbiegen nur noch mit 

Schrittgeschwindigkeit fahren. Einzige 

Ausnahme: Es ist überhaupt nicht mit 

Radverkehr zu rechnen. 

Regelungen zum Halten und Parken 

an Kreuzungen: Parken an Kreuzun-

gen mit einem baulich angelegten 

Radweg ist künftig nur erlaubt, wenn 

der Abstand vom parkenden Fahrzeug 

bis zum Schnittpunkt der Fahrbahnen 

acht Meter beträgt. 

Gehweg nicht für den Radverkehr: 

Gehwege sind für den Radverkehr 

tabu. Durch eine Änderung der Buß-

geldkatalog-Verordnung werden die 

Sanktionen fürs Fahrradfahren auf 

Gehwegen spürbar angehoben: Statt 

10 bis 25 Euro werden künftig in der 

Regel 55 Euro Verwarnungsgeld 

fällig, bei Behinderung, Gefährdung 

und Sachbeschädigung sind Bußgeld-

höhen bis zu 100 Euro vorgesehen. 

Nichtbilden einer Rettungsgasse und 

fahren durch eine Rettungsgasse: 

Wer keine Rettungsgasse bildet, muss 

künftig neben dem aktuell bereits 

geltenden Bußgeld von 200 Euro und 

zwei Punkten im Flensburger Fahr-

eignungsregister auch mit einem 

Fahrverbot rechnen. 

Wer die Rettungsgasse nutzt, um hin-

durchzufahren oder einem Einsatz-

fahrzeug durch die Rettungsgasse 

folgt, muss mit mindestens 240 Euro 

Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg 

und einem Monat Fahrverbot rechnen. 

Fahrverbote für zu schnelles Fah-

ren: Zu schnelles Fahren ist eine der 

Hauptunfallursachen. Wer künftig die 

vorgegebene Geschwindigkeit inner-

orts um 21 Stundenkilometer oder 

mehr überschreitet, muss mit einem 

Fahrverbot von einem Monat rechnen. 

Außerorts gilt ein Fahrverbot, sobald 

man die erlaubte Geschwindigkeit mit 

mindestens 26 Stundenkilometern 

übertreten hat. 

Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=10


20 GRV-Nachrichten Folge 118 • 20. Juli 2020 

Verkehrspolitik in 

der Schweiz 

Fünfzig Jahre 

Verkehrspolitik der Schweiz 

Von Dipl.-Ing. ETH Werner Stohler, 

Zug. 

In der föderalistisch organisierten 

Schweiz ist es erst sehr spät zu einer 

nationalen Verkehrspolitik gekom-

men. Bis in die 1970er-Jahre war es 

primär Infrastruktur-Politik. Von 

nationaler Bedeutung waren bloß die 

Verstaatlichung der Eisenbahnen zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts und in den 

1950er-Jahren Bau und Finanzierung 

eines Autobahnnetzes. Die rasante 

Zunahme des Autoverkehrs und der 

zu beobachtende Niedergang der 

Eisenbahn veranlassten zu Beginn der 

1970er-Jahre ein Überdenken der Ge-

samtverkehrs-Politik. Eine breit abge-

stützte, mit Politikern und Fachleuten 

bestückte Kommission erarbeitete eine 

Gesamtschau und veröffentlichte ihre 

Resultate in der Form von 40 Thesen, 

den sogenannten GVK
22

-Thesen. In 

seiner Botschaft an das Parlament 

schrieb der Bundesrat (siehe Kasten): 

Die koordinierte Verkehrspolitik dient 

der Erhaltung und Verbesserung der 

Lebensqualität, indem sie die echten 

Mobilitätsbedürfnisse berücksichtigt, 

die verfügbaren Ressourcen sparsam 

einsetzt und die negativen Auswirkun-

gen des Verkehrs auf Mensch und 

Umwelt so weit als möglich verhindert. 

Voraussetzung ist eine gesamtheitliche 

Behandlung der Verkehrsprobleme, 

insbesondere bei der Weiterentwick-

lung der bestehenden Infrastrukturen. 

Damit der Bund seine eigenen Auf-

gaben zeitgemäß erfüllen und gleich-

zeitig die Kantone gegen eine unver-

hältnismäßige Belastung schützen 

kann, soll die langfristige Sicherung 

der erforderlichen Mittel, die bisher 

nur für die Straßenbauaufgaben des 

Bundes bestand, auf den öffentlichen 

Verkehr ausgeweitet werden. Die 

Förderung des öffentlichen Verkehrs 

ist im Hinblick auf den Umweltschutz 
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kurz GVK-CH. 

und den sparsamen Energieverbrauch 

angezeigt. 

Ziel der vorliegenden Botschaft ist es, 

im Sinne dieser neuen Verkehrspoli-

tik die verfassungs-rechtlichen Vo-

raussetzungen für eine koordinierte 

Planung, für eine sachgerechte Ab-

grenzung der Aufgaben zwischen 

Eidgenossenschaft und Kantonen 

sowie für eine langfristig gesicherte 

Finanzierung der bundeseigenen 

Verpflichtungen zu schaffen. 

Die Vorlage wurde jedoch in einer 

Volksabstimmung abgelehnt. In der 

Folge gingen Planung und Bau der 

einzelnen Verkehrsträger sektoriell 

weiter, jedoch weitgehend entspre-

chend den Thesen der Gesamtver-

kehrs-Konzeption. Die Finanzierung 

der Autobahnen erfolgte laufend über 

Zuschläge auf dem Benzin- und Die-

selverkauf, die der Bundesrat in klei-

nem Ausmaß anpassen konnte. Weni-

ger klar war die Finanzierung der 

Bahn-Infrastruktur. 

Mit der in den 1980er-Jahren aufkom-

menden Umwelt-Diskussion — in der 

Schweiz geprägt durch die sogenannte 

Waldsterben-Debatte — erhöhte sich 

der politische Druck, den öffentlichen 

Verkehr massiv zu fördern. Das ge-

schah zuerst mit tarifarischen Maß-

nahmen, der Einführung eines sehr 

preiswerten Halbpreis-Abonnements, 

dem Einschluss aller Buslinien und 

etappenweise aller städtischen Ver-

kehrsbetriebe in den Geltungsbereich 

der gesamtschweizerischen Netzkarte, 

dem sogenannten General-

Abonnement. 

Die zunehmende Nachfrage rief wie-

derum nach einem Ausbau des Ange-

botes. Der 1982 von den Schweizer 

Bahnen noch aus unternehmerischen 

Gründen eingeführte Taktfahrplan 

wurde Schritt für Schritt verdichtet. 

Ein in einer Volksabstimmung ge-

nehmigter Kredit von 7,9 Milliarden 

Schweizer Franken erlaubte den Bau 

von Neubaustrecken-Abschnitten und 

den Kapazitäts-Ausbau in den Knoten-

bahnhöfen. Im Dezember 2004 fand 

unter dem Titel Bahn 2000 ein großer 

Fahrplan-Wechsel statt, Alle Zentren 

der Schweiz bekamen halbstündliche 

gegenseitige Verbindungen, was die 

Nachfrage weiter ankurbelte. 

Innerhalb von 20 Jahren verdoppelte 

sich die Anzahl der Fahrgäste des öf-

fentlichen Verkehrs. Auch die durch-

schnittliche Reiseweite nahm zu, so 

dass die Schweizer Bevölkerung zu 

Recht den Titel Europameister im 

Bahnfahren bekam. Nur im dicht be-

siedelten Japan wird die Bahn noch 

häufiger genutzt. Großen Anteil am 

schweizerischen Nahverkehr hat die 

Großregion Zürich. 1990 wurde ein 

S-Bahn-System mit einer neuen 

Durchmesserlinie und einem Tief-

bahnhof neben dem Hauptbahnhof 

Zürich in Betrieb genommen. Parallel 

 
Ursprünglich geplantes Schnellzugs-Angebot für die Bahn2000; 

Grafik: A. Ryser / © SBB CFF FFS. 
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dazu gründete der Kanton Zürich einen 

kantonsweiten, zum Teil kantons-

grenzen-überschreitenden Verkehrs-

verbund. Auch hier nahm die Nach-

frage schneller als ursprünglich ge-

dacht zu. Bisher sind es vier Netz-

ergänzungen, die in regelmäßigen 

Abständen das Angebot ausweiten 

ließen. 

Dem Konzept Bahn 2000 wurde zeit-

weise vorgeworfen, dass es sich um 

ein ausschließlich nationales Projekt 

handelte. Vielfach passten die Fahr-

pläne internationaler Züge an den 

Grenzbahnhöfen nicht zusammen mit 

den Starrheiten des Stundentaktes. In 

Fahrplanerkreisen berühmt geworden 

ist der TEE Rheingold von Amsterdam 

nach Genf. Mit der Einführung des 

Stundentaktes kollidierte seine Trasse 

zwischen Bern und Freiburg mit einem 

Regionalzug. Dieser gewann beim zu-

ständigen Fahrplanchef den Trassen-

konflikt und der TEE Rheingold endete 

künftig in Bern. Es fehlte nicht an 

kopfschüttelnden Kommentaren aus 

dem Ausland. 

Es gab verschiedene Vorstöße von 

kantonalen Regierungen beim Ver-

kehrsminister, die auf die Bedeutung 

guter internationaler Anschlüsse hin-

wiesen. Mit der Zeit nahmen die Bah-

nen den Faden auf und koordinierten 

ihre nationalen Taktfahrpläne so, dass 

sie an den Grenzen zusammenpassten. 

Man sprach von der Integration des 

internationalen Verkehrs, eine Formel, 

die heute zur Norm geworden ist. 

Sehr viel mehr zu Reden als zum Per-

sonenverkehr gab es im Güterverkehr. 

Im Gegensatz zum Personenverkehr 

hat der Güterverkehr auch eine bedeu-

tende außenpolitische Komponente. 

Die Schweiz verstand sich seit alters 

her als wichtiges Transitland im Zent-

rum Europas. Das verpflichtete sie 

zum Bau und Unterhalt der alpenque-

renden Verkehrswege. Im Gegenzug 

profitierte sie unter vielen Titeln von 

dieser Lage und dem Durchgangs-

verkehr. Das ging nicht ab ohne zahl-

reiche Eifersüchteleien zwischen den 

Talschaften. Als es darum ging, eine 

Eisenbahnlinie durch die Schweizer 

Alpen zu bauen, wurde der Varianten-

Entscheid letztlich in Berlin gefällt. 

Den alpinen Verhältnissen angepasst, 

wählte man für den aufkommenden 

Straßenbau etwas bescheidenere Nor-

men als im angrenzenden flachen 

Ausland. Das Maximalgewicht für 

Lastwagen wurde auf 28 Tonnen fest-

gelegt. Als das langsam zusammen-

wachsende Europa darauf drängte, 

auch die Schweiz mit ihren 40-Ton-

nen-Lastenzügen zu durchqueren, 

kam es zu einem jahrelangen Streit. 

Ein Großteil der Transitgüter zwischen 

Nord- und Südeuropa wählte den Weg 

über den Brennerpass. Die Mautge-

sellschaften in Österreich und Italien 

freuten sich dazu. Die Anwohner wa-

ren von Dreckluft und Lärm geplagt 

und beklagten sich über den Umweg-

verkehr, der eigentlich die Schweiz 

durchqueren sollte. 

Die Schweizer Politiker versuchten 

sich den Hals aus der Schlinge zu zie-

hen und offerierten den europäischen 

Staaten den milliardenschweren Bau 

von Basistunnels und einen Hucke-

pack-Verkehr als Ersatz für die freie 

Fahrt über die Alpen. Dieses Argu-

ment wurde vornehmlich innenpoli-

tisch gebraucht, um in den Volksab-

stimmungen eine Mehrheit für deren 

Finanzierung zu bekommen. Das war 

nicht ganz einfach, weil im hohen 

Ausmaß Zuschläge auf Benzin und 

Diesel zur Finanzierung der Eisen-

bahn-Tunnel herangezogen wurden. 

Gegenüber einem von einer mächtigen 

Autolobby instrumentalisirten Europa 

war eine solche Argumentation nicht 

lange zu halten. In einer historischen 

Verhandlungsrunde zwischen dem 

europäischen Verkehrskommissar 

und dem Schweizerischen Verkehrs-

minister musste die Schweiz die schüt-

zende 28 Tonnen-Regel fallen lassen. 

Als Gegenleistung darf sie eine (be-

scheidene) Transit-Abgabe erheben 

und damit versuchen, die Zahl der 

Lastwagenfahrten zu begrenzen. Doch 

das genügt bei weitem nicht und jähr-

lich fließen bedeutende Mittel in die 

Subventionierung des nicht kosten-

deckenden Huckepack-Verkehrs. 

Eine gut organisierte Lobby gibt es 

nicht nur in der EU, sondern auch im 

schweizerischen Südkanton Tessin. 

Dies wurde manifest, als es um die 

Sanierung des inzwischen 30 Jahre 

alten Gotthard-Straßentunnels ging. 

Sein Ausbau entsprach nicht mehr den 

gestiegenen Sicherheits-Anforderun-

gen für einen 17 Kilometer langen 

Straßentunnel, der im Gegenverkehr 

betrieben wurde. Ein Lastwagenunfall 

am 24. Oktober 2001 mit anschließen-

dem Tunnelbrand und vielen Todes-

opfern hatte die Situation für jeder-

mann sichtbar gemacht. 

Auf der anderen Seite hatte das 

Schweizer Stimmvolk schon lange 

vor der Eröffnung des Eisenbahn-

Basistunnel einen Verfassungsartikel 

genehmigt, gemäß dem der alpenque-

rende Lastwagenverkehr die Zahl von 

600 000 Lkw pro Jahr nicht über-

schreiten durfte. Die zuständigen Be-

hörden ließen Sanierungspläne ausar-

 
Anzahl Güterzugstrassen und Nettotonnen im alpenquerenden Eisenbahnverkehr 

durch die Schweiz; 

Grafik: Anne Eggmann 
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beiten, die unterschiedlich lange Bau-

zeiten aufwiesen, je nachdem der Ver-

kehr geregelt wurde. Am effizientesten 

stellte sich die Variante dar, den Tun-

nel während dreier Jahre für den Bau 

zu schließen und Autos und Lastwagen 

während dieser Zeit auf die Bahn zu 

verladen. Die Kapazität des Basistun-

nels genügte für eine komfortable An-

zahl Züge pro Stunde. Alle lobten das 

Konzept, das zu großen Teilen in der 

Firma des Berichterstatters erarbeitet 

wurde. Doch plötzlich wurde es still 

um diese Idee. 

Im Südkanton regte sich Opposition. 

Die lokalen Politiker heulten auf. Man 

hätte meinen können, sie seien drei 

Jahre lang von der gesamten Außen-

welt abgeschnitten. Einer tat sich be-

sonders hervor, obwohl man ihm kurz 

zuvor während ein paar Monaten den 

Führerschein hatte entziehen müssen. 

Sein Einfluss auf die zuständige Ver-

kehrs-Ministerin war groß, schließ-

lich kamen sie beide aus der Partei 

mit dem Anfangsbuchstaben C. 

Der Bau einer zweiten Röhre war hef-

tig umstritten. Es kam zu einer Volks-

abstimmung über einen großen Kredit 

zur Sanierung des Straßentunnels. In 

schlitzohriger Weise und in einem Ne-

bensatz versteckt war zu lesen, dass 

es während der Sanierungsarbeiten 

eine zweite Röhre brauche, damit das 

Tessin nicht abgeschottet werde. Die 

Befürworter rangen verzweifelt nach 

Argumenten, wie man eine Milliarden-

Investition für zwei überbreite Pan-

nenstreifen als Sicherheits-Maßnahme 

begründen könnte. Wenn dann einmal 

beide Röhren fertig gebaut seien, 

würden sie im Richtungsbetrieb mit 

nur einer Fahrspur betrieben. 

Berühmt ist der Gotthard-Tunnel vor 

allem für seinen regelmäßigen Oster-

stau, der allerdings im Coronajahr 

2020 ausgefallen ist. Dank verbesser-

ten Informationssystemen gibt es jetzt 

ganzjährig Meldungen zu Staulänge 

und zugehörige Staustunden. Die Aus-

wertungen haben gezeigt, dass dieses 

Phänomen von Jahr zu Jahr zunimmt, 

woraus findige Wissenschaftler eine 

Zukunftsprognose errechnet haben. 

Eines Tages wird also der Stau bis 

vor die Tore der Kantonsregierung in 

Bellinzona reichen. Wenn dann auf der 

ganzen Länge zwischen Bellinzona 

und dem Südportal die genervten 

Autofahrer hupen, so dass sich sogar 

Schafe und Ziegen in ihre mit Schall-

schutzfenstern versehenen Ställe 

zurückziehen; wenn die Gämsen und 

Steinböcke in die benachbarten Täler 

fliehen und die Kohlendioxid-Werte 

chinesische Großstadt-Dimensionen 

erreichen: Sollen wir dann immer noch 

glauben, dass nicht ein nervös gewor-

dener Tessiner Polizist schnell ein rot-

weißes Hütchen zur Seite nimmt und 

den Verkehr zweispurig rollen lässt? 

Schweizerische Verkehrspolitik? Sie 

ist wie immer von Menschen gemacht, 

von Strömungen beeinflusst, von fi-

nanziellen Möglichkeiten geprägt. In 

den großen Zügen ist sie erstaunlich 

rational. Der rationale Leser möge dem 

Berichterstatter ein paar ironische 

Töne verzeihen. 

Veloweggesetz für bessere 

und sicherere Radwege 

Die Schweizer Bevölkerung hat am 

23. September 2018 dem Bundesbe-

schluss über die Velowege zugestimmt 

(siehe Folge 112 der GRV-Nachrich-

ten, Seite 36). Der Beschluss weitet 

Artikel 88 der Schweizer Bundesver-

fassung, wonach der Bund verpflichtet 

ist, die Kantone bei Fuß- und Wander-

wegen zu unterstützen, auf Radwege 

(„Velowege“) aus. Ein gutes Rad-

wegenetz würde helfen, den Verkehr 

zu entflechten. Auto-, Rad- und Fuß-

verkehr kämen sich so weniger ins 

Gehege — ein Beitrag zur Unfallver-

meidung. Ein zusammenhängendes, 

sicheres Radwegenetz würde zudem 

dazu beitragen, die Mobilität besser 

zu bewältigen. 

Zur Umsetzung des erweiterten Ver-

fassungsartikels will die Schweizer 

Regierung (Bundesrat) ein Veloweg-

gesetz schaffen. In ihrer Sitzung am 

13. Mai 2020 hat sie die Grundzüge 

formuliert. Das Veloweggesetz soll 

sich demnach am Bundesgesetz über 

die Fuß- und Wanderwege orientieren, 

die Regeln zu den Radwegen werden 

aber nicht in dieses Gesetz integriert. 

Zum einen aufgrund der Bedeutung 

des Fahrradverkehrs und den spezifi-

schen Anforderungen an die Infra-

struktur, die sich vom Fußverkehr 

unterscheiden. Zum anderen soll das 

in der Praxis bewährte Gesetz über 

die Fuß- und Wanderwege nicht 

komplizierter werden und an Klarheit 

verlieren. Im Rahmen dieser Vorlage 

wird es aber wo nötig aktualisiert. 

Nach dem Entwurf zum Velowegge-

setz soll der Bau von Radwegen Auf-

gabe der Kantone bleiben. Sie haben 

künftig aber die Pflicht, Radwege 

verbindlich zu planen und für ein 

zusammenhängendes und sicheres 

Radwegenetz zu sorgen. Werden Rad-

wege aufgehoben, sollen sie künftig 

durch neue ersetzt werden müssen. 

Außerdem unterstützt der Bund die 

Kantone mit Fachinformationen, 

Beratung, Geodaten sowie mit der 

Begleitung von Pilotprojekten. 

Der Bund wird in seinem Bereich, zum 

Beispiel bei Autobahnanschlüssen 

oder auf Nationalstraßen mit Misch-

verkehr, je nach Situation zur Ent-

flechtung des Verkehrs vermehrt auch 

Radwege realisieren. Als Vorbild 

könnte der vom Bund gebaute Rad-

weg in der Schöllenenschlucht zwi-

schen Göschenen und Andermatt 

dienen. Dort wurde im Rahmen von 

Instandsetzungsarbeiten entlang der 

Gotthardpassstraße auch ein Radweg 

realisiert, der 2019 eröffnet wurde. 

Unter bestimmten Voraussetzungen 

kann der Bund auch Grundstücke für 

Radverkehrsinfrastrukturen zur Ver-

fügung stellen oder Fahrradbahnen 

prüfen. Entsprechende Pilotprojekte 

werden derzeit mit den Kantonen 

Basel-Landschaft und Zug geprüft. 

Die nun gestartete Vernehmlassung 

läuft bis zum 10. September 2020. 

Kurzberichte 

Schweizer Verkehrspolitik 

Am 2. April 2020 gab das Bundesamt 

für Verkehr (BAV) bekannt, dass es 

für die Periode 2022 bis 2025 ein 

Budget von rund 4,4 Milliarden Fran-

ken für den regionalen Personen-

verkehr vorsehe. Dies sind rund 

300 Millionen Franken mehr als in der 

laufenden Vierjahresperiode (2018 

bis 2021). Damit können die Mittel 

um 1,6 bis 2 Prozent pro Jahr erhöht 

werden. Der regionale Personenver-

kehr umfasst den öffentlichen Ver-

kehr mit Bahn, Bus, Schiff oder Seil-

bahn innerhalb einer Region. Dazu 

gehören unter anderem S-Bahnen und 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn112b.pdf#page=36
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Angebote des öffentlichen Verkehrs 

zur Groberschließung von Ortschaf-

ten sowie Verbindungen in benach-

barte Regionen und abgelegene Täler. 

Bund und Kantone bestellen die An-

gebote des regionalen Personenver-

kehrs gemeinsam und tragen die un-

gedeckten Kosten je zur Hälfte. 

Der Bundesrat hat am 13. Mai 2020 

beim Parlament für die Periode 2021 

bis 2024 einen Zahlungsrahmen von 

14,4 Milliarden Franken für Erhalt 

und Modernisierung des Schienen-

netzes beantragt. Den Bahnen stehen 

dadurch 1,2 Milliarden mehr zur Ver-

fügung als in der laufenden 4-Jahres-

periode. Die zusätzlichen Mittel die-

nen unter anderem dazu, Bahnhöfe 

und Haltestellen behindertengerecht 

anzupassen. Sie sollen auch dazu bei-

tragen, die Verfügbarkeit und die Qua-

lität des Netzes zu verbessern und so-

mit den Bahnverkehr zu stabilisieren. 

Mit der gleichen Vorlage beantragt 

der Bundesrat ein Rahmenbudget von 

300 Millionen Franken zur Mitfinan-

zierung von Güterverkehrsanlagen in 

den Jahren 2021 bis 2024. Die finan-

ziellen Folgen der Corona-Pandemie 

werden separat aufgearbeitet und sind 

nicht Gegenstand dieser Vorlage. 

In derselben Sitzung hat der Bundes-

rat die Verordnungen zur Vorlage „Or-

ganisation der Bahninfrastruktur“ ver-

abschiedet. Bei den Passagierrechten 

hat er aufgrund der Vernehmlassung 

eine großzügigere Lösung beschlos-

sen: Der Mindestbetrag, ab dem die 

Unternehmen des öffentlichen Ver-

kehrs den Passagieren bei Verspätun-

gen die Entschädigung auszahlen 

müssen, beträgt fünf statt wie zuerst 

vorgesehen zehn Schweizer Franken. 

Zudem verlangt der Bundesrat von der 

Branche des öffentlichen Verkehrs 

eine ausgewogene Lösung für Abon-

nentinnen und Abonnenten. Mit der 

OBI-Vorlage wird die Trassenver-

gabestelle als unabhängige Anstalt 

des Bundes ausgestaltet und mit zu-

sätzlichen Kompetenzen ausgestattet. 

Zudem werden die Mitwirkungsrechte 

der Bahnunternehmen bei der Erarbei-

tung der Fahrpläne und Investitionen 

auf dem Schienennetz geregelt. Weiter 

werden die Kompetenzen der Schieds-

kommission im Eisenbahnverkehr 

(SKE, neu Railcom) erweitert (siehe 

Bericht auf Seite 40). Das OBI-Ge-

setz und die dazu gehörende Verord-

nung traten am 1. Juli 2020 in Kraft. 

Die Bestimmungen zu den Passagier-

rechten und den operativen Aufgaben 

der Trassenvergabestelle treten An-

fang 2021 in Kraft. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 

am 20. Mai 2020 geänderte Verkehrs-

regeln und Signalisationsverord-

nungen verabschiedet. Diese Ände-

rungen betreffen verschiedene Berei-

che. Auf den Autobahnen gilt bei Stau 

künftig zum Beispiel die Pflicht, eine 

Rettungsgasse zu bilden, und bei Spur-

abbauten das Reißverschlussprinzip. 

Im Langsamverkehr wird Kindern 

bis12 Jahre künftig erlaubt, mit dem 

Fahrrad auf dem Gehweg zu fahren, 

wenn es keinen Radweg oder Rad-

streifen gibt. Der Bundesrat hat die 

Änderungen per 1. Januar 2021 in 

Kraft gesetzt. 

Das Bundesamt für Raumentwicklung 

ARE hat am 26. Mai 2020 das neue 

Nationale Personenverkehrsmodell 

(NPVM) des Eidgenössischen Depar-

tements für Umwelt, Verkehr, Ener-

gie und Kommunikation UVEK vor-

gestellt. Es erlaubt Behörden, Ver-

kehrsunternehmen und anderen Akt-

euren, die Auswirkungen ihrer Vor-

haben auf das Mobilitätsverhalten der 

Bevölkerung abschätzen und damit 

planen zu können. Mit dem Modell 

lässt sich abschätzen, wie politische 

und planerische Entscheide oder Ver-

änderungen in der Mobilität und im 

Raum sich auf das Verkehrssystem in 

der Schweiz auswirken. Das Modell 

umfasst das Schienen- und Straßen-

netz, deckt die ganze Schweiz ab und 

erlaubt Aussagen zu Regionen und 

unterschiedlichen Nutzergruppen. 

Alle Informationen und Daten zum 

Modell sind dokumentiert und für 

interessierte Personen zugänglich 

unter www.uvek.admin.ch. 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung 

vom 5. Juni 2020 beschlossen, den 

auslaufenden Bürgschaftsrahmen-

kredit um zehn Jahre zu verlängern. 

Die im bestellten öffentlichen Regio-

nalverkehr tätigen Unternehmen kön-

nen auf dem Kapitalmarkt somit wei-

terhin zu sehr guten Bedingungen Kre-

dite aufnehmen, weil der Bund für die 

Rückzahlung und Zinskosten bürgt. 

Das reduziert die Kosten des öffent-

lichen Verkehrs und entlastet die 

Steuerzahlenden. Das finanzielle 

Risiko für den Bund ist gering, da die 

Einnahmen der Transportunternehmen 

stabil und gesichert sind. 

Der Bundesrat will die Verlagerungs-

wirkung der leistungsabhängigen 

Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 

stärken. Es ist deshalb vorgesehen, 

dass in der Schweiz ab 2021 für Lkw 

der Abgasklassen Euro 4 und 5 höhere 

LSVA-Abgaben bezahlt werden müs-

sen. Dies wurde am 22. Juni 2020 im 

Gemischten Landverkehrsausschuss 

mit Vertreterinnen und Vertreter der 

EU diskutiert. Offene Punkte werden 

mit der EU bis Ende Jahr geklärt. Auf-

grund der Einschränkungen im Zu-

sammenhang mit Corona-Pandemie 

fand das 37. Treffen des Gemischten 

Landverkehrsausschusses im Rahmen 

einer Video-Konferenz statt. Es wurde 

durch den Direktor des Bundesamtes 

für Verkehr (BAV), Peter Füglistaler, 

präsidiert. Die EU-Delegation stand 

unter der Leitung von Elisabeth Wer-

ner, Direktorin für Landverkehr bei 

der Europäischen Kommission. Das 

nächste Treffen des Gemischten Aus-

schusses ist im Dezember 2020 in 

Bern vorgesehen. 

 
Der Bund unterstützt die Bahngesellschaften beim Ausbau und Unterhalt des Bahnnetzes 

finanziell. Baufahrzeuge im Bahnhof Bergün/Bravuogn der Rhätischen Bahn; 

Foto: Wolfgang Dietrich Mann. 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-79231.html
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Informationen des 

Vereins GdI — AdI 
Für den Inhalt dieses Kapitels ist die 

Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen 

Verkehrs (GdI) / Association des Ingénieurs 

des transports publics (AdI) verantwortlich 

(siehe Impressum). 

Weitere Informationen zu den vielfältigen 

Veranstaltungen der GdI finden Sie im Internet 

unter www.gdi-adi.ch. Dort befindet sich auch 

ein Portrait der Gesellschaft mit ihren vier 

Ortsgruppen. 

Deckenstromschiene im 

Ceneri-Basistunnel 

Von Urs Wili, 

GdI Mittelland / Jura (Bern) 

Im einspurigen, 15,4 Kilometer langen 

Ceneri-Basistunnel läuft seit dem 20. 

April 2020 der Testbetrieb mit Hoch-

tastfahrten. Am 01. Mai 2020 um 

03.30 Uhr wurde mit dem DB-Mess-

zug ICE-S die Geschwindigkeit von 

275 Kilometern pro Stunde erreicht. 

Seit dem 13. Mai liefen die Versuche 

mit dem verlängerten ICE-S und zwei 

Stromabnehmern im Abstand von 200 

Metern. 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn sich Ihre 

Adresse geändert hat! 

Mitglieder des Vereins GdI — AdI melden ihre 

Adressänderungen bitte an info@gdi-adi.ch. 

Seit dem Bau der Pilotanlage im Jahr 

1984 in Zürich-Opfikon hat die Firma 

Furrer + Frey ihr Deckenstromschie-

nensystem laufend weiterentwickelt. 

1996 wurden 140 Kilometer pro Stunde 

und 2003 160 Kilometer pro Stunde 

erreicht. Der Sprung in den Hochge-

schwindigkeitsbereich gelang 2008 

mit 250 Kilometer pro Stunde im dop-

pelspurigen Sittenbergtunnel in Öster-

reich. 2016 konnte der Nachweis für 

zwei Stromabnehmer im Abstand von 

nur 31 Metern bei dieser Geschwindig-

keit erbracht werden. 2017 gelang dem 

ICE-S eine Fahrt mit 302 Kilometern 

pro Stunde. Das ist der Weltrekord für 

eine Deckenstromschiene. 

Mit den erfolgreichen Tests im ein-

spurigen Ceneri-Basistunnel verfügt 

Furrer + Frey jetzt als erste über ein 

Deckenstromschienensystem, das so-

wohl im Doppelspur- wie im Einspur-

tunnel Geschwindigkeiten von 250 

Kilometern pro Stunde und mehr 

erlaubt. 

Veranstaltungsankündigungen 
 Freitag, 23.10.2020, und Samstag, 

24.10.2020, Fachtagung nebst General-
versammlung im neuen Stadler-Werk 

Sankt Margrethen und bei den Appenzeller 

Bahnen, OG Zürich / Ostschweiz 

 Mittwoch, 28.10.2020, Pensioniertenanlass 

 
Furrer + Frey-Deckenstromschiene für 250 Kilometer pro Stunde im einspurigen Ceneri-Basistunnel 

Foto: Europten. 

http://www.gdi-adi.ch/
mailto:info@gdi-adi.ch
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Nachhaltigkeit 

Treibhausgasemissionen des 

Verkehrs sind 2019 gestiegen 

In Deutschland wurden 2019 rund 

805 Millionen Tonnen Treibhausgase 

freigesetzt — rund 54 Millionen Ton-

nen oder 6,3 Prozent weniger als 2018, 

nach der vorläufigen Treibhausgas-Bi-

lanz des Umweltbundesamtes (UBA). 

Damit setzt sich der positive Trend 

des Vorjahres fort. Mit Ausnahme des 

globalen Krisenjahres 2009 ist die 

Minderung im Jahr 2019 der größte 

jährliche Rückgang seit 1990. Die 

größten Fortschritte gab es in der 

Energiewirtschaft. Gründe für diese 

Entwicklung sind die erfolgreiche 

Reform des europäischen Emissions-

handels, der niedrige Gaspreis, der 

Ausbau von Wind- und Sonnenenergie 

sowie die Abschaltung erster Kohle-

kraftwerke. Im Vergleich zu 1990 

sanken die Emissionen in Deutschland 

um 35,7 Prozent. Bis 2030 will 

Deutschland seine Emissionen laut 

Klimaschutzgesetz um mindestens 

55 Prozent mindern. 

Zwei Sektoren haben nicht zu dieser 

positiven Entwicklung beigetragen, 

da ihre Treibhausgase gestiegen sind. 

Im Gebäudebereich stiegen sie im 

Vergleich zum Vorjahr um 5 Millionen 

Tonnen (plus 4,4 Prozent). Als Ursache 

werden ein höherer Heizölabsatz und 

die kältere Witterung genannt. Der 

Verkehr hat mit 163,5 Millionen 

Tonnen Kohlendioxid 1,2 Millionen 

Tonnen (plus 0,7 Prozent ) mehr aus-

gestoßen. Zwar kamen sparsamere 

Fahrzeuge auf den Markt, gleichzeitig 

nahm aber der Kfz-Bestand zu (plus 

1,6 Prozent), so dass mehr Benzin 

und Diesel verbraucht wurden. Aus 

der Grafik wird deutlich, dass es beim 

Verkehr seit 2005 insgesamt keinen 

Fortschritt gegeben hat. 

Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze am 13. März 2020: „Deutsch-

land hat 2019 einen großen Schritt 

beim Klimaschutz geschafft. Die 

Klimabilanz von 2019 zeigt: Unsere 

Maßnahmen greifen, es wurde deutlich 

weniger Kohle verbrannt. Wo die 

Politik bereits gehandelt hat, liegen 

wir beim Klimaschutz weitgehend auf 

Kurs. In der Energiewirtschaft machen 

sich jetzt die Reform des europäischen 

Emissionshandels und der Ausbau von 

Wind- und Sonnenenergie positiv be-

merkbar.“ Schulze forderte zusätzliche 

Maßnahmen in der Verkehrspolitik 

und bei den Gebäuden, um auch dort 

die Wende zu sinkenden Emissionen 

zu schaffen. 

UBA-Präsident Dirk Messner ergänz-

te: „Deutschland bewegt sich in die 

richtige Richtung hin zum Klimaziel 

2030. Wir wissen aber auch, dass wir 

uns vor allem bei den erneuerbaren 

Energien auf den Lorbeeren der letz-

ten 20 Jahre ausruhen. Wir müssen 

wieder deutlich mehr Windenergiean-

lagen installieren, daran führt kein 

Weg vorbei, um Kohlestrom zu erset-

zen. Und in anderen Branchen stagniert 

die Bewegung, wie bei Gebäuden und 

Verkehr.“ 

Insgesamt gingen die Emissionen bei 

allen Treibhausgasen zurück. Beim 

dominierenden Kohlendioxid beträgt 

der Rückgang nahezu 50 Millionen 

Tonnen (minus 6,6 Prozent). Die Me-

thanemission ging um 2,5 Millionen 

Tonnen (minus 4,7 Prozent) zurück. 

Lachgas lag bei minus 1,3 Millionen 

Tonnen (minus 3,5 Prozent). Die of-

fiziellen Inventardaten zu den Treib-

hausgasemissionen in Deutschland 

für das Jahr 2019 veröffentlicht das 

UBA zum 15. Januar 2021 mit der 

jährlichen Übermittlung an die Euro-

päische Kommission. 

Die GRV begrüßt den deutlichen 

Rückgang der Treibhausgas-Emissi-

onen in Deutschland. Der Verkehr 

kann sein Ziel des Klimaschutzgesetzes 

nur mit einer sofortigen Verkehrs-

wende erreichen, auch die Erfahrun-

gen aus der Corona-Krise bieten dazu 

gute Ansätze, wie zu Hause arbeiten 

oder Dienstreisen durch Videokonfe-

renzen ersetzen. 

Schweizer Volksabstimmung: 

Bis 2050 Netto-Null-

Treibhausgasemissionen 

(wdm) Am 27. November 2019 hat 

der Verein Klimaschutz Schweiz die 

„Gletscher-Initiative“ nach einer Sam-

melphase von wenigen Monaten mit 

über 113 000 Unterschriften einge-

reicht. Sie fordert, dass die Treibhaus-

gasemissionen bis spätestens 2050 

auf Netto null sinken. Konsequenter-

weise müsse auch die Nutzung fossiler 

Brenn- und Treibstoffe bis spätestens 

2050 aufhören. Ausnahmen sollen 

möglich sein, wo es keine technischen 

Alternativen gibt, sofern die dadurch 

verursachten Kohlendioxid-Emissio-

nen durch inländische Senken kom-

pensiert werden. 

Auch wenn gemäß einem Beschluss 

der Schweizer Regierung (Bundesrat) 

vom 20. März 2020 aufgrund der ak-

tuellen Lage (Stichwort Corona) die 

Sammel- und Behandlungsfristen von 

eidgenössischen Volksbegehren still-

 
Entwicklung der Treibhausgase des Verkehrs seit 1990 mit Ziel 2030; 

Quelle: Umweltbundesamt / Nachbearbeitung Wolfgang Dietrich Mann. 
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stehen, sollen die erforderlichen Ar-

beiten in der Verwaltung nicht aufge-

schoben werden. 

Die Initiative beantragt, die Schweizer 

Bundesverfassung um einen Artikel 74a 

mit folgendem Inhalt zu ergänzen: 

Artikel 74a Klimapolitik 

(1) Bund und Kantone setzen sich im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Inland 

und im internationalen Verhältnis für die 

Begrenzung der Risiken und Auswirkun-

gen der Klimaveränderung ein. 

(2) Soweit in der Schweiz weiterhin vom 

Menschen verursachte Treibhausgasemis-

sionen anfallen, muss deren Wirkung auf 

das Klima spätestens ab 2050 durch siche-

re Treibhausgassenken dauerhaft ausge-

glichen werden. 

(3) Ab 2050 werden in der Schweiz keine 

fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr in 

Verkehr gebracht. Ausnahmen sind zuläs-

sig für technisch nicht substituierbare 

Anwendungen, soweit sichere Treibhaus-

gassenken im Inland die dadurch verur-

sachte Wirkung auf das Klima dauerhaft 

ausgleichen. 

(4) Die Klimapolitik ist auf eine Stärkung 

der Volkswirtschaft und auf Sozialverträg-

lichkeit ausgerichtet und nutzt namentlich 

auch Instrumente der Innovations- und 

Technologieförderung. 

Dazu sollen folgende Übergangs-

bestimmungen gelten: 

(1) Der Bund erlässt die Ausführungs-

gesetzgebung zu Artikel 74a innert fünf 

Jahren nach dessen Annahme durch Volk 

und Stände. 

(2) Das Gesetz legt den Absenkpfad für 

die Treibhausgasemissionen bis 2050 fest. 

Es benennt Zwischenziele, die mindestens 

zu einer linearen Absenkung führen, und 

regelt die zur Einhaltung des Absenk-

pfades erforderlichen Instrumente. 

Der Bundesrat verfolgt zwar auch das 

Ziel, die Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, ihm geht aber die einge-

reichte Initiative zu weit. Er will da-

her einen direkten Gegenentwurf zur 

Gletscher-Initiative ausarbeiten, der 

dann am gleichen Termin dem Volk 

zur Abstimmung vorgelegt wird. 

Die Gletscher-Initiative verfolge das-

selbe Ziel wie der Bundesrat: Bis 

2050 sollen die klimaschädlichen 

Treibhausemissionen der Schweiz auf 

Netto-Null sinken. Dieses Ziel habe 

der Bundesrat bereits im Sommer 

2019 festgelegt. Die Schweiz hätte als 

verletzliches Alpenland ein ureigenes 

Interesse daran, den Klimawandel zu 

begrenzen. Als innovationsstarkes 

Land sei die Schweiz gleichzeitig in 

einer guten Ausgangslage, um das 

Netto-Null Ziel bis 2050 zu erreichen. 

In verschiedenen Sektoren seien be-

reits Maßnahmen in Kraft oder in 

Planung, die zu einer Reduktion der 

Treibhausgasemissionen sowie zu 

einer höheren Energieeffizienz führen. 

Flankiert würden diese Anstrengungen 

durch einen Ausbau der erneuerbaren 

Energien in der Schweiz. Die Aufnah-

me des Netto-Null Ziels in die Ver-

fassung schaffe aus Sicht des Bundes-

rates frühzeitig Planungs- und Inves-

titionssicherheit für Wirtschaft und 

Private und hilft, Investitionen in 

klimaverträgliche Bahnen zu lenken.  

Im Gegensatz zur Initiative möchte 

der Bundesrat indes kein explizites 

Verbot fossiler Energieträger in der 

Verfassung verankern. Damit will der 

Bundesrat dem Parlament und den 

Kantonen bei der Umsetzung des 

Netto-Null Ziels einen größeren 

Spielraum geben. 

Zudem will der Bundesrat im neuen 

Verfassungsartikel festhalten, dass die 

nationale Sicherheit nicht negativ be-

einträchtigt werden darf. Für Schutz- 

und Rettungseinsätze von Armee, 

Polizei oder Rettungsdiensten soll bei 

Bedarf auf fossile Treibstoffe zurück-

gegriffen werden können. Außerdem 

ist im Interesse des nationalen Zu- 

sammenhalts die besondere Situation 

in den Berg- und Randgebieten an-

gemessen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend hat der Bundesrat 

in seiner Sitzung Am 3. April 2020 

das UVEK
23

 beauftragt, bis Spät-

sommer 2020 einen direkten Gegen-

entwurf zur Gletscher-Initiative zu 

formulieren, welcher dann in die Ver-

nehmlassung gegeben werden soll. 

Bis zum Termin der Volksabstimmung 

werden noch viele Monate vergehen; 

die GRV-Nachrichten werden weiter 

darüber berichten 

Kurzberichte Klimaschutz 

Die erneuerbaren Energien hatten 

2019 einen Anteil von 17,1 Prozent 

am Bruttoendenergieverbrauch. Im 

Vorjahr lag der Anteil noch bei 16,5 

Prozent. Damit ist das Ziel von 18 

Prozent in Sichtweite, das Deutsch-

land nach der EU-Erneuerbare-Ener-

gien-Richtlinie bis 2020 erreichen 

muss. Das geht aus aktuellen Daten 

des Umweltbundesamtes (UBA) vom 

16. März 2020 hervor. Die Sektoren 

entwickelten sich allerdings unter-

schiedlich: Beim Strom stieg der An-

teil der Erneuerbaren auf den Rekord-

                                                 
23 Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation: 

 
Der Rückzug der Gletscher ist unübersehbar — 

im Bild der Morteratschgletscher (Graubünden) am 14. September 2016; 

Foto: Wolfgang Dietrich Mann. 
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wert von 42,1 Prozent (2018: 37,8 

Prozent). Im Wärmesektor wuchs der 

Anteil leicht, während er im Verkehr 

stagnierte. Dirk Messner, Präsident 

des UBA: „Klimaschutz geht nur mit 

mehr Energie aus Sonne, Wind und 

Wasser. Bislang wird die Energie-

wende aber vor allem durch den 

Stromsektor getrieben. Der Wärme-

sektor ist hier leider, ebenso wie der 

Verkehrssektor, noch nicht auf dem 

richtigen Pfad.“ 

Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze forderte am 17. April 2020 

für die Zeit nach der Corona Krise 

klimafreundliche Konjunkturpro-

gramme. In einem Radio-Interview 

des Südwestrundfunks (SWR) sagte 

sie, dass jetzt die Gesundheit der 

Menschen und die schnelle Hilfe für 

Unternehmen im Mittelpunkt stehe. 

Nach Corona aber müssten Deutsch-

land und die EU ihre Konjunkturhilfen 

für nachhaltige Programme vergeben. 

Jetzt sei „ein guter Zeitpunkt, um 

Investitionen in genau diese Richtung 

zu lenken“. Auch wenn sich durch 

Corona jetzt international zum Bei-

spiel durch die verschobene Klima-

konferenz einiges verzögere, dürfe 

niemand in seinen Anstrengungen 

nachlassen. Schulze betonte, „die 

Klimakrise geht weiter“. 

Der elfte Petersberger Klimadialog 

ist am 28. April 2020 mit einem Be-

kenntnis zu einer klimafreundlich und 

solidarisch gestalteten Krisenbewälti-

gung zu Ende gegangen. Rund 30 Mi-

nisterinnen und Minister aus aller Welt 

hatten sich auf Einladung von Bundes-

umweltministerin Svenja Schulze und 

dem britischen Minister für Wirtschaft 

und Energie, Alok Sharma (designier-

ter Präsident der nach 2021 verscho-

benen 26. Weltklimakonferenz), per 

Videokonferenz ausgetauscht. Auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und 

UN-Generalsekretär Antonio Guterres 

nahmen an dem Treffen teil. Die 

Ministerinnen und Minister machten 

deutlich, dass die Arbeit an ambitio-

nierten neuen Klimazielen unter dem 

Pariser Klimaschutz-Abkommen in 

Zeiten von Corona nicht pausiert, 

sondern weitergeht. Bundesumwelt-

ministerin Svenja Schulze: „Wer in 

erneuerbare Energien, nachhaltige 

Mobilität und klimaverträgliche In-

dustrieprozesse investiert, sorgt für 

Klimaschutz, Innovation und Arbeits-

plätze zugleich. Darum ist ein enga-

gierter Klimaschutzplan, wie er in der 

EU mit dem Green Deal vorliegt, 

auch die richtige Strategie für den 

Weg aus der Corona Krise.“ 

Ende April 2020 hat die französische 

Regierung eine 7-Milliarden-Euro-

Unterstützung der nationalen Flug-

gesellschaft Air France an Klima-

schutzbedingungen geknüpft. Inner-

französische Strecken, die innerhalb 

von zweieinhalb Stunden mit dem 

Hochgeschwindigkeitszug TGV zu-

rückgelegt werden können, dürfen 

nicht mehr angeboten werden. Air 

France soll auch die Modernisierung 

ihrer Flotte beschleunigen und bis 

2030 den Kohlendioxid-Ausstoß pro 

Passagierkilometer um 50 Prozent 

senken. 

Nach einer Mitteilung der EU-Kom-

mission vom 5. Mai 2020 ist der vom 

EU-Emissionshandelssystem (ETS) 

erfasste Kohlendioxid-Ausstoß 2019 

im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Pro-

zent zurückgegangen. Allerdings ha-

ben die Emissionen des Luftverkehrs 

um ein Prozent auf 68 Millionen Ton-

nen Kohlendioxid-Äquivalente zuge-

nommen. Als einziger Bereich des 

Verkehrs unterliegt die Luftfahrt im 

Europäischen Wirtschaftsraum dem 

ETS. Für 46 Prozent der Emissionen 

erhielten die Airlines kostenlose Zer-

tifikate, die Kommission will diesen 

Anteil reduzieren. Beim Kohlendioxid 

erstreckt sich das ETS insbesondere 

auf die Strom- und Wärmeerzeugung 

sowie energieintensive Industrie-

zweige wie Ölraffinerien und Stahl-

werke. 

Vom Verband Deutscher Verkehrsun-

ternehmen wird die am 6. Mai 2020 

im Verkehrsausschuss des Deutschen 

Bundestages beschlossene Mautbe-

freiung für Erdgas-Lkw bis 2023 

abgelehnt. Aus Sicht des Branchen-

verbands führt dies zu einem einseiti-

gen Wettbewerbsvorteil für den Stra-

ßengüterverkehr, der sich nachteilig 

auf die Verlagerung von Transporten 

auf die Schiene auswirkt. 

Nach einer Analyse des Öko-Instituts 

vom 13. Mai 2020 wird Deutschland 

trotz des Klimaschutzprogramms 2030 

die notwendigen Kohlendioxid-Ein-

sparungen bis zum Jahr 2030 nicht 

erzielen. In den nicht zum Europäi-

schen Emissionshandelssystem gehö-

renden Sektoren (Verkehr, Gebäude, 

Landwirtschaft und Abfallwirtschaft) 

wird die Reduzierung gegenüber 2005 

nur 28 Prozent betragen. Das in der 

europäischen Lastenteilungsverord-

nung festgelegte Ziel beträgt 38 Pro-

zent. Deutschland ist so gezwungen, 

Emissionszuweisungen von anderen 

Mitgliedstaaten zu kaufen, um seine 

europarechtlichen Verpflichtungen zu 

erfüllen. 

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 

fordert in einer Mitteilung vom 15. 

Mai 2020: Flugverkehr auf Klima-

kurs bringen. Durch sein rasantes 

Wachstum ist der Flugverkehr zu 

einem gewaltigen Klimaproblem 

geworden. Seine Treibhausgasemissi-

onen in Europa haben sich in den ver-

gangenen 30 Jahren mehr als verdop-

pelt. In der Vergangenheit hatten glo-

bale Krisen nur kurzfristig Einfluss 

auf das rasante Wachstum. 

 

Grafik: Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 

Ob der Flugverkehr nach Bewältigung 

der Corona-Pandemie wieder zum 

klimaschädlichen Wachstumspfad zu-

rückkehrt, hängt laut VCÖ wesentlich 

davon ab, in welchem Umfang die 

Politik lenkende Maßnahmen setzt. 

Hingewiesen wird auf die Steuer-

privilegien der Fluggesellschaften: 

Keine Mineralölsteuer für das Kerosin 

und keine Mehrwertsteuer auf inter-

nationale Flugtickets. Da technologi-

sche Lösungen für einen klimaver-

träglicheren Luftverkehr noch nicht 

umsetzbar sind, fordert der VCÖ 

Kurzstreckenflüge verstärkt auf die 

Bahn zu verlagern und auch in Zu-

kunft verstärkt Videokonferenzen zu 

nutzen um dienstliche Flugreisen zu 

ersetzen. Ein 4-seitiges Datenblatt des 

VCÖ kann heruntergeladen werden: 

https://vcoe.at. 

https://vcoe.at/files/vcoe/uploads/News/VCOe-Factsheets/2020/2020-05%20Flugverkehr/VC%C3%96-Factsheet%20Klimakrise%20nur%20mit%20wenig%20Flugverkehr%20zu%20bew%C3%A4ltigen.pdf


28 GRV-Nachrichten Folge 118 • 20. Juli 2020 

Damit Klimaszenarien für Entschei-

der nutzbar werden, hat ein internati-

onales Forscherteam eine interaktive 

Online-Plattform entwickelt. Sie ist 

die erste ihrer Art, die Werkzeuge zur 

Nutzung dieser Szenarien — von 

Klimafolgen bis hin zur Klimastabili-

sierung — einer breiten Öffentlichkeit 

zur Verfügung stellt. Die Szenarien 

sollen Entscheidern helfen, die Bedro-

hung durch die globale Erwärmung 

und Möglichkeiten zu ihrer Begren-

zung besser einzuschätzen. „Klima-

szenarien sind mächtige Werkzeuge, 

die es uns ermöglichen, mögliche Zu-

künfte zu erforschen und zu untersu-

chen, wie diese durch unser gemein-

sames Handeln verändert werden“, 

sagte am 3. Juni 2020 Elmar Kriegler 

vom Potsdam-Institut für Klimafol-

genforschung (PIK), der das SENSES
24

-

Konsortium leitet, welches die Online-

Plattform gemeinsam entwickelt hat. 

Mit der nun allen Nutzern zugängli-

chen englischsprachigen Plattform ist 

es möglich, sich selbst ein Bild der 

Klimafolgen zu verschaffen. Das 

SENSES-Projekt  ist Teil des Europäi-

schen Forschungsraums für Klima-

dienstleistungen, der von nationalen 

Ministerien und der EU unterstützt 

wird. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt 

des PIK, der Fachhochschule Potsdam, 

des International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA), der Uni-

versität Wageningen (WUR) und des 

Umweltinstituts Stockholm (SEI). 

Die interaktive Online-Plattform 

findet sich unter: 

www.climatescenarios.org. 

Am 10. Juni 2020 hat die Bundesre-

gierung die nationale Wasserstoff-

strategie beschlossen. Die Energie-

wende soll neben erneuerbaren Ener-

gien (EE) und der Steigerung der 

Energieeffizienz mit Wasserstoff eine 

weitere Säule erhalten. Insgesamt 

neun Milliarden Euro sollen den 

Energieträger Wasserstoff marktfähig 

machen. Sieben Milliarden Euro sind 

für die Förderung von Wasserstoff-

technologien hierzulande und zwei 

Milliarden Euro für internationale 

Partnerschaften vorgesehen. Ziel ist 

es auch, Deutschland zum weltweit 

führenden Ausrüster für moderne 

Wasserstofftechnologien zu machen. 

Der Strategie zugrunde liegt ein tech-

                                                 
24 Climate change ScENario ServicES. 

nologieoffener Ansatz. Im Fokus der 

Förderung steht „grüner“ Wasserstoff, 

der mit erneuerbaren Energien herge-

stellt wird und so ein nachhaltiger und 

leicht transportierbarer Energieträger 

ist. Sein Einsatz ist insbesondere in der 

Stahl- und Chemieindustrie, im Wär-

mebereich, aber auch im Verkehrs-

bereich vorgesehen. Zur fachlichen 

Begleitung der Strategie wurde ein 

Nationaler Wasserstoffrat ernannt und 

ein ressortübergreifender Staatssekre-

tärsausschuss gebildet. Weitere In-

formationen unter: 

www.bundesregierung.de. 

Die Kosten des eigenen Autos 

werden massiv unterschätzt 

Das RWI-Leibniz-Institut für Wirt-

schaftsforschung (vormals Rheinisch-

Westfälisches Institut für Wirtschafts-

forschung) informierte gemeinsam mit 

der Stiftung Mercator am 23. April 

2020 über die Ergebnisse einer Studie 

von Wissenschaftlern des RWI, der 

Universität Mannheim und der Yale 

University. Diese Forschung ist von 

der Stiftung Mercator gefördert wor-

den und erschien zeitgleich im Fach-

journal „Nature“. Neben dem Wert-

verlust werden vor allem Fixkosten 

wie Steuern und Versicherungen 

sowie Reparaturkosten von Autos 

unterbewertet. 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

 Autobesitzerinnen und -besitzer in 

Deutschland unterschätzen die 

Gesamtkosten ihres privaten Pkw 

systematisch um bis zu 50 Prozent. 

Dies führt dazu, dass alternative 

Angebote wie der öffentliche Per-

sonennahverkehr und nicht-fossil 

betriebene Fahrzeuge weniger at-

traktiv erscheinen. 

 Befragte bewerten die Gesamt-

kosten des Autobesitzes um durch-

schnittlich 221 Euro pro Monat zu 

niedrig, das sind 52 Prozent der 

eigentlichen Kosten. Diejenigen, 

die sämtliche Kostenfaktoren be-

rücksichtigten, schätzen diese 

immer noch um durchschnittlich 

161 Euro bzw. 35 Prozent zu 

niedrig ein. 

 Unterschätzt werden vor allem der 

Wertverlust des Autos, aber auch 

Fixkosten wie Steuern und Versi-

cherungen sowie Reparaturkosten. 

Einzig die Kosten von Diesel oder 

Benzin werden von den Verbrau-

chern im Durchschnitt weitgehend 

korrekt bewertet. 

 Eine Hochrechnung der Forscher 

basierend auf vorhandenen Daten 

aus der Literatur ergibt, dass eine 

höhere Transparenz über die wah-

ren Kosten des Autobesitzes im 

Optimalfall den Pkw-Besitz in 

Deutschland um bis zu 37 Pro-

zent senken könnte. Auf diese 

Weise würden 17,6 Millionen Au-

tos von den Straßen verschwinden. 

Kohlendioxid-Emissionen von 37 

Millionen Tonnen pro Jahr könn-

ten so eingespart werden — was 

23 Prozent der Emissionen aus 

dem Verkehrsbereich entspräche. 

 Gleichzeitig könnte die Nachfrage 

nach E-Autos um bis zu 73 Pro-

zent steigen. Die Nachfrage nach 

Bus- und Bahnverkehr könnte sich 

um 8 bzw. 12 Prozent erhöhen. 

 Die Hochrechnungen basieren auf 

verschiedenen Annahme-Szenari-

en, unter anderem zur Auswirkung 

von Veränderungen der Gesamt-

kosten des Autofahrens auf den 

Autobesitz. Für diese liegen bisher 

sehr wenige empirische Studien 

vor. Nach der Studie würden auch 

konservativere Annahmen zu einer 

substanziellen Reduktion an Autos 

führen. 

„Viele Verbraucher würden eher auf 

E-Autos oder ÖPNV setzen, wenn sie 

die wahren Kosten eines konventio-

nellen Pkw stärker berücksichtigen 

würden“, sagt Mark A. Andor, RWI-

Umweltökonom und Studienautor. 

„Verbraucherschutz-Organisationen 

könnten gemeinsam mit staatlichen 

Institutionen dabei helfen, die Auto-

besitzer besser zu informieren. Damit 

ließe sich auch ohne große zusätzliche 

Kosten für den Staat oder die Bürger 

ein signifikanter Schritt in Richtung 

einer nachhaltigen Verkehrswende 

machen.“ 

Die Untersuchung ist in Zusammen-

arbeit mit dem Umfrageinstitut Forsa 

entstanden. Genutzt wurde deren re-

präsentatives Panel deutscher Haus-

halte. Knapp 5500 Autobesitzerinnen 

und -besitzer gaben Schätzungen zu 

ihren monatlichen Kosten der Pkw-

Nutzung an. Die Befragungen wurden 

vom 23. April bis zum 12. Juni 2018 

durchgeführt. 

https://www.climatescenarios.org/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/wasserstoffstrategie-kabinett-1758824
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Die englische Veröffentlichung in 

„Nature“ kann heruntergeladen wer-

den: https://media.nature.com. 

Die GRV begrüßt die Ergebnisse 

dieser Studie. Durch ein besseres 

Bewusstwerden der tatsächlichen 

Kosten eines Pkw mit Verbrennungs-

motor würde der notwendige Umstieg 

auf E-Autos und den ÖPNV unter-

stützt. Nach dem Verursachungs-

prinzip sollten zusätzlich auch die 

externen Kosten angelastet werden, 

was das Vermeiden und Verlagern 

von konventionellem Pkw-Verkehr 

noch verstärken würde. 

Verkehrssicherheit 

Bundesgerichtshof bestätigt 

im „Berliner Raser-Fall“ die 

Verurteilung des Unfall-

verursachers wegen Mordes 

Der unter anderem für Verkehrsstraf-

sachen zuständige 4. Strafsenat des 

Bundesgerichtshofs hat am 18. Juni 

2020 über die Revisionen der beiden 

zur Tatzeit 24 und 26 Jahre alten An-

geklagten gegen ein Urteil des Land-

gerichts Berlin, das im zweiten Rechts-

gang ergangen ist, entschieden. Hin-

tergrund des Verfahrens ist ein zwi-

schen den Angeklagten ausgetragenes 

illegales Straßenrennen, das zum Tod 

eines unbeteiligten Verkehrsteilneh-

mers führte. 

Das Landgericht Berlin hatte die bei-

den Angeklagten im ersten Rechts-

gang unter anderem wegen mittäter-

schaftlich begangenen Mordes zu le-

benslangen Freiheitsstrafen verurteilt. 

Auf die Revisionen der Angeklagten 

hatte der 4. Strafsenat das Urteil auf-

gehoben und die Sache zu neuer Ver-

handlung und Entscheidung an das 

Landgericht Berlin zurückverwiesen 

(siehe „Zwischenruf“ in Folge 111 

der GRV-Nachrichten, Seite 35). 

Im zweiten Rechtsgang hat das Land-

gericht Berlin die beiden Angeklagten 

nunmehr erneut unter anderem wegen 

Mordes zu lebenslangen Freiheitsstra-

fen verurteilt. 

Nach den Feststellungen des Landge-

richts hat sich am 1. Februar 2016 fol-

gendes zugetragen: Die beiden ange-

klagten jungen Männer verabredeten 

sich zu einem illegalen Autorennen in 

der nächtlichen Berliner Innenstadt. 

Sie rasten, jeweils mit dem Willen, das 

Rennen für sich zu entscheiden, ins-

gesamt zirka 1,5 Kilometer mit hohen 

Geschwindigkeiten zweispurige 

Hauptverkehrsstraßen entlang und 

schließlich auf eine ampelgeregelte, 

große, für sie nicht einsehbare Kreu-

zung zu. Die Ampel zeigte für sie rotes 

Licht. Obwohl die Angeklagten bei 

Zufahrt auf die Kreuzung bereits aus 

einer Entfernung von 250 Metern die 

hochgefährliche und unfallträchtige 

Situation erkannten, beendeten sie das 

Rennen nicht. Vielmehr entschlossen 

sie sich, das Rennen um des Sieges 

willen unter nochmaliger Steigerung 

der Geschwindigkeiten und trotz Rot-

lichts über die Kreuzung hinaus fort-

zusetzen, und nahmen — so das Land-

gericht — dabei auch einen Verkehrs-

unfall im Kreuzungsbereich mit für 

einen anderen Verkehrsteilnehmer töd-

lichen Folgen billigend in Kauf. In der 

Kreuzung kollidierte das Fahrzeug 

des auf der rechten Spur fahrenden 

Angeklagten mit einer Geschwindig-

keit von etwa 160 bis 170 Stunden-

kilometern ungebremst mit einem 

anderen Fahrzeug, dessen Fahrer bei 

Grünlicht in den Kreuzungsbereich 

eingefahren war. Dieser starb noch an 

der Unfallstelle, die sich nach dem 

Unfall als ein Trümmerfeld darstellte. 

Der Angeklagte trug nur leichte Ver-

letzungen davon. 

Die Revision des am Unfall unmittel-

bar beteiligten Angeklagten hat der 

Senat verworfen. Er hat bei diesem 

Angeklagten insbesondere den Schuld-

spruch wegen Mordes bestätigt und 

lediglich eine Schuldspruchkorrektur 

vorgenommen. 

Das Landgericht hat maßgeblich aus 

der außergewöhnlichen Gefährlichkeit 

des Fahrverhaltens des Angeklagten 

und der damit einhergehenden und 

von ihm erkannten Unfallträchtigkeit 

auf die billigende Inkaufnahme eines 

schweren Verkehrsunfalls mit tödli-

chen Folgen für den Unfallgegner und 

damit auf ein bedingt vorsätzliches 

Handeln dieses Angeklagten geschlos-

sen. Es ist dabei den hohen Anforde-

rungen an die Prüfung der vorsatz-

kritischen Aspekte gerecht geworden, 

die dieser Fall in besonderem Maße 

aufwarf. Die Strafkammer hat insoweit 

insbesondere bedacht, dass schon we-

gen der mit einem Unfall verbundenen 

Eigengefährdung des Angeklagten das 

Tatbild von einem typischen vorsätz-

lichen Tötungsdelikt abwich. Auch 

mit dem Handlungsmotiv des Ange-

klagten, den Rennsieg davonzutragen, 

der durch einen Unfall zwangsläufig 

vereitelt würde, hat es sich ausreichend 

auseinandergesetzt. 

Bei Prüfung der Eigengefahr als vor-

satzkritischen Umstand hat das Land-

gericht zu Recht nur auf das tatsächlich 

eingetretene Unfallgeschehen abge-

stellt. Es hat tragfähig begründet, dass 

der Angeklagte diesen Unfallhergang 

als möglich erkannte, die hiervon aus-

gehende Gefahr für sich selbst aber 

als gering einschätzte und hinnahm. 

Der Senat hat unter diesen Umständen 

die Erörterung der Frage, ob dem An-

geklagten, als er den Entschluss fasste, 

das Rennen trotz der erkannten Un-

fallgefahr fortzusetzen, auch andere 

Unfallszenarien mit einem möglicher-

weise für ihn höheren Gefahrenpoten-

tial vor Augen standen, für entbehrlich 

erachtet. 

Auch dem Handlungsmotiv des Ange-

klagten, das Rennen zu gewinnen, hat 

 
Bundesgerichtshof in Karlsruhe, hier der Hof des Nordgebäudes; 

Foto: Stephan Baumann. 

https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01118-w/d41586-020-01118-w.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn111b.pdf#page=35
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das Landgericht mit tragfähiger Be-

gründung keine vorsatzausschließende 

Bedeutung beigemessen. Es hat belegt, 

dass der Angeklagte erkannte, das 

Rennen nur bei maximaler Risikostei-

gerung auch für Dritte unter Zurück-

stellung aller Bedenken gewinnen zu 

können, und ihm deshalb die Folgen 

des bewusst hochriskanten Fahrver-

haltens gleichgültig waren. 

Auch die Bewertung der Tat als Mord 

ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. 

Zwar weist die Beweiswürdigung des 

Landgerichts zur subjektiven Seite 

des Mordmerkmals der Tötung mit 

gemeingefährlichen Mitteln durch-

greifende Rechtsfehler auf. Da das 

Landgericht die Mordmerkmale der 

Heimtücke und der Tötung aus nied-

rigen Beweggründen rechtsfehlerfrei 

bejaht hat, wirkt sich dies auf den 

Strafausspruch aber nicht aus. 

Das Urteil gegen diesen Angeklagten 

ist damit rechtskräftig. 

Der Mitangeklagte hatte mit seiner Re-

vision hingegen Erfolg. Die Beweis-

würdigung des Landgerichts Berlin 

reiche zur Begründung einer Mittäter-

schaft nicht aus. Gegen diesen Ange-

klagten wird das Landgericht deshalb 

in nochmals anderer Besetzung ein 

drittes Mal zu verhandeln haben. 

Dieses Urteil ist eine gute Nachricht 

für die Verkehrssicherheit. Die Staats-

anwaltschaften sind nun ermutigt und 

gehalten, in krassen Fällen wegen 

Mordes anzuklagen. Einziger Schön-

heitsfehler ist, dass nun in den Fällen, 

in denen die Tatbestands- und Beweis-

lage für eine Verurteilung wegen Mor-

des knapp nicht ausreicht, eine recht 

große Stufe besteht zur dann noch 

möglichen Verurteilung gemäß Para-

graf 315d des Strafgesetzbuchs („Ver-

botene Kraftfahrzeugrennen“) mit ei-

ner Strafe gemäß Absatz 5 zwischen 1 

und 10 Jahren Freiheitsentzug. Hier 

erscheint uns eine Angleichung an 

Paragraf 306c des Strafgesetzbuchs 

(„Brandstiftung mit Todesfolge“) ge-

boten, mit einem Strafmaß zwischen 

10 Jahren und lebenslanger Freiheits-

strafe. 

Az. 4 StR 482/19 vom 18. Juni 2020; 

das Urteil ist, sobald es in gedruckter 

Form vorliegt, unter 

http://juris.bundesgerichtshof.de abrufbar. 
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Deutscher Verkehrssicher-

heitsrat fordert generelles 

Tempolimit auf Autobahnen 

Die Front der Tempolimit-Gegner 

bröckelt: Nachdem der Allgemeine 

Deutsche Automobil-Club ADAC be-

reits vor einigen Monaten von seiner 

kategorischen Ablehnung eines allge-

meinen Tempolimits auf Autobahnen 

abgerückt ist (und sich seither „neut-

ral“ positioniert), spricht sich nun der 

Deutsche Verkehrssicherheitsrat 

(DVR) klar für ein Tempolimit aus. 

Dies beschloss der Vorstand des DVR 

am 11. Mai 2020 auf der Basis der 

Empfehlungen der DVR-Vorstands-

ausschüsse. 

„Die Strategie des DVR ist die Vision 

Zero. Demnach ist es unsere Aufgabe, 

uns für all die Maßnahmen einzuset-

zen, die Verkehrsunfälle mit Getöteten 

und Verletzten verhindern. Dazu zählt 

auch das generelle Tempolimit auf 

Bundesautobahnen“, erklärte DVR-

Präsident Professor Dr. Walter Eichen-

dorf. 

Geschwindigkeit spiele eine besondere 

Rolle bei Unfällen. Sie wirke sich ent-

scheidend auf die Strecke aus, die ein 

Fahrzeug in der Reaktionszeit im Hin-

blick auf ein kritisches Ereignis, bei-

spielsweise eine Kollision zurücklegt. 

Außerdem führe eine geringere Ge-

schwindigkeit bei gleicher Reaktions-

zeit zu einem kürzeren Anhalteweg 

und zu Unfällen mit weniger dramati-

schen Folgen. 

Der Wortlaut des Beschlusses inklu-

sive einer umfangreichen Begründung 

kann von der Internetseite des DVR 

heruntergeladen werden: www.dvr.de. 

Die GRV hält ein Tempolimit schon 

lange für überfällig und begrüßt 

daher den Beschluss des DVR. 

Neue Gewächse aus der 

Baumschule im Schilderwald 

Mit der Änderung der Straßenverkehrs-

ordnung (StVO) zum 28. April 2020 

(siehe Bericht auf Seite 19) wurden 

auch einige Verkehrszeichen neu ein-

geführt. 

Neben „Fahrradstraßen“ oder „Tem-

po-30-Zonen“ sind jetzt auch Fahr-

radzonen ausweisbar. 

  
Zeichen 244.3 Zeichen 244.4 

Beginn und Ende einer Fahrradzone 

In der Praxis eher selten anzutreffen 

sein wird das neue Verkehrszeichen 

„Verbot des Überholens von einspu-

rigen Fahrzeugen für mehrspurige 

Kraftfahrzeuge und Krafträder mit 

Beiwagen“ (Motorräder dürfen hier 

Fahrräder weiterhin überholen). Da 

gemäß den Verwaltungsvorschriften 

  
Zeichen 277.1 Zeichen 281.1 

Verbot des Überholens von einspurigen 

Fahrzeugen für mehrspurige 

Kraftfahrzeuge und Krafträder mit 

Beiwagen und dessen Ende 

Verkehrszeichen nicht angebracht 

werden dürfen, wenn ein Gebot oder 

Verbot auch ohne Kennzeichnung 

klar ist, gibt es nur wenig sinnvolle 

Anwendungsfälle (die Vergrößerung 

des vorgeschriebenen Abstands beim 

Überholen von Fahrrädern von 1,50 

Metern innerorts und 2,00 Metern 

außerorts hat eine größere Bedeutung; 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2020&nr=106972&linked=urt&Blank=1&file=dokument.pdf
https://www.dvr.de/dvr/beschluesse/2020-generelle-tempolimits-auf-bundesautobahnen.html
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wo eine Straße dafür zu schmal ist, ist 

in der Regel selbst ersichtlich). 

Keine wirkliche Bedeutung hinsicht-

lich der Setzung von Verkehrsregeln 

haben die Verkehrszeichen zur Kenn-

zeichnung von Radschnellwegen. Sie 

dienen daher eher der Proklamation. 

  
Zeichen 350.1 Zeichen 350.2 

Beginn und Ende eines Radschnellwegs 

Nachdem es den „Grünen Pfeil“ auch 

nur für Fahrräder geben soll, braucht 

es selbstredend ein entsprechendes 

Verkehrszeichen. 

 

Zeichen 721 

Grünpfeilschild mit 

Beschränkung auf 

den Radverkehr 

Der Fachverband Fußverkehr Deutsch-

land (FUSS e.V.) ist über diese neue 

Verkehrsregel alles andere als erfreut; 

er sieht darin einen Rückschritt. Sehr 

verwunderlich an dieser Neuregelung 

sei, dass zum Grünpfeil noch ein Ver-

kehrsversuch der Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt) laufe, die No-

velle aber beschlossen wurde, ohne 

auf das Ergebnis zu warten. Nach aller 

Erfahrung mit dem schon bestehenden 

Grünpfeil für alle Fahrzeuge würden 

75 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer 

das Gebot missachten, vor Ampel-

Überwegen bei Fahrzeug-Rot anzu-

halten. Die Überwege würden damit 

noch unsicherer. Das Tabu „Rot heißt 

halten“ würde erneut durchlöchert. 

Rhetorisch fragt der Verband: „Wenn 

es aber nunmehr für Fahrzeuge mit 

und ohne Motor Ausnahmen davon 

gibt, kann es sie auch für Fußgänger 

geben: Wo sich kein Fahrzeug nähert, 

kann auch bei Rot gequert werden.“ 

Die GRV schließt sich diesen Ein-

wänden von FUSS e.V. an! 

Infrastruktur-

projekte 

Baubeginn für Fehmarn-

belttunnel angekündigt 

Am 24. April 2020 gab der dänische 

Verkehrsminister Benny Engelbrecht 

in Kopenhagen bekannt, dass sich die 

politischen Parteien seines Landes mit 

Mehrheit darauf verständigt haben, am 

1. Januar 2021 mit dem Bau zu begin-

nen. Bereits 2015 hatte das dänische 

Parlament ein Baugesetz zum Bau auf 

dänischer Seite geschaffen. Für den 

deutschen Abschnitt wurde nach ei-

nem zweiten Planänderungsverfahren 

der Planfeststellungsbeschluss am 31. 

Januar 2019 erlassen. Dagegen gingen 

mehrere Klagen beim Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) in Leipzig ein, 

über die ab Ende September 2020 ver-

handelt werden soll. 

Die geplante feste Fehmarnbelt-

querung zwischen Dänemark und 

Deutschland ist Teil der Achse Skan-

dinavien – Mittelmeer im Transeuro-

päischen Netz. Neben dem 17,6 Kilo-

meter langen Tunnel sollen in beiden 

Ländern die Schienen- und Straßen-

anbindungen ausgebaut werden. In 

Deutschland handelt es sich um vier 

miteinander verbundene Projekte: 

Rampe im Fährhafen Puttgarden, Aus-

bau der Bundesstraße 207, zweiglei-

siger Ausbau der Eisenbahnstrecke 

sowie eine neue Unterquerung des 

Fehmarnsund zwischen Insel und 

deutschem Festland (siehe Folge 117 

der GRV-Nachrichten, Seite 22). 

Der Absenktunnel unter der Ostsee 

zwischen der Insel Fehmarn und der 

dänischen Insel Lolland wird eine 

vierspurige Autobahn und eine zwei-

gleisige Eisenbahnstrecke enthalten. 

Nach der Inbetriebnahme — voraus-

sichtlich im Jahr 2029 — wird die 

Durchfahrt für Züge 7 Minuten und 

für Autos 10 Minuten betragen, die 

Fähren benötigen aktuell rund 45 Mi-

nuten. Über Mautgebühren, etwa in 

Höhe der heutigen Gebühren für die 

Fähren, soll der Tunnel refinanziert 

werden. Die Mautstation wird auf der 

dänischen Seite des Fehmarnbelts er-

richtet. 

Als vorbereitende Arbeiten soll nun 

in Rødbyhavn eine Fabrik zum Bau 

der Tunnelelemente erstellt werden 

und mit den dänischen Portal- und 

Rampenanlagen begonnen werden. 

Gegner des Projekts befürchten ins-

besondere ökologische Schäden an 

der Ostsee und haben sich als „Belt-

retter“ zusammengeschlossen. 

Für das gesamte Projekt hatten die 

Verkehrsminister von Deutschland 

und Dänemark am 3. September 2008 

einen Staatsvertrag über die Errich-

tung einer Festen Fehmarnbeltque-

rung unterzeichnet. Der Vertrag wurde 

am 26. März 2009 vom dänischen Par-

lament bestätigt und in Deutschland 

am 18. Juni 2009 durch den Bundes-

tag und am 10. Juli 2009 durch den 

Bundesrat ratifiziert. Nach dem Ver-

trag übernimmt Dänemark die Finan-

zierung des Tunnels inklusive der 

Rampenbereiche an Land auf deut-

scher und dänischer Seite, und wird so 

alleiniger Eigentümer. Deutschland 

übernimmt die Finanzierung und den 

Ausbau der Verkehrsanbindung auf 

deutscher Seite. Der Staatsvertrag 

kann heruntergeladen werden: 

www.schleswig-holstein.de. 

Kurzberichte Bahnprojekt 

Stuttgart – Ulm 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat 

das Regierungspräsidium Stuttgart 

das 2. Planänderungsverfahren zum 

Planfeststellungsverfahren 1.3b 

„Gäubahnführung“ von Stuttgart 21 

abgebrochen. Äußerungsfrist für das 

wichtige Verfahren ist der 8. Mai 2020 

gewesen. Dieser Abbruch dürfte so-

wohl den Bau der Rohrer Kurve, den 

Ausbau der Filderstrecke und das dritte 

Gleis am Flughafen weiter verzögern. 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) Baden-Württem-

berg wies am 31. März 2020 darauf 

hin, dass somit mehrere Jahre lang ab 

der Inbetriebnahme des Stuttgarter 

Tiefbahnhofs Ende 2025 für Reisende 

auf der Gäubahn (aus Richtung Zü-

rich – Singen – Horb) ein Umsteigen 

in Stuttgart-Vaihingen oder am Nord-

bahnhof notwendig wird, um den 

Hauptbahnhof zu erreichen. Um dies 

zu vermeiden plädiert der BUND als 

Interimslösung bis zur Fertigstellung 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=22
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fehmarnbelt/downloads/staatsvertrag_feste_fehmarnbeltquerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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der Führung der Gäubahn über den 

Stuttgarter Flughafen für einen teil-

weisen Erhalt oberirdischer Gleise im 

heutigen Kopfbahnhof. Offensichtlich 

sieht aber die Stadt Stuttgart durch 

eine derartige Interimslösung Prob-

leme bei der geplanten Bebauung des 

Rosensteinquartiers. 

Die Stuttgart-21-Partner haben den 

Weg für das Pilotprojekt Digitaler 

Knoten Stuttgart geebnet: In der 

Lenkungskreissitzung am 24. April 

2020 haben die Projektpartner (Deut-

sche Bahn, Land Baden-Württemberg, 

Stadt Stuttgart und Verband Region 

Stuttgart) einvernehmlich beschlos-

sen, Stuttgart 21 mit digitaler Leit- 

und Sicherungstechnik auszurüsten 

und den Finanzierungsvertrag ent-

sprechend anzupassen. Somit be-

kommt Stuttgart als erste Region 

Deutschlands einen Schienenknoten, 

der mit dieser modernen Technik 

ausgerüstet ist. Bis zum Jahr 2025 

sollen alle Strecken des Projekts 

Stuttgart 21 sowie große Teile des S-

Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit 

ETCS (European Train Control Sys-

tem), digitalen Stellwerken und hoch-

automatisiertem Fahrbetrieb mit Trieb-

fahrzeugführern ausgestattet werden. 

Im ersten Schritt sind die Strecken 

zwischen Feuerbach, Bad Cannstatt, 

Sommerrain und Untertürkheim, 

Goldberg sowie Filderstadt-Bernhau-

sen vorgesehen. Bis 2030 soll das ge-

samte S-Bahn-Netz folgen, einschließ-

lich der Strecken, auf denen auch 

Fern-, Regional- und Güterzüge fah-

ren. Der Digitale Knoten Stuttgart ist 

Teil des Starterpakets der Digitalen 

Schiene Deutschland (siehe Folge 117 

der GRV-Nachrichten, Seite 26). Die 

Finanzierung ist im Bundeshaushalt 

und bei der DB bis 2024 verankert. 

Für die Neuordnung des Bahnknotens 

Stuttgart sind die Rohbauarbeiten so 

weit fortgeschritten, dass die nächste 

Projektphase in Angriff genommen 

werden kann: Die Deutsche Bahn hat 

am 5. Mai 2020 den ersten Großauf-

trag für den Bau des Gleisbetts für 

Stuttgart 21 vergeben. Der Zuschlag 

für den Fildertunnel und den Tunnel 

Obertürkheim ging mit einem Volu-

men von 92 Millionen Euro an die 

österreichische Firma Porr. Drei wei-

tere Gleisbett-Vergaben sollen noch 

in diesem Jahr folgen. Das Gleisbett 

im Fildertunnel und im Tunnel Ober-

türkheim wird als sogenannte Feste 

Fahrbahn hergestellt. Dabei werden 

die Betontragschicht, die Schwellen 

und die Schienen eingebaut. In eini-

gen Tunnelabschnitten wird auch ein 

Masse-Feder-System installiert, das 

im späteren Zugbetrieb Vibrationen 

dämpft. Teile des Auftrags sind zu-

dem die Sicherheitsbeleuchtung der 

Tunnel sowie Kabelarbeiten. 

Beim Projekt Stuttgart 21 wurde am 

6. Mai 2020 ein bedeutendes Etap-

penziel erreicht: Mit dem Durch-

schlag der Oströhre des 9,5 Kilo-

meter langen Fildertunnels ist die 

letzte von vier Tunnelröhren am künf-

tigen Stuttgarter Hauptbahnhof ange-

kommen. Die Verbindung zwischen 

der Filderebene im Süden von Stutt-

gart und dem Stuttgarter Talkessel 

steht damit. Dazu DB-Infrastruktur-

vorstand Ronald Pofalla: „Stuttgart 

schafft eine wichtige Voraussetzung 

für schnellere, bessere Verbindungen 

in der Region und in ganz Deutsch-

land, für einen attraktiven Deutsch-

land-Takt. Mein Dank gilt allen Be-

teiligten, die den heutigen Tunnel-

durchschlag trotz der schwierigen 

Bedingungen der Corona-Krise plan-

mäßig geschafft haben.“ Auch Tülây 

Schmid freute sich: „Der heutige Tag 

ist ein großer Erfolg. Als Tunnelpatin 

bin ich froh und dankbar dafür, dass 

unsere unermüdlichen Mineure den 

Fildertunnel so verlässlich bauen 

konnten. Ich wünsche mir von Herzen 

eine weiterhin unfallfreie Vollendung 

des Fildertunnels in den letzten Ar-

beitsabschnitten“. 

Seit dem 29. Mai 2020 ist das neue 

Ausstellungsgebäude direkt am Quer-

bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahn-

hofs für Besucher geöffnet. Auf rund 

400 Quadratmetern Ausstellungsflä-

che bietet der neue Info Turm Stutt-

gart, kurz ITS, eine beeindruckende 

Aussicht auf die Baustelle. Die bishe-

rige Ausstellung im Turmforum muss-

te 2019 für die Arbeiten zur Sanierung 

des Bonatz-Baus geschlossen werden. 

Im Turmforum hatten sich 4,3 Milli-

onen Besucherinnen und Besucher 

über das Bahnprojekt informiert. Im 

ITS finden sie nun einen umfassenden 

Überblick über das Bahnprojekt Stutt-

gart – Ulm und den damit zusammen-

hängenden Zukunftsthemen in der 

Landeshauptstadt, der Region und im 

Land Baden-Württemberg. Neben 

Stuttgart 21 und der Neubaustrecke 

werden die Entwicklung des Rosen-

stein-Quartiers, die Verbesserungen 

bei der S-Bahn sowie Informationen 

zur Mobilitätsmarke „bwegt“ und den 

schnellen Metropol-Express-Zügen 

des Landes (MEX) präsentiert. In den 

vergangenen zwölf Monaten hat der 

Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 

e.V. das mehrstöckige Gebäude und 

die Inhalte mit Unterstützung der 

Vereinsmitglieder erstellt. Der Kos-

tenrahmen von 3,4 Millionen Euro für 

das Gebäude inklusive modernster 

Kommunikationstechnik konnte ein-

gehalten werden. 

Zunächst gelten Corona-Öffnungszeiten: 

freitags und samstags jeweils von 9 bis 

19 Uhr und eine Anmeldung ist erforder-

lich: www.its-projekt.de. 

 
Der neue Infoturm nahe Gleis 16 bietet auch einen guten Blick auf die Baustelle des neuen 

Stuttgarter Tiefbahnhofs; 

Foto: Thomas Niedermüller, ITS-Projekt. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=26
http://www.its-projekt.de/
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Gute Fortschritte 2019 

beim Ausbau des 

Schweizer Eisenbahnnetzes 

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 

hat am 23. April 2020 den jährlichen 

Standbericht zu den Eisenbahn-Aus-

bauprogrammen veröffentlicht. Dieser 

zeigt auf, wie die Umsetzung bei der 

Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen 

(NEAT), den Hochgeschwindigkeits-

anschlüssen, der Zukünftigen Ent-

wicklung der Bahninfrastruktur 

(ZEB), beim 4-Meter-Korridor und 

beim Ausbauschritt 2025 verläuft. Der 

Bericht gibt zudem Aufschluss über 

den Stand der Arbeiten bezüglich der 

Lärmsanierung, der Einführung des 

Zugbeeinflussungssystems ETCS 

sowie der Großprojekte CEVA Genf 

und Albulatunnel II. Alle Programme 

kamen im Berichtsjahr gut voran. 

Es wird auch über den 2019 erfolgten 

Abschluss des Programms „Bahn 

2000 — erste Etappe“ berichtet. Das 

Programm schließt mit teuerungsbe-

reinigten Endkosten von 5,8 Milliar-

den Schweizer Franken und damit mit 

Kosteneinsparungen von rund 1,6 

Milliarden Franken ab. Diese sind das 

Ergebnis von Verzichtsplanungen, 

Optimierungen und Vergabeerfolgen. 

Der Ausbau des Bahnnetzes ermög-

licht es, schrittweise zusätzliche Bahn-

angebote in Betrieb zu nehmen. Die 

bedeutendsten Angebotsverbesserun-

gen fanden im Raum Genf statt. Mit 

der neuen Verbindung Cornavin – 

Eaux-Vives – Annemasse (CEVA) 

konnte das größte grenzüberschrei-

tende S-Bahn-System Europas in 

Betrieb genommen werden (siehe 

Folge 117 der GRV-Nachrichten, 

Seite 21). 

Auch für den Güterverkehr wurden 

2019 wichtige Ausbauten in Betrieb 

genommen. Verschiedene neue Über-

holgleise auf der Achse Genf – Lau-

sanne – Bern ermöglichen effizientere 

und bessere Verbindungen. 

Im Berichtsjahr wurde weiter der 

schrittweise Ausbau des Angebots im 

Güter- und Personenverkehr auf der 

Gotthardachse der NEAT beschlossen: 

Ende 2020 sollen die ersten großen 

Verbesserungen erfolgen, insbesonde-

re bei der S-Bahn Tessin. Das NEAT-

Zielkonzept mit sechs Güter- und zwei 

Personenzügen pro Stunde durch den 

Gotthard-Basistunnel soll Ende 2022 

vollständig umgesetzt werden. 

Herausfordernd bleiben weiterhin die 

Ausbauarbeiten in den großen Bahn-

knoten Genf, Lausanne und Bern im 

Rahmen der Programme ZEB und 

Ausbauschritt 2025: Hier zeichnet sich 

unverändert ab, dass die Ausbauten 

erst nach dem ursprünglichen Ziel-

termin 2025 in Betrieb genommen 

werden können. 

Durch die Ausbauprogramme und das 

hohe zu verbauende Investitionsvo-

lumen können die Bauarbeiten in 

verschiedenen Fällen zu Einschrän-

kungen für die Reisenden führen. 

Am 20. Mai 2020 informierte das 

BAV, dass die Feierlichkeiten zur 

Eröffnung des Ceneri-Basistunnels 

(CBT) und zur Fertigstellung der 

Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen 

(NEAT) am 4. September 2020 statt-

finden werden, aufgrund der Corona-

Pandemie aber deutlich kleiner als 

ursprünglich geplant (siehe Folge 117 

der GRV-Nachrichten, Seite 24). Auf 

die Einladung von Gästen wird ver-

zichtet und das Treffen mit den Ver-

kehrsministern soll per Videokonfe-

renz durchgeführt werden. Die Inbe-

triebnahme des CBT ist für den 13. 

Dezember 2020 vorgesehen. 

Der reich bebilderte, sehr transparente 

94-seitige Standbericht 2019 kann 

heruntergeladen werden: 

www.newsd.admin.ch. 

Innovationen 

Neues nachhaltiges 

Produktionssystem im 

Kombinierten Verkehr 

erforderlich 

Von Dr.-Ing. Werner Weigand, 

Langen. 

Der Verkehrssektor ist in Deutschland 

für zirka 19 Prozent der Treibhausgas-

Emissionen verantwortlich. Während 

in anderen Sektoren die Emissionen im 

letzten Jahrzehnt deutlich reduziert 

werden konnten, hat Deutschland die 

Klimaziele im Verkehr bisher verpasst. 

Im letzten Jahr wurde nun ein Klima-

paket geschnürt mit einem Maßnah-

menbündel an Förderung, Verkehrs-

verlagerung und Anreizen in Verbin-

dung mit der Bepreisung von Kohlen-

dioxid. Zu den Einzelmaßnahmen ge-

hört „die Stärkung des Schienengüter-

verkehrs“, insbesondere des Einzel-

wagenverkehrs und des kombinierten 

Verkehrs. 

Die Verlagerung von Güterverkehr auf 

die Bahn ist politisches Ziel, aber zu 

wenig mit Maßnahmen hinterlegt; 

Chancen der voll elektrifizierten 

Güterbahn werden nicht ausgenutzt. 

Zwar wird die Entwicklung einzelner 

Komponenten gefördert — so im Bun-

desprogramm „Zukunft Schienen-

güterverkehr“. Die Thematik „Produk-

tionssystem“ wird aber in Studien zur 

Zukunft des Schienenverkehrs wenig 

problematisiert: 

 Der Bahn-Ganzzugverkehr für 

Verkehre mit hohem Aufkommen 

(zum Beispiel Automotive, Mine-

ralöl etc.) ist auch künftig konkur-

renzlos, aber der Markt ist begrenzt 

und hat nur geringe Wachstums-

chancen. 

 Zum Bahn-Einzelwagenverkehr: 
Durch den von Dr. Sigrid Nikutta, 

der neuen Vorstandsvorsitzenden 

der DB Cargo AG, angestoßenen 

Innovationsschub und die Moder-

nisierung und Automatisierung 

zum Beispiel durch den Güter-

wagen 4.0 und automatische 

Kupplungen sind die Weichen auf 

Wachstum gestellt, allerdings wird 

dieses begrenzt. Gleisanschlüsse 

sind mehr verschwunden als trotz 

Förderung neu entstanden, neue 

Gewerbegebiete sind meist ohne 

Gleisanschluss weitab von der 

Schiene realisiert. 

 Klassischer Kombinierter Verkehr 

ist bisher überwiegend Seehafen-

Hinterlandverkehr und in geringe-

rem Umfang Punkt-Punkt-Verkehr 

mit relativ seltener Abfuhr, daher 

gibt es von den meisten Terminals 

nur wenige Verbindungen und ist 

zeitlich oft Lkw-Transporten un-

terlegen. 

Die Systeme müssen daher durch ein 

neues, modernes System mit hoher 

Geschwindigkeit und sehr häufiger 

und regelmäßiger Bedienung ergänzt 

werden, die Forderung ist ein „Vier-

tes Produktionssystem“. Gemeinsam 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=21
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=24
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61037.pdf
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mit Dr. Holger Busche habe ich dazu 

ein Papier mit alten und neuen Vor-

schlägen für Konzept für ein neues 

Produktionssystem erstellt. 

Grundidee ist ein System „Deutsch-

land-Takt Cargo“ aus Linien des 

Kombinierten Ladungsverkehrs im 

Halbstundentakt mit Zwischenhalten 

im Abstand von zirka 100 bis 150 

Kilometern. 

Trassen: 

 Zirka 16 Linien, Linienlänge im 

Schnitt zirka 700 Kilometer. Im 

Halbstunden-Takt; rund um die 

Uhr; Gegebenenfalls Linientausch 

(Bündel von 2 Linien) für mehr 

Direktverbindungen. 

 Hohe Priorität im Netz, gleich-

zeitige Trassenplanung mit Reise-

zügen im Deutschland-Takt. 

 Höchstgeschwindigkeit 100 bis 

120 Stundenkilometer; Non-Stopp 

zwischen den Terminals. 

 Optimierung von bislang nicht aus-

gebauten Infrastrukturengpässen 

zugunsten des Gesamtverkehrs 

und der neuen Güterzüge des 

Kombinierten Verkehrs. 

Züge: 

 Feste Zugeinheiten, Zuglänge 

740 Meter, kein Rangieren und 

Kuppeln von Waggons. 

 Kombinierter-Verkehr-Wagen — 

Ausprägung ist zu entscheiden 

(Taschenwagen versus Wagen mit 

Drehvorrichtungen
25

 zum Beispiel 

Modalohr, Cargo-Beamer, Mega-

swing, Nikrasa). 

 „Wagenschlange“ mit „Jakobs-

drehgestellen“ ohne Zwischen-

kupplung möglich für optimale 

Nutzung der Länge, gegebenen-

falls aber mehrere Zugteile. 

 Verladung von Sattelaufliegern, 

Wechselbrücken, Containern; 

Priorität: Lkw → Zug und 

Zug → Lkw. 

 Option: Zug → Zug zum Wechsel 

von Linien und von / auf Feeder-

Züge, die Gleisanschlüsse bedienen 

(zum Beispiel auch Verknüpfungen 

mit „Netzwerkbahn“ von DB Cargo 

und anderen Bahnen). 

                                                 
25 In Folge 109 der GRV-Nachrichten (Sei-

te 22ff) beschreibt Kurt Metz die Systeme 

Lohr, Cargo-Beamer und Nikrasa. 

 Züge können aus unterschiedlichen 

Zugteilen bestehen (Blockzug-

bildung), zum Beispiel Zugteil für 

Sattelauflieger und Zugteil für 

Container. 

Terminals: 

 Lage der Terminals an Haupt-

strecken und Autobahnen mit An-

schluss in mehrere Richtungen. 

 Terminals haben mindestens 2 

Gleise pro Richtung, Ein- und 

Ausfahrt in 2 Richtungen. „Kopf-

Machen“ allenfalls in Ausnahme-

fällen — gegebenenfalls als Zwi-

schenzustand, wo Terminals erst 

langfristig optimal ausgebaut 

werden können. 

 Schnelles Laden, Behandlungszeit 

eines Güterzuges des Kombinierten 

Verkehrs im Unterwegsterminal 

15 bis maximal 30 Minuten → 

gleichzeitiges Arbeiten an mehre-

ren Ladeeinheiten nötig. 

 Züge fahren direkt ins Terminal 

bzw. aus dem Terminal auf die 

Strecke (durchgehende Ober-

leitung, gegebenenfalls Schwung-

einfahrten in Ladebereich). 

 Ausbau vorhandener Terminals ist 

prioritär, wo dies nicht möglich 

ist, Bau neuer Terminals. 

Vorbuchungs- und 

Reservierungssystem: 

 Das transparente Reservierungs-

system zeigt Kunden freie Lade-

plätze und ermöglicht kurzfristi-

ges (Um-)buchen und optimiert 

die Auslastung. 

 Die Digitalisierung bringt hier 

viele Chancen, das System Straße-

Schiene zu optimieren und für die 

Ladeeinheiten, für die Zubringer-

Lkw wie auch für die Züge hohe 

Auslastungen zu erreichen. 

Chance des neuen Zugsystems ist, den 

Modal-Split-Anteil der Bahn erheblich 

zu erhöhen — es handelt sich im 

Volumen um ein sehr anspruchsvolles 

Projekt. Die Bahn befördert heute in 

Deutschland (vor Corona) zirka 130 

Milliarden Tonnenkilometer pro Jahr, 

der Lkw zirka 500 Milliarden Tonnen-

kilometer pro Jahr. Zwei Drittel der 

Verkehrsleistung im Lkw-Verkehr 

betreffen den Entfernungsbereich von 

über 250 Kilometer, die Hälfte wird 

auf Strecken über 400 Kilometer ab-

gewickelt. Ein riesiges Potenzial, von 

 
Neue Schnellumschlaganlage für den Kombinierten Verkehr in Lehrte. Mit Hochleistungs-

portalkranen und einer neuartigen Sortieranlage können hier Güter wesentlich effizienter 

umgeschlagen werden. 

Die Anlage wurde am 15. Juni 2020 eröffnet. Im Bild der Bauzustand im Januar 2020; 

Foto: DB AG / Volker Spanel. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn109.pdf#page=22
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dem die Bahn zugunsten des Klimas 

unbedingt einen erheblichen Teil über-

nehmen sollte. Ziel des neuen Systems 

„Deutschland-Takt-Cargo“ ist, 130 bis 

150 Milliarden Tonnenkilometer pro 

Jahr zusätzlich auf die Schiene zu ho-

len. Das System zielt auf verlagerbare 

Lkw-Weitstrecken-Verkehre und nicht 

auf Übernahme vorhandener Bahn-

verkehre, das heißt die Systeme 

Kombinierter-Verkehr-Direktzüge, 

Ganzzüge und Einzelwagenverkehr 

behalten ihre Märkte. 

Um die genannte Verkehrsleistung er-

bringen zu können, sind zirka 16 Li-

nien im Halbstundentakt erforderlich, 

deren Laufwege und Terminals noch 

unter Berücksichtigung der Verkehrs-

ströme zu optimieren sind. Für den 

Betrieb jeder Linie werden zirka 50 

Zuggarnituren erforderlich, insgesamt 

einschließlich Reserve sind zirka 900 

bis 1000 Loks und „720-Meter-Wa-

genschlangen“ zu beschaffen. Die 

erforderlichen Investitionen werden 

grob auf 2 bis 3 Milliarden Euro für 

zirka 50 Terminals und 8 bis 12 Mil-

liarden Euro für Züge geschätzt. Es 

sind infrastrukturseitig keine neuen 

Hochgeschwindigkeitsstrecken erfor-

derlich, aber zahlreche „kleinere“ 

Maßnahmen wie Elektrifizierungen, 

Steigerung der Strecken- und Knoten-

leistungsfähigkeiten, Maßnahmen zur 

Verbesserung der „Robustheit“ des 

Netzes, Profilfreimachungen etc. — 

die meist schon Teil des aktuellen 

Bundesverkehrswegeplans sind. Es 

wird erwartet, dass Infrastrukturmaß-

nahmen einschließlich der Terminals 

im Rahmen der Bundesverkehrswege-

planung vom Bund finanziert werden. 

Der Betrieb der Linien ist zu regeln, 

denkbar ist die Vergabe von Konzes-

sionen im Wettbewerb an mögliche 

Betreiber. Die Konditionen zur Finan-

zierung des Fuhrparks sollten in ge-

eigneter Form abgesichert werden. 

Der Betrieb des Systems lässt eine 

gute Wirtschaftlichkeit erwarten, da 

durch den Taktverkehr ein sehr effek-

tiver Fahrzeug- und Personaleinsatz 

erzielt wird. Durch die große Anzahl 

der Fahrzeugserie wird die Beschaf-

fung und Instandhaltung günstig. Die 

Terminals werden gut und gleichmä-

ßig ausgelastet und es wird ein modu-

larer Aufbau und ein hoher Automati-

sierungsgrad möglich. 

Das System kann — zusammen mit 

der Initiative von DB Cargo — einen 

riesigen Beitrag zur Kohlendioxid-

Vermeidung bringen (Größenordnung 

bis zu 10 Millionen Tonnen Kohlen-

dioxid pro Jahr). Klimaschutzgründe 

sprechen dafür, die attraktiven Linien 

durch straßenseitige Maßnahmen zu 

flankieren. Dazu gehört ein angemes-

senes Verhältnis der Lkw-Maut im 

Verhältnis zur Schienenmaut auf Pa-

rallelstrecken, Bepreisung der Energie 

unter Berücksichtigung von Klima-

effekten und die Sicherstellung der 

Einhaltung der Sozial- und Arbeits-

vorschriften und entsprechende Kon-

trollen auf den Straßen. Übernachtun-

gen von Lkw-Fahrern auf Autobahn-

parkplätzen können der Vergangen-

heit angehören, der Bau von weiteren 

Lkw-Parkplätzen auf Autobahnen 

erübrigt sich (es fehlen 40 000). 

Das System hat eine wichtige Europä-

ische Dimension: Ein erheblicher Teil 

des Lkw-Verkehrs ist grenzüberschrei-

tender Verkehr. Da die Erhöhung des 

Marktanteils der Bahn auch ein Ziel 

der Europäischen Union ist, sind die 

Verkehre international zu denken, die 

Europäische Union sollte das Projekt 

stützen. Nachbarn wie Österreich und 

die Schweiz dürften wegen Ihrer 

Alpenquerungen, Belgien und die 

Niederlande wegen der besseren An-

bindung ihrer Häfen sofort mitziehen. 

Nächster Schritt muss die weitere 

Ausgestaltung des Systems sein. Die 

Linienplanung ist zu optimieren: Wie 

müssen die Linien verlaufen und 

welche Terminals sind anzufahren, 

um möglichst viele Transporte direkt 

zu bedienen? Dann die Frage zum 

Verladesystem: Welches System ist 

geeignet, um zu günstigen Kosten in 

kurzer Zeit Züge zu be- und entladen, 

wie gegebenenfalls kann die Technik 

entsprechend weiterentwickelt wer-

den? Wie müssen die Waggons bzw. 

die „Wagenschlangen“ aussehen? 

Und zur Umsetzung die Fragen: Wie 

werden Eisenbahn-Verkehrsunter-

nehmen und Speditionen / Reedereien 

einbezogen, wer investiert? Wie wird 

die Trassenplanung und Vergabe or-

ganisiert? Funktion der Bundesnetz-

agentur? Möglichst kurzfristig sollte 

mit der Einrichtung einer Musterlinie 

begonnen werden. 

Cargo Sous Terrain — 

unterirdischer Güter-

transport für die Schweiz 

In Folge 117 der GRV-Nachrichten 

(Seite 13) wird über den Auftrag der 

Schweizer Regierung berichtet, mit 

einem Bundesgesetz die rechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen, damit 

Anlagen für den unterirdischen Güter-

transport gebaut und betrieben werden 

können, wie dies mit dem Projekt 

„Cargo Sous Terrain“ (CST) vorge-

sehen ist. 

In diesem Beitrag wird über die Hin-

tergründe und die aktuellen Pla-

nungen für CST berichtet. Staatliche 

Schätzungen gehen davon aus, dass 

das Güterverkehrsaufkommen in der 

Schweiz von 2010 bis 2040 um bis 

zu 37 Prozent zunehmen wird. Die 

Straßen und Schienen sind teilweise 

bereits heute überlastet und könnten 

dieses Wachstum allein nicht auffan-

gen. Deshalb soll CST als innovative 

Lösung mit einer Infrastruktur aus-

schließlich für den Güterverkehr die 

vorhandene Infrastruktur an kritischen 

Abschnitten entlasten. 

CST ist ein marktorientiertes Logis-

tiksystem, das in enger Abstimmung 

mit den künftigen Nutzern (Produzen-

ten, Händlern und Logistikdienstleis-

tern) entwickelt wird. Träger von CST 

ist die Cargo Sous Terrain AG. Sie 

bildet die Dachorganisation, in die alle 

maßgeblichen Akteure eingebunden 

sind. Zahlreiche Schweizer Firmen der 

Transport-, Logistik-, Detailhandels-, 

Telekom- und Energiebranche sind 

als Investoren, Aktionäre und Projekt-

partner an der Umsetzung von CST 

beteiligt und arbeiten am Lösungs-

konzept mit. Mit den Behörden im 

Bund und in den Kantonen besteht 

ein intensiver fachlicher Austausch. 

Unter den über 60 Aktionären befinden 

sich auch Banken, Versicherungen, 

Bauunternehmen und Ingenieurbüros. 

Das neue Gesamtlogistiksystem ist für 

den flexiblen Transport kleinteiliger 

Güter vorgesehen. Tunnels verbinden 

Produktions- und Logistikstandorte 

mit städtischen Zentren. Wichtiges 

Element des Systems ist eine vor- und 

nachgelagerte City-Logistik, so dass 

die Güter vom Versender bis zum 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=13
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Empfänger im System bleiben. In 

Städten sollen Elektro-Fahrzeuge die 

Waren verteilen und sammeln. Die 

erste Teilstrecke soll bereits 2031 

den Raum Härkingen-Niederbipp 

mit Zürich verbinden. Die Gesamt-

kosten für den Bau dieser Teilstrecke, 

inklusive Umladeknoten („Hubs“), un-

ter- und oberirdische Fahrzeuge sowie 

Software werden auf 3 Milliarden 

Schweizer Franken veranschlagt. Es 

ist eine vollständig private Finanzie-

rung vorgesehen. Bis 2050 soll das 

gesamte System von Genf bis Sankt 

Gallen in Betrieb sein (siehe Grafik). 

 
Die erste Teilstrecke (orange) im 

geplanten Gesamtnetz; 

Grafik: Cargo Sous Terrain AG. 

Zur Technik von CST: Das Prinzip 

entspricht einem automatischen För-

dersystem. In den Tunnels verkehren 

rund um die Uhr selbstfahrende, un-

bemannte Transportfahrzeuge, die an 

den Hubs automatisch Ladungen auf-

nehmen und abgeben können. Die 

Fahrzeuge auf Rädern (Anmerkung: 

technische Lösung ist noch offen) 

verfügen über einen elektrischen 

Antrieb mit Induktionsschiene und 

sollen in dreispurigen Tunnels (siehe 

Querschnitt) mit einer konstanten 

Geschwindigkeit von 30 Stundenkilo-

metern verkehren. Der Gütertransport 

geschieht palettiert oder in angepassten 

Behältern. Dank kühlbaren Transport-

fahrzeugen ist auch der Transport von 

Frisch- und Kühlwaren möglich. An 

der Decke des Tunnels wird eine dop-

pelt so schnelle Paket-Hängebahn für 

kleinere Güter angebracht. 

 
Der Querschnitt des CST-Tunnels; 

Grafik: Cargo Sous Terrain AG. 

Der Zugang zu den in über 20 Meter 

Tiefe liegenden Tunnels erfolgt über 

Hubs, die ein voll automatisiertes Be- 

und Entladen der Fahrzeuge ermögli-

chen. Über Aufzüge werden die Güter 

ins Beförderungssystem eingespeist. 

Als Standorte der Hubs sind insbeson-

dere existierende Logistikzentren vor-

gesehen, mit der Anbindung an alle 

Verkehrssysteme (Schiene, Straße, 

Wasser, Luftfracht). CST soll diskri-

minierungsfrei für alle Marktteilneh-

mer zugänglich sein. 

CST wird auch einer umwelt- und 

klimafreundlichen Güterversor-

gung der Schweiz dienen. Nach der 

vollständigen Inbetriebnahme soll der 

Schwerverkehrs auf den Nationalstra-

ßen um bis zu 40 Prozent sinken, die 

effiziente Feinverteilung in den Städ-

ten ermöglicht deutliche Einsparungen 

beim Kohlendioxid-Ausstoß und eine 

Reduktion des Lärms. Das System 

wird zu 100 Prozent mit Strom aus 

erneuerbaren Energien betrieben. 

Eine Lebenszyklusbetrachtung mit 

einer Gesamtbilanz der Umweltaus-

wirkungen bestätigt große Vorteile 

von CST gegenüber heutigen Trans-

portsystemen — je nach Referenz-

szenario ist die Ökobilanz um bis zu 

80 Prozent besser. 

Weitere Informationen unter: 

www.cst.ch. 

Stuttgarter Bogenbrücke 

hängt an Schweizer 

Carbon-Seilen 

Am 3. Mai 2020 fand in Stuttgart ein 

spektakulärer Brückenschlag statt: 

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG 

(SSB) verlängern die Stadtbahnlinie 

U6 von Stuttgart-Fasanenhof bis zum 

Flughafen. Dazu war eine insgesamt 

127 Meter lange Brücke über die 

Autobahn A8 erforderlich. Ihre lichte 

Spannweite von Fundament zu Funda-

ment beträgt 107 Meter. Der Brücken-

bogen und die Fahrbahnplatte wurden 

direkt neben der Autobahn hergestellt. 

Die filigrane Netzwerk-Bogenbrücke 

besteht aus zwei parallelen Stahlbögen 

und der an Carbon-Hängern aus der 

Schweiz abgehängten Spannbeton-

fahrbahnplatte. Um 3 Uhr früh wurde 

der rund 1500 Tonnen schwere Koloss 

über die gesperrte Autobahn gescho-

ben. Zu dieser Masse tragen die 72 

Carbon-Hänger der Schweizer Firma 

Carbo-Link AG, ein Ableger der Empa 

(Eidgenössische Material Prüfungs-

anstalt), mit insgesamt 1675 Kilo-

gramm nur wenig bei. 

 
Systemübersicht Cargo Sous Terrain; 

Grafik: Cargo Sous Terrain AG. 

https://www.cst.ch/
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2012 hatte das Ingenieurbüro Schlaich 

Bergermann Partner (sbp) aus Stuttgart 

den Wettbewerb für die Autobahn-

überquerung mit ihrer eleganten 

Netzwerk-Bogenbrücke gewonnen. 

Im Gegensatz zu einer klassischen 

Stabbogenbrücke mit vertikalen 

Hängern überkreuzen sich die schräg 

angeordneten Hänger, und es entsteht 

der Eindruck eines feinen Seilnetzes. 

Eine Netzwerk-Bogenbrücke wirkt 

statisch wie ein Fachwerkträger und 

ist im Vergleich zu Stabbogenbrücken 

mit vertikalen Hängern steifer. Das 

heißt, die Durchbiegung unter Ver-

kehrslast ist geringer. Der Wettbe-

werbsentwurf sah zunächst Stahlseile 

für die Hänger vor. Die SSB schätzte 

zwar die ästhetische Lösung mit der 

stützenfreien Querung der 8-streifigen 

Autobahn, erachtete aber die Kosten 

als zu hoch. 

Aus dem sbp-Team kam dann die Idee, 

die Stahlseile durch vorgespannte 

Carbon-Hänger zu ersetzen, oder 

korrekt ausgedrückt: Hänger aus 

kohlenstofffaserverstärkten Kunst-

stoffen (CFK) zu verwenden. In enger 

Kooperation mit Carbo-Link und der 

Empa ist es gelungen, dafür die für 

neue Bauprodukte erforderliche bau-

aufsichtliche Zulassung (Zustimmung 

im Einzelfall) zu bekommen. Zunächst 

erstellte Carbo-Link Prototypen, mit 

denen das Empa-Team die erforderli-

chen mechanischen Versuche durch-

führte. Innerhalb weniger Monate wur-

de an den CFK-Hängern 100 Jahre 

Bahnbetrieb simuliert, was über 11 

Millionen Überfahrten entspricht. Die 

zwei untersuchten Hänger überlebten 

die rund 11 Millionen Lastzyklen 

problemlos. 

In Stuttgart kann nun die weltweit 

erste große Brücke, die vollständig an 

CFK-Zuggliedern hängt, bewundert 

werden. Zu dieser Weltpremiere haben 

die SSB als Bauherr, das Ingenieur-

büro sbp sowie Carbo-Link und die 

Empa beigetragen. Die für die CFK-

Variante geringeren Erstinvestitions-

kosten im Vergleich zur Stahlvariante 

haben die SSB überzeugt und die 

Fachwelt überrascht. 

Weitere Informationen: 

www.admin.ch und www.ssb-ag.de. 

Unternehmen 

und Märkte 

Bilanzpressekonferenz der 

Deutschen Bahn AG für 2019 

Am 26. März 2020 fand in Berlin die 

alljährliche Bilanzpressekonferenz 

der DB statt, wegen der Corona-Situ-

ation dieses Jahr als Videokonferenz. 

Mit rund151 Millionen Reisenden im 

Fernverkehr hat die DB einen neuen 

Fahrgastrekord erzielt und damit erst-

mals die Marke von 150 Millionen 

überschritten. Im Vergleich zum be-

reits starken Vorjahr nutzten 2019 

nochmals 1,9 Prozent oder 2,8 Millio-

nen Reisende mehr die ICE- und IC-

Züge der DB — der fünfte Anstieg in 

Folge. Der bereinigte Umsatz des DB-

Konzerns wuchs in diesem Zeitraum 

um knapp ein Prozent auf 44,4 Milli-

arden Euro. Mit Spitzenausgaben für 

Schienennetz, Bahnhöfe und Züge 

baute die DB die größte Investitions-

offensive ihrer Geschichte aus. Ziel 

sei es, „die Leistungsfähigkeit der Ei-

senbahn in Deutschland substanziell 

zu steigern“, erklärte DB-Vorstands-

vorsitzender Dr. Richard Lutz zur Bi-

lanz des Geschäftsjahres 2019: „Zu-

kunftsausgaben haben in den nächsten 

Jahren Vorrang, was sich mittelfristig 

in niedrigeren Ergebnissen widerspie-

geln wird. „Positive Fahrgastzahlen 

bestätigten den mit der Strategie „Star-

ke Schiene“ eingeschlagenen Kurs. 

So steigerte auch der DB-Regional-

verkehr in Deutschland 2019 die Zahl 

der Reisenden auf der Schiene um 

1,6 Prozent auf knapp zwei Milliarden 

Fahrgäste. „Wir sehen klare Anzeichen 

für eine Verkehrsverlagerung auf die 

klimafreundliche Schiene“, bilanzierte 

Lutz. Bei der Verkehrsleistung im 

Schienenpersonenverkehr legte die 

DB 2019 gegenüber dem Vorjahr 

insgesamt um 695 Millionen auf 

98,4 Milliarden Personenkilometer 

zu. DB Regio konnte 2019 erstmals 

wieder seinen saldierten Auftragsbe-

stand vergrößern. Das heißt: die von 

Wettbewerbern für künftige Verkehre 

gewonnenen Zugkilometer waren hö-

her als die verlorenen Anteile. Die Be-

triebsleistung auf dem Schienennetz 

nahm 2019 erneut zu. Die Nachfrage 

erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 1,09 

Milliarden Trassenkilometer. Der An-

teil DB-externer Bahnen kletterte auf 

33,8 Prozent (2018: 32,2 Prozent). 

Deutlich gestiegen sind 2019 die 

Nettoinvestitionen (das sind die In-

vestitionen, die der DB-Konzern selbst 

finanziert und sich in den Folgejahren 

mit entsprechenden Abschreibungen 

auf das Ergebnis auswirken). Sie leg-

ten gegenüber 2018 um 41 Prozent auf 

5,6 Milliarden Euro zu — ein neuer 

Spitzenwert, auch wenn er aufgrund 

einer geänderten Bilanzierungsweise
26

 

nur bedingt mit den Vorjahreszahlen 

vergleichbar ist. Auch die Bruttoin-

vestitionen (das sind die Gesamtinves-

titionen einschließlich der erhaltenen 

Investitionszuschüsse, vornehmlich 

vom Bund), vor allem in die Infra-

struktur, wurden ausgebaut. Der Groß-

teil aller Mittel fließt weiterhin in den 

Aus-und Umbau in Deutschland: für 

mehr Qualität und Zuverlässigkeit, 

neue Züge und zusätzliches Personal. 

Die Nettofinanzschuldenentwickelten 

sich mit 24,2 Milliarden Euro etwas 

besser als erwartet und blieben damit 

unterhalb der mit dem Bund vereinbar-

ten Verschuldungsgrenze. 

Aktivitäten jenseits der 

Eisenbahn in Deutschland 

DB Schenker erzielte 2019 mit einem 

operativen Ergebnis in Höhe von 538 

Millionen Euro den dritten Rekord in 

Folge. Mit Ausnahme der Luftfracht, 

die branchenweit Rückgänge verzeich-

nete, legten alle Geschäfte in der Leis-

tung zu. Die europäische Nahverkehrs-

tochter DB Arriva hat sich in einem 

von starkem Wettbewerb geprägten 

Umfeld 2019 beim operativen Ergeb-

nis leicht unterhalb des Vorjahresni-

veaus entwickelt. Die Verkehrsleistung 

bei DB Cargo sank um 3,7 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr. Weil die 

Nachfrage in konjunkturabhängigen 

Branchen wie Stahl und Automobil 

zurückgeht, ist davon auszugehen, 

dass ein nachhaltiges Wachstum des 

Schienengüterverkehrs trotz aller 

Kraftanstrengungen noch einige Zeit 

brauchen wird. 

                                                 
26 Zum 1. Januar 2019 trat der neue Inter-

national Financial Reporting Standard 16 

Leases (IFRS 16) in Kraft. Die größte 

Änderung durch den neuen Standard ist, 

dass Leasingnehmer künftig fast alle 

Leasinggeschäfte aktivieren müssen. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-78977.html
https://www.ssb-ag.de/unternehmen/presse/detail/das-herzstueck-der-verlaengerten-stadtbahnlinie-u6-zum-flughafen-ist-an-seinem-platz-die-stuttgarter
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Kooperation Metropole Ruhr 

1999 gründeten vier kommunale Ver-

kehrsunternehmen im Ruhrgebiet, 

nämlich die Bochum-Gelsenkirchener 

Straßenbahnen (BOGESTRA), die Dort-

munder Stadtwerke (DSW21), die 

Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel 

(HCR) sowie die Vestische Straßen-

bahnen die „Kooperation östliches 

Ruhrgebiet (KöR)“. 2017 wurde die 

Kooperation um die Verkehrsgesell-

schaft Ennepe-Ruhr (VER) und 2019 

um die Hagener Straßenbahn (HST) 

erweitert. Am 9. März 2020 ist die 

Ruhrbahn als siebtes Verkehrsunter-

nehmen der Kooperation beigetreten 

(die Ruhrbahn entstand 2017 durch 

den Zusammenschluss der Essener 

Verkehrs-AG [EVAG] und der Mül-

heimer Verkehrsgesellschaft [MVG]). 

Ziel der KöR ist es, eine höhere wirt-

schaftliche Effizienz zu erlangen und 

angesichts der angespannten Finanz-

lage die Haushalte der Kommunen zu 

entlasten und in unterschiedlichsten 

Bereichen Synergien zu erzielen: durch 

gemeinsame Beschaffungen, dem 

Austausch von Know How, in der 

Kommunikation sowie im Vertrieb. 

So beschafft die KöR den jährlichen 

Bedarf neuer Omnibusse für die be-

teiligten Unternehmen gemeinsam, 

und erzielt so Mengenrabatte. 

Am 28. Mai 2020 unterzeichneten die 

11 Oberbürgermeister und 4 Landräte 

der Ruhrgebiets-Kreise und -Kom-

munen gemeinsam mit den 12 Ver-

kehrsunternehmen des Ruhrgebiets 

einen 11-Punkte-Plan zur Stärkung 

des Nahverkehrs im Ruhrgebiet. 

Basis ist die Ausweitung der KöR hin 

zur „Kooperation Metropole Ruhr“ 

(KMR). In der deutlich erweiterten 

Kooperation schließen sich nun alle 

Verkehrsunternehmen des Ruhrge-

biets zusammen. 

Das Gebiet ist identisch mit dem 

Regionalverband Ruhrgebiet, der 

1920, also vor genau 100 Jahren, als 

Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk 

gegründet wurde. Von 1979 bis 2004 

firmierte der Verband als Kommunal-

verband Ruhrgebiet. Zusammen mit 

den Kommunalwahlen im September 

2020 wählen die Bürgerinnen und 

Bürger des Ruhrgebiets erstmals die 

Verbandsversammlung direkt, die 

dann Ruhrparlament heißt. 

Geschäftsentwicklung der DB AG 

in den einzelnen Segmenten 

Umsatzerlöse 

in Mio. € 
a b

 

Operatives Ergebnis 

nach Zinsen in Mio. € 
c
 

Kapital-

Verzinsung 
d
 

Geschäftsfeld 2019 2018 ± % 2019 2018 ± % 2019 2018 

DB Fernverkehr 4.985 4.682 6,5 479 416 15,1 12,9 

W
er

te
 n

ic
h

t 
v

er
g

le
ic

h
b

a
r!

 DB Regio 8,945 8.968 –0,3 360 441 –18,4 8,1 

DB Cargo (europaweit) 4.449 4.460 –0,2 –371 –237 156,5 –10,2 

Summe Transport in Deutschland 
e
    468 620 –24,5 5,0 

DB Netze Fahrweg 5.652 5.511 2,6 628 634 –0,9 4,3 

DB Netze Personenbahnhöfe 1.339 1.314 1,9 171 189 –9,5 6,9 

DB Netze Energie 2.812 2.850 –1,3 23 4 475,0 3,5 

Summe Infrastruktur in Deutschland    822 827 –0,6 4,6 

Summe Eisenbahn in Deutschland 
e
    1.290 1.447 –10,9 4,7 

DB Arriva 5.410 5.441 –0,6 241 265 –9,1 6,8 

DB Schenker 17.091 17.050 0,2 481 465 3,4 14,4 

Summe Logistik und Auslandsaktivitäten 
f
    722 730 –1,1 10,3 

Summe alle genannten Geschäftsfelder    2.012 2.177 –7,6 5,8 
a
 Quelle: Integrierter Bericht der Deutschen Bahn AG 2019, Tabelle Segmentberichterstattung auf Seite 188f., Zeile 3. 

b
 Die Summenbildung ist bei den Umsätzen nicht sinnvoll, da auch konzerninterne Umsätze enthalten sind. 

c
 Quelle: a.a.o., Zeile 16. 

d
 Quelle: a.a.o., berechnet aus Zeile 14 geteilt durch Zeile 33 („Return on Capital employed“, ROCE). 

e
 Inklusive Schienengüterverkehr außerhalb Deutschlands. 

f
 Ohne Schienengüterverkehr. 

Hinweis: Bei allen Vergleichen zwischen 2018 und 2019 ist zu berücksichtigen, dass sich in kleinen Details Änderungen 

in der Rechnungslegung und in der Zuordnung ergeben haben. Die Bewertung des eingesetzten Kapitals hat sich durch 

IFRS 16 (siehe Fußnote 26 auf voriger Seite) so stark geändert, dass ein Vergleich des ROCE nicht sinnvoll ist. 

 
Am 28. Mai 2020 gründeten die Kreise und Städte im Ruhrgebiet mit ihren 

Verkehrsunternehmen die Kooperation Metropole Ruhr. Im Bild der Kommunalrat auf dem 

Betriebsgelände der BOGESTRA nach der Vertragsunterzeichnung; 

Foto: André Grabowski / © Stadt Bochum. 
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Um die Interessen der Region für 

einen starken Nahverkehr zu bündeln, 

soll zudem die Personenidentität bei 

der Besetzung der Aufsichtsräte der 

Verkehrsunternehmen und der Ver-

bandsversammlung des VRR gewähr-

leisten werden. Die kontinuierlichen 

Verbesserungen im Takt, bei der 

Pünktlichkeit, Sauberkeit und beim 

Service sollen das Image des Nahver-

kehrs in der Metropole Ruhr positiv 

beeinflussen. 

Dazu Karola Geiß-Netthöfel, Regio-

naldirektorin des Regionalverbands 

Ruhr (RVR): „Ein optimiertes und 

integriertes städteübergreifendes Bus- 

und Bahnnetz braucht auch eine bes-

sere Abstimmung der kommunalen 

Nahverkehrspläne. Durch die zeitli-

che Synchronisation der Fortschrei-

bung der Nahverkehrspläne soll die-

ses Ziel unter Moderation von RVR 

und VRR erreicht werden. Unsere 

beiden Verbände haben erst Mitte 

Mai ihre Zusammenarbeit auf eine 

neue vertragliche Grundlage gestellt.“ 

Jetzt formal gegründet: 

Deutschlandtarifverbund 

GmbH 

Nach der Absichtserklärung vom 27. 

Februar 2020 (siehe Folge 117 der 

GRV-Nachrichten, Seite 31) haben 

nun am 9. Juni 2020 Aufgabenträger 

und Eisenbahnen in Frankfurt am Main 

die Deutschlandtarifverbund Gesell-

schaft gründen. Sie ist die neue Dach-

organisation im Bereich Tarif und 

Einnahmeaufteilung im Schienenper-

sonennahverkehr (SPNV). Sie ver-

zeichnet 34 Eisenbahn-Verkehrs-

unternehmen (EVU) und Aufgaben-

trägerorganisationen als Gründungs-

gesellschafter und hat ihren Sitz in 

Frankfurt am Main. Für Ende des 

Jahres 2020 haben weitere Aufgaben-

träger und Eisenbahnen Ihren Beitritt 

zur Gesellschaft angekündigt. Geführt 

wird die Gesellschaft von Johann von 

Aweyden. 

Seit Anfang dieses Jahres erarbeiten 

Facharbeitsgruppen aus Bahnen und 

Aufgabenträgern die inhaltlichen 

Eckpunkte des Deutschlandtarifes, 

welcher 2022 starten soll. Neben dem 

eigentlichen Tarif und der dazugehö-

rigen Einnahmeaufteilung liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Gestaltung 

von Kooperationsverträgen und der 

vertrieblichen Ausrichtung. Die Er-

arbeitung wird in den offiziellen 

Gremien der Deutschlandtarif GmbH 

fortgeführt. Nach Einführung des 

Deutschlandtarifes wird die Deutsch-

landtarifverbund GmbH an die Stelle 

des bisherigen Tarifverbandes der 

Bundeseigenen und Nichtbundesei-

genen Eisenbahnen (TBNE) treten. 

Die Gründung der Deutschlandtarif-

verbund GmbH stellt die Weichen für 

den letzten großen Schritt der Libera-

lisierung des SPNV in Deutschland: Der 

Übergabe der Tarifverantwortung des 

bundesweiten SPNV-Tarifes von der 

DB Regio AG an eine wettbewerbs-

neutrale Gesellschaft, die allen im 

SPNV tätigen Bahnen offen steht. Mit 

an Bord sind auch die Aufgabenträger 

des SPNV. Sie sind nun mitverantwort-

lich für die Tarifgestaltung und Weiter-

entwicklung eines deutschlandweiten 

SPNV-Tarifes — die logische Konse-

quenz aus dem Umstand, dass immer 

mehr SPNV-Leistungen als sogenann-

te „Bruttoverträge“
27

 ausgeschrieben 

werden und dadurch das Erlösrisiko 

bei den Aufgabenträgern liegt. 

2019 fuhren erneut weniger 

Lastwagen durch die 

Schweizer Alpen 

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 

hat am 12. Mai 2020 den Bericht zum 

alpenquerenden Güterverkehr 2019 

veröffentlicht. Dieser zeigt, dass im 

Vergleich zum Jahr 2018 auf Straße 

und Schiene weniger Güter durch die 

Schweizer Alpen transportiert wurden 

(minus 4.6 Prozent). Die Anzahl der 

Lastwagenfahrten sank demnach auf 

knapp 900 000. Da auch die Bahnen 

weniger Güter transportierten, beträgt 

ihr Anteil am gesamten alpenqueren-

den Güterverkehr in der Schweiz un-

verändert 70,5 Prozent. Hauptursache 

für die Abnahme des Güterverkehrs 

ist die abgeschwächte Konjunktur 

insbesondere in Italien. 

Mehr als zwei Drittel der Güter werden 

mit Containern, Wechselbehältern 

                                                 
27 In „Nettoverträgen“ erhält die beauf-

tragte Eisenbahn einen Zuschuss für den 

Betrieb der vertraglich vereinbarten Zug-

fahrten, und darf darüber hinaus die Fahr-

gelderlöse vereinnahmen; dies schafft ei-

nen direkten finanziellen Anreiz für einen 

für die Fahrgäste attraktiven Betrieb, ein 

funktionierendes Vertriebssystem und eine 

effektive Fahrgeldsicherung. In „Brutto-

verträgen“ ist die Vergütung ein fester Be-

trag, völlig unabhängig von der bedienten 

Nachfrage und den erzielten Fahrgeldein-

nahmen. Die Aufgabenträger versuchen 

dabei die Qualität durch umfangreiche 

bürokratische Regelungen in den Ver-

kehrsverträgen und deren Überwachung 

sicherzustellen. 

 
Gründung der Deutschlandtarifverbund GmbH am 9. Juni 2020 in Frankfurt am Main. 

Von links: Katharina Orth (DB Regio AG), Beatrix Bley (Erfurter Bahn), Carmen Schwabl 

(Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH [LNVG]), Andreas Wagner (Eisen-

bahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH [EVB]), Frank Höhler (Netinera-Gruppe), 

Johann von Aweyden (Geschäftsführer Deutschlandtarifverbund GmbH), Dr. Tobias Heine-

mann (Transdev-Gruppe), Ralf Börsting (Abellio-Gruppe), Peter Panitz (Nahverkehrsservice 

Sachsen-Anhalt GmbH [NASA]), Thorsten Schlag (National Express), Bastian Goßner 

(Go-Ahead, vertritt an diesem Tag auch Unternehmen der Benex-Gruppe), Jörg Strubberg 

(DB Regio AG), Mario Theis (DB Regio AG). Nicht im Bild: Rechtsanwalt und Steuerberater 

Thilo von Boehmer (Vertritt an diesem Tag das Land Baden-Württemberg und die SBB); 

Foto: Daniel Köpcke. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn117b.pdf#page=31
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und Sattelaufliegern als unbegleiteter 

kombinierter Verkehr (UKV) durch 

die Alpen transportiert. Die Qualität 

des alpenquerenden Schienengüter-

verkehrs hat sich 2019 zwar leicht 

verbessert. Wegen zahlreicher Bau-

stellen, dem Lokführermangel sowie 

mangelhafter Abstimmung zwischen 

den verschiedenen Akteuren ist die 

Situation jedoch weiterhin nicht zu-

friedenstellend. 

Im letzten Jahr fuhren 898 000 Last-

wagen und Sattelschlepper durch die 

Schweizer Alpen. Das sind rund 

500 000 Lastwagen weniger als im 

Jahr 2000, als mit der Leistungsab-

hängigen Schwerverkehrsabgabe 

(LSVA) und der schrittweisen Zulas-

sung von 40-Tönnern neue Rahmen-

bedingungen geschaffen wurden. An 

den beiden wichtigsten Straßenüber-

gängen — Sankt Gotthard und San 

Bernardino — ging die Zahl der 

schweren Güterfahrzeuge zurück; 

hingegen nahm sie am Simplon und 

am Großen Sankt Bernhard etwas zu. 

Gemäß Gesetz hätte das Verlage-

rungsziel von 650 000 Lastwagen-

fahrten durch die Schweizer Alpen bis 

zwei Jahre nach Inbetriebnahme des 

Gotthard-Basistunnels erreicht werden 

sollen (2018). Um diesem Ziel näher 

zu kommen, wollen die Schweizer 

Regierung (Bundesrat) und Parlament 

die Verlagerung des alpenquerenden 

Güterverkehrs von der Straße auf die 

Schiene mit verschiedenen Maßnah-

men weiter stärken. Dafür sind unter 

anderem zusätzliche Mittel für Be-

triebsbeiträge zu Gunsten des alpen-

querenden Schienengüterverkehrs 

und Anpassungen bei der LSVA vor-

gesehen. Außerdem werden die Tras-

senpreise für Züge gesenkt und für 

lange Güterzüge ein Sonderrabatt 

gewährt. 

Dialog für einen fairen 

Zugang zum Bahnnetz 

Zusammen mit der schweizerischen 

Bahnreform 1999 hat die Regierung 

(Bundesrat) eine „Schiedskommission 

im Eisenbahnverkehr (SKE)“ einge-

richtet, um Streitigkeiten beim Netz-

zugang (inklusive Nutzungsentgelte) 

zu klären. 

Am 25. Mai 2020 hat die SKE ihren 

Tätigkeitsbericht 2019 veröffentlicht. 

Darin zeigt sie auf, wie sie sich mit 

proaktiver Marktaufsicht dafür ein-

setzt, allen Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen einen diskriminierungsfreien 

Zugang zum Schienennetz zu gewähr-

leisten. Im stetigen Dialog mit der 

Bahnbranche ist sie bestrebt, potenzi-

elle Diskriminierungen zwischen In-

frastrukturbetreibern und Eisenbahn-

verkehrsunternehmen frühzeitig zu 

erkennen und gemeinsam mit den 

betroffenen Akteuren Lösungen zu 

finden. 

Ein kontinuierlicher Austausch mit 

der Bahnbranche ist für die Präsiden-

tin der SKE, Patrizia Danioth Halter, 

von zentraler Bedeutung, damit die 

SKE ihre Aufgaben effizient wahr-

nehmen kann. Der Tätigkeitsbericht 

zeigt als Beispiel, wie die SKE die 

SBB in einem Projekt begleitet, wel-

ches zum Ziel hat, Mitarbeitende der 

Division Personenverkehr in den 

Betriebszentralen der Division Infra-

struktur anzusiedeln. Um die damit 

verbundenen Diskriminierungsrisiken 

zu reduzieren, vereinbarten die SKE 

und die SBB 2019 ein Maßnahmen-

paket. 

Ein weiteres Beispiel für die proaktive 

Herangehensweise der SKE sei die 

Fachtagung, mit welcher sie bereits in 

der Konzeptphase des Innovations-

programms „Smartrail 4.0“ (siehe Fol-

ge 114 der GRV-Nachrichten, Seite 28) 

eine Austauschplattform schuf und den 

Dialog initiierte. Rund 40 Personen 

aus Bahnbranche, Verwaltung und 

Wissenschaft diskutierten in verschie-

denen Workshops über die Herausfor-

derungen, welche die Digitalisierung 

und insbesondere das Programm 

Smartrail 4.0 für die Gewährleistung 

eines diskriminierungsfreien Zugangs 

zum Bahnnetz mit sich bringen. Dazu 

gehören beispielsweise Unterschiede 

zwischen kleinen mitspracheberech-

tigten Unternehmen und der System-

führerin in der Expertise bei komple-

xen technischen Themen oder poten-

ziell steigende Kosten für die Trans-

portunternehmen durch die Verschie-

bung von Funktionalitäten der Infra-

struktur auf die Züge. 

Neben dem Eisenbahnnetz gehören 

auch die privaten Umschlagsanlagen 

des kombinierten Verkehrs und deren 

Anschlussgleise zum Aufgabenbereich 

der SKE. Der Bund knüpft Subventio-

nen für solche Anlagen an die Bedin-

gung, allen Unternehmen diskriminie-

rungsfrei Zugang zu gewähren. Eine 

zentrale Voraussetzung dafür ist, dass 

die Anlagenbetreiber ihre technischen, 

betrieblichen und ökonomischen 

Zugangsbedingungen offenlegen. 

2019 stellte die SKE sicher, dass alle 

Anlagenbetreiber ihre Zugangsbedin-

gungen mittels vorgegebener Stan-

dards auf ihrer Webseite publizieren. 

Voraussichtlich im Sommer 2020 wird 

das Gesetzespaket „Organisation der 

 

Die sechsköpfige Kommission (von links): Anna Ciaranfi Zanetta, Werner Grossen, 

Peter Bösch,  Giuliano Montanaro,  Patrizia Danioth Halter (Vorsitzende), 

Christof Böhler (Leiter des Fachskretariats), Markus Kern 

Foto: Yolanda Nacht-Bohler, © by look-at-me.ch. 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn114b.pdf#page=28
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Bahninfrastruktur“ (OBI) in Kraft tre-

ten. Die SKE wurde daher zum 1. Juli 

2020 in Kommission für den Eisen-

bahnverkehr „Railcom“ umbenannt 

und erhält neue Kompetenzen bei den 

Systemführerschaften und Mitwir-

kungsrechten. 

Der Tätigkeitsbericht 2019 kann 

heruntergeladen werden: 

www.newsd.admin.ch. 

Bewegung im Aufsichtsrat 

der Deutschen Bahn AG 

In Deutschland gibt es die wirtschafts-

demokratische Besonderheit, dass die 

Beschäftigten in dreierlei Hinsicht 

mitgestalten können. 

Vornean steht die Tarifautonomie; 

über Löhne und weitere allgemeine 

Konditionen der Arbeitsverträge han-

deln Arbeitgeberverbände und Ge-

werkschaften Tarifverträge aus, der 

Staat hält sich aus alledem heraus. 

Aus Respekt vor der Tarifautonomie 

hatte es der Gesetzgeber in Deutsch-

land auch lange Jahre abgelehnt, einen 

gesetzlichen Mindestlohn festzulegen 

(erst als sich von beiden Seiten die 

Stimmen mehrten, dass aufgrund der 

gewachsenen Anzahl von Betrieben 

ohne tarifvertragsfähigem Arbeitge-

berverband, und zu geringem gewerk-

schaftlichen Organisationsgrad der Be-

schäftigten, Tarifverträge nicht mehr 

vor prekären Arbeitsverhältnissen 

schützen können, wurde ein allgemei-

ner gesetzlicher Mindestlohn einge-

führt). Auf der anderen Seite schützt 

der Staat die Tarifautonomie mit dem 

Tarifeinheitsgesetz vor einer Zersplit-

terung, die durch konkurrierende Ge-

werkschaften eintreten könnte (weil 

dann der Nutzen der Arbeitgeberseite 

von Tarifverträgen, der in der Friedens-

pflicht während der Laufzeit der Tarif-

verträge liegt, ausgehöhlt würde — 

siehe hierzu auch der Zwischenruf in 

Folge 102 der GRV-Nachrichten, 

Seite 6). 

Zweite Säule ist das Betriebsver-

fassungsgesetz, welches Betriebsräte 

vorsieht, die von den Arbeitgebern bei 

allen das Personal betreffenden Ent-

scheidungen beteiligt werden müssen. 

Es besteht stets mindestens eine Pflicht 

zur Information der Betriebsräte, zu-

weilen auch die Zustimmungspflicht, 

die im Streitfall je nach Sachverhalt 

nur durch eine von beiden Seiten pa-

ritätisch besetzte Einigungsstelle, oder 

durch eine Entscheidung des Arbeits-

gerichts ersetzt werden kann. In An-

gelegenheiten, die bereits durch Ta-

rifverträge geregelt sind, haben die 

Betriebsräte keine Kompetenz mehr 

(es sei denn, die Tarifverträge sehen 

dies explizit vor). 

Dritte Säule ist die unternehmerische 

Mitbestimmung. In Aktiengesell-

schaften (AG) und Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (GmbH) (sowie 

einigen weiteren Rechtsformen) mit 

mehr als 2000 Beschäftigten müssen 

die Aufsichtsräte paritätisch besetzt 

werden, das heißt die Hälfte der 

Mandate wird durch die Kapitalseite 

besetzt, die andere Hälfte durch die 

Belegschaftsseite. Kommt es bei Ab-

stimmungen zu einer Pattsituation, hat 

die oder der — von der Kapitalseite 

bestimmte — Vorsitzende des Auf-

sichtsrats doppeltes Stimmrecht. In 

mittleren Unternehmen (500 bis 2000 

Beschäftigte) gilt eine Drittelbeteili-

gung der Belegschaft. Noch weiter 

geht die Montan-Mitbestimmung 

(Kohle- und Stahlindustrie) mit einer 

„echten“ Parität — hier bestimmen 

beide Seiten gemeinsam eine neutrale 

Person als zusätzliches Mitglied, 

dadurch ist die Anzahl der Aufsichts-

ratsmitglieder ungerade. 

Bei der Deutschen Bahn AG werden 

10 Mitglieder des Aufsichtsrats von 

der Bundesregierung (als Vertretung 

der Kapitalseite) bestellt, die anderen 

10 Mitglieder von der Belegschaft. 

Im Frühjahr 2020 fand die Neuwahl 

des Aufsichtsrats der Deutschen 

Bahn AG statt. Dabei ergaben sich 

nachstehend beschriebene Änderun-

gen. 

Nachdem Torsten Westphal im No-

vember 2019 den Vorsitz der Eisen-

bahn- und Verkehrsgewerkschaft 

EVG von Alexander Kirchner über-

nahm, „erbte“ er im Frühjahr 2020 

von diesem auch den stellvertretenden 

Vorsitz des Aufsichtsrats der DB AG. 

Die bisherige stellvertretende EVG-

Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba 

gab ihr Mandat an die neue EVG-

Bundesgeschäftsführerin Cosima 

Ingenschay weiter. Jürgen Beutler, 

Jörg Hensel, Klaus-Dieter Hommel, 

Jürgen Knörzer, Heike Moll, Mario 

Reiß, Jens Schwarz und Veit Sobek 

wurden in ihren Ämtern bestätigt. 

Größere Änderungen gab es auf der 

Kapitalseite. Entsprechend der Ab-

sichtserklärung im Koalitionsvertrag, 

Frauen in Führungsfunktionen zu 

fördern, ist nun die Kapitalseite des 

Aufsichtsrats der DB AG paritätisch 

mit Frauen und Männer besetzt. Der 

Parlamentarische Staatssekretär im 

Bundeswirtschaftsministerium (und 

frühere Verkehrsminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen), Oliver Wittke, 

wurde von seiner gleichrangigen Kol-

legin Elisabeth Winkelmeier-Becker 

abgelöst. Entsprechend wurde der 

(beamtete) Staatssekretär im Bundes-

verkehrsministerium Guido Beermann 

von seiner Kollegin Dr. Tamara Zie-

schang abgelöst. Die wiedergewählten 

Aufsichtsrätinnen Dr. Ingrid Hengster 

(Mitglied des Vorstands der KfW-Ban-

kengruppe), Professorin Dr. Susanne 

Knorre (Unternehmensberaterin aus 

Hannover, vormals [parteilose] Ver-

kehrsministerin des Landes Nieder-

sachsen) und die SPD-Bundestagsab-

geordnete Kirsten Lühmann komplet-

tieren das Frauen-Quintett. Dr. Levin 

Holle (Abteilungsleiter im Bundesfi-

nanzministerium, mittlerweile Finanz-

vorstand der DB AG) wurde durch den 

(beamteten) Staatssekretär im Bundes-

finanzministerium Werner Gatzer ab-

gelöst (Gatzer war übrigens von Ja-

nuar bis März 2018 Vorstandsvorsit-

zender der DB Station & Service AG, 

trat dieses Amt aber nicht wirklich an). 

Der Unternehmer Dr. Jürgen Krum-

now, früher im Vorstand der Deut-

schen Bank, wurde von Dr. Immo 

Querner, Vorstand Finanzen der Ta-

lanx AG und der Versicherung HDI, 

abgelöst. In ihren Ämtern bestätigt 

wurden der DB-Aufsichtsratsvorsit-

zende Michael Odenwald
28

 sowie die 

Bundestagsabgeordneten Eckhardt 

Rehberg (CDU, zur Zeit kommissari-

scher Vorsitzender des CDU-Landes-

verbands Mecklenburg-Vorpommern) 

und Christian Schmidt (CSU, früherer 

Bundeslandwirtschaftsminister sowie 

von Oktober 2017 bis März 2018 über-

gangsweise auch Bundesverkehrsmi-

nister. 

                                                 
28 Odenwald war zuvor (beamteter) Staats-

sekretär im Bundesverkehrsministerium. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61394.pdf
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn102b.pdf#page=6
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Michael Odenwald wurde in seinem Amt 

als Aufsichtsratsvorsitzender 

der Deutschen Bahn AG bestätigt; 

Foto: DB AG / Pablo Castagnola. 

Nachdem Westphal am 22. April 2020 

überraschend als EVG-Vorsitzender 

zurückgetreten war, gab es nochmals 

eine Änderung im Aufsichtsrat. Stell-

vertretender Vorsitzender des Auf-

sichtsrats ist nun der stellvertretende 

EVG-Vorsitzende Hommel, neu in den 

Aufsichtsrat eingerückt ist der Bundes-

tagsabgeordnete Martin Burkert, eben-

falls stellvertretender EVG-Vorsitzen-

der. Burkert war in der letzten Legis-

laturperiode Vorsitzender des Bundes-

tagsausschusses für Verkehr und Di-

gitale Infrastruktur (von ihm stammt 

auch der Leitartikel in Folge 101 der 

GRV-Nachrichten). 

Betrieb von Bahnen 

Zwischenruf: Vermeintliche 

und wirkliche Ursachen für 

die schlechte Betriebsqualität 

der Bahn in Deutschland 

Wolfgang Dietrich Mann, Bochum 

Stellvertretender Vorsitzender und 

Geschäftsführer der GRV Gesellschaft 

für Rationale Verkehrspolitik e.V. 

Es gibt nichts daran zu beschönigen, 

dass die Betriebsqualität der Eisenbahn 

in Deutschland in weiten Bereichen 

„jenseits von Gut und Böse“ ist. Viel 

zu oft ausfallende Züge, fehlende oder 

nicht nutzbare Plätze, eine Pünktlich-

keit die jeder Beschreibung spottet 

(und diese dann noch durch gebrochene 

Anschlüsse verschärft!) — die Liste 

der Ärgernisse, welche Bahnkunden 

und -kundinnen im Personen- wie im 

Güterverkehr tagtäglich erleiden, 

„geht auf keine Kuhhaut mehr“. 

Sowohl in der öffentlichen als auch 

der veröffentlichten Meinung wird 

häufig die Ansicht vertreten, dass die 

derzeitige miese Betriebsqualität der 

Eisenbahn in Deutschland auf einen 

massiven Rückbau der Infrastruktur 

zurückzuführen sei, die der frühere 

DB-Vorstand Hartmut Mehdorn be-

trieben hätte, um die Bilanz des Unter-

nehmens für den damals angestrebten 

Börsengang aufzuhübschen. In diesel-

be Kerbe schlägt der Beauftragte der 

Bundesregierung für den Schienen-

verkehr, Enak Ferlemann, in seinem 

Zwischenbericht
29

 über die Arbeit des 

Zukunftsbündnisses Schiene zum 

30. April 2019 (siehe Folge 115 der 

GRV-Nachrichten, Seite 6f.). Auf 

Seite 6 dieses Zwischenberichts ist zu 

lesen: „Parallel zur erhöhten Netzbe-

lastung ist mit dem Abbau von 32 Pro-

zent der Ausweichgleise und Wei-

chen von 1999 bis 2017 die Betriebs-

flexibilität gesunken, indem Redun-

danzen abgebaut wurden.“ 

Der gewählte Zeitraum 1999 bis 2017 

verwundert. Warum beginnt die Be-

trachtung zum Beispiel nicht mit der 

Bahnreform 1994? Auch die Daten 

für 2018 dürften zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung bereits vorgelegen 

haben. Der Zeitraum deckt sich aller-

dings exakt mit den Amtszeiten der 

früheren DB-Chefs Hartmut Mehdorn 

und Dr. Rüdiger Grube — auch wenn 

diese in dem Bericht nicht namentlich 

genannt werden. 

Dass Hartmut Mehdorn die DB AG 

nicht kaputtgespart hat, wurde bereits 

in einem früheren Zwischenruf darge-

legt (siehe Folge 107 der GRV-Nach-

richten, Seite 12). Populismus benötigt 

Sündenböcke (und damit es gender-

gerecht ist, auch Sündenziegen — 

Buhmänner und Buhfrauen!); sie wer-

den benötigt, um von eigenen Ver-

säumnissen und eigenem Versagen 

abzulenken. Die Vehemenz, mit wel-

cher die Misere der Eisenbahn auf die 

Person eines früheren Vorstandsvor-

sitzenden projiziert wird, ist purer Po-

pulismus — die Anschuldigungen ge-

gen den früheren DB-Chef sind nicht 

nur unfair, sie stehen auch einer Ana-

                                                 
29 Enak Ferlemann ist Vorsitzender des 

Lenkungskreises dieses Bündnisses; der 

Zwischenbericht ist auf der Internetseite 

des Bundesverkehrsministeriums veröf-

fentlicht: www.bmvi.de. 

lyse der wirklichen Probleme im Weg. 

Dies gilt umso mehr, wenn man be-

denkt, dass Herr Mehdorn mittlerweile 

bei der DB AG schon mehr Tage 

außer Amt ist, als er im Dienst war! 

Betrachten wir daher als erstes einmal, 

was es mit dieser oben genannten 

Kennzahl von 32 Prozent zurückge-

bauter Ausweichgleise und Weichen 

auf sich hat. Was das „Zukunfts-

bündnis Schiene“ hier überhaupt 

gezählt hat, ist in dem Bericht leider 

nicht dokumentiert. Schon die Nen-

nung von zwei sehr unterschiedlichen 

Fahrwegelementen in einer gemein-

samen Kennzahl ist problematisch — 

aus einer solchen Mischung aus Äp-

feln und Birnen kann man vielleicht 

einen guten Obstler brennen (oder 

wenn man noch ein paar Rosinen und 

etwas Honig dazu tut, einen leckeren 

Obstsalat mischen). 

Im von der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften heraus-

gegebenen „Digitalen Wörterbuch der 

deutschen Sprache (DWDS)“ ist ein 

Ausweichgleis definiert als ein „Gleis, 

auf das ein Zug einem anderen aus-

weichen kann“ (im Duden fehlt ein 

Eintrag zum Begriff Ausweichgleis, 

ebenso im von der Duden-Redaktion 

herausgegebenen Deutschen Univer-

salwörterbuch). So banal das klingen 

mag — klare Begriffsbestimmungen 

sind nötig, damit man weiß worüber 

man spricht! Die Eisenbahn-Bau- und 

Betriebsordnung (EBO) definiert in 

Paragraf 4 („Begriffsbestimmungen“) 

in Absatz 11: „Hauptgleise sind die 

von Zügen planmäßig befahrenen 

Gleise. Durchgehende Hauptgleise 

sind die Hauptgleise der freien Strecke 

und ihre Fortsetzung in den Bahnhö-

fen. Alle übrigen Gleise sind Neben-

gleise.“ Fasst man beide Definitionen 

zusammen, so sind Ausweichgleise 

wohl jene Hauptgleise, die keine 

Durchgehenden Hauptgleise sind. 

Klar zu unterscheiden von den Aus-

weichgleisen sind die Abstellgleise; 

diese sind demnach Nebengleise. 

Es ist aber nicht klar, ob das „Zu-

kunftsbündnis Schiene“ tatsächlich 

die Ausweichgleise im Sinne dieser 

Definition gezählt hat, oder ob auch 

Abstellgleise mitgezählt wurden. 

Ausweichgleise sind für den Bahnbe-

trieb unverzichtbar. Auf eingleisigen 

http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn101b.pdf#page=3
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn115b.pdf#page=6
http://www.grv-ev.de/home/pfd/grvn107b.pdf#page=12
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/schienengipfel-zwischenbericht-psts-f.pdf?__blob=publicationFile
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Strecken, damit Züge sich begegnen 

(kreuzen) können, auf ein- und zwei-

gleisigen Strecken, damit Züge über-

holt werden können. Ein weiterer An-

wendungsfall für Ausweichgleise ist 

das aus- und einscheren endender und 

beginnender Züge (wenn sie auf den 

durchgehenden Hauptgleisen wenden, 

ist die Strecke solange — bei zwei-

gleisigen Strecken zumindest in einer 

Richtung — blockiert). Fehlende Ab-

stellgleise wirken sich dann negativ 

auf den Betriebsfluss aus, wenn des-

wegen zeitweise Fahrzeuge auf Haupt-

gleisen abgestellt werden müssen. 

Es ist unstrittig, dass in den letzten 

Jahrzehnten (nicht nur zwischen 1999 

und 2017) viele Ausweichgleise abge-

baut wurden. Allerdings beeinträchtigt 

nicht jede entfallene Ausweichmög-

lichkeit die Betriebsqualität. So haben 

sich Verkehrsströme verändert. Dort 

wo Verkehre für die Schiene verloren 

gegangen sind, braucht man zu deren 

Abwicklung keine Ausweichgleise 

mehr. Und verloren gegangen sind 

Verkehre nicht nur durch die Konkur-

renz mit anderen Verkehrsträgern (so-

fern diese Verkehr unter veränderten 

Rahmenbedingungen wieder auf die 

Schiene zurückgeholt werden können, 

werden eventuell auch wieder Aus-

weichgleise benötigt). Wenn hingegen 

mancherorts Verkehre ganz entfallen 

sind, dann wäre es Verschwendung, 

hierfür weiter Ausweichgleise vorzu-

halten. Ein Beispiel ist der Struktur-

wandel in der Montanindustrie, auch 

durch die Beendigung der Kohlever-

stromung werden in den nächsten 

Jahren Schienentransporte entfallen. 

Und deswegen wir noch so manches 

derzeit benötigte Ausweichgleis über-

flüssig. 

Die Serie lässt sich fortsetzen bei der 

Betrachtung entfallener Abstellgleise. 

Der Kleingutverkehr (KEP — Kurier-, 

Express- und Paketdienste) auf der 

Schiene mit händischer Verladung war 

und ist gegen den Lkw nicht konkur-

renzfähig.
30

 Nicht nur die Verlade-

gleise für das in Güterzügen beförderte 

Stückgut, sondern auch die bahnsteig-

nahen Bereitstellungsgleise der in 

                                                 
30 Eine Ausnahme ist das IC-Kuriergut, 

welches die DB zusammen mit einer 

Partnerfirma weiterhin anbietet. Dafür 

werden aber keine zusätzlichen Gleise 

und Weichen benötigt. 

Reisezügen mitgeführten Gepäck-

wagen (für Reisegepäck und Express-

gut) wurden überflüssig. 

Das Ende einer Brieffreundschaft 

Zwischen Bahn und Post bestand über 

150 Jahre lange eine ganz besondere 

„Brieffreundschaft“: Die Beförderung 

der Briefe mit dem Zug. Diese endete 

Ende Mai 1997. Bezogen auf die be-

förderte Tonnage war die Bahnpost 

nicht sonderlich ökologisch. Die Wahl 

des Verkehrsmittels hatte einen ganz 

anderen Grund: Während der Fahrt 

wurden die Briefe sortiert. Die Post-

züge waren also fahrende Fabrikhallen 

der Postverarbeitung. Durch den Auf-

bau von 82 (anfangs 83) Briefverteil-

zentren mit ortsfesten, hochleistungs-

fähigen Sortieranlagen hat sich das 

erledigt. Auch die für die Postwagen 

benötigten Ausweich- und Abstell-

gleise haben ihren Nutzen verloren. 

Zahlreiche Abstellgleise sind obsolet 

geworden durch den weitgehenden 

Einsatz von Wende- und Triebzügen. 

Wendezüge (schweizerische Bezeich-

nung Pendelzüge) sind lokbespannte 

Züge, bei denen beim Fahrtrichtungs-

wechsel die Lok nicht umgesetzt wer-

den muss, sondern von einem Führer-

stand im letzten Wagen am anderen 

Ende des Zuges (Steuerwagen) fern-

gesteuert werden kann. Bis etwa 1980 

war die Höchstgeschwindigkeit von 

Wendezügen auf 120, danach lange 

Jahre auf 140 Stundenkilometer be-

grenzt. Bei Fernverkehrszügen, die 

unterwegs ihre Fahrtrichtung wech-

seln, musste daher entweder die Lok 

über ein freies Gleis umgesetzt werden, 

oder es wurde am anderen Ende eine 

andere Lok vorgespannt, die auf einem 

möglichst nahen Abstell- oder Aus-

weichgleis bereitgestellt wurde. Nach-

dem es kein Tempolimit bei „Steuer-

wagen voraus“ mehr gibt, konnten die 

Lokwechsel weitgehend eingespart 

werden. 

Auch wie ein Ausweichgleises ange-

ordnet ist, spielt eine Rolle. Gerade 

bei Überholungen soll der überholte 

Zug möglichst wenig Zeit verlieren. 

Wenn sich das Ausweichgleis auf der 

anderen Seite des Gegengleises be-

findet, und dann die Weichen im ab-

zweigenden Strang meist nur mit 40, 

allenfalls 60 Stundenkilometern be-

fahren werden dürfen, vielleicht auch 

noch das Einfahrsignal weit vor dem 

Bahnhof steht und der überholte Zug 

deswegen eine lange Wegstrecke 

„schleichen“ muss, dann ist die Be-

triebstauglichkeit schon stark einge-

schränkt. Und dann kann es je nach 

Betriebslage auch noch passieren, dass 

der überholende Zug schon längst 

„über alle Berge“ ist, der überholte 

Zug aber noch nicht losfahren kann, 

weil gerade jetzt ein Zug der Gegen-

richtung kommt, dessen Kreuzung 

auch noch abzuwarten ist. 

In wirklich brauchbaren Überholbahn-

höfen befindet sich das Überholgleis 

entweder zwischen den beiden Rich-

tungsgleisen, oder jede Fahrtrichtung 

hat eigene Ausweichgleise (möglich 

sind auch Überholbahnhöfe für nur 

eine Fahrtrichtung, und das dann im-

mer abwechselnd für die eine und die 

andere Richtung). Auf jeden Fall sollte 

die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit 

ins Ausweichgleis mindestens 80, bes-

ser 100 (oder noch mehr) Stunden-

kilometer betragen. 

Und jetzt einmal Hand aufs Herz: Wie 

viele Ausweichgleise (und Abstell-

gleise, und Weichen) sind seit der 

Bahnreform zurückgebaut worden, 

die jetzt im Bahnbetrieb tatsächlich 

fehlen? Ja es gibt solche Beispiele, 

aber nach meiner Beobachtung sind 

das dann doch Einzelfälle, wohl im 

niedrigen einstelligen Prozentbereich. 

Viel schmerzlicher und mengenmäßig 

ein Vielfaches sind die fehlenden Aus-

weichgleise (und Weichenverbindun-

gen), die es noch gar nie gab. 

Nicht der Abbau von nicht benötigten 

Ausweichgleisen und Weichen ist das 

Problem, sondern der fehlender Neu-

bau dort, wo sie nötig sind. Und das 

ist das Versäumnis des Bundes, der 

versprochen hatte, die Eisenbahninfra-

struktur bedarfsgerecht auszubauen. 

Bei allen bisherigen Infrastrukturpro-

jekten bewilligte der Bund (vertreten 

durch das Eisenbahn-Bundesamt EBA 

als Bewilligungsbehörde) in den letz-

ten Jahren stets nur das Allernötigste. 

Die Entscheiderinnen und Entscheider 

gehen von der Fiktion eines pünktli-

chen Bahnbetriebs aus (das ist keine 

Vision, sondern eine Halluzination). 

Immerhin werden mittlerweile unter 

dem Titel „Robustes Netz“ einige 
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Gleise und Weichenverbindungen er-

gänzt, die gerade im Störungsfall (so-

wie bei baubedingten Umleitungen) 

richtig nützlich sind. Ja, das ist nur der 

berühmte „Tropfen auf den heißen 

Stein“, es bräuchte eigentlich ein groß-

angelegtes Programm zur Schaffung 

eines gesamthaft robusten Netzes — 

wenigstens ein Anfang ist aber jetzt 

gemacht. 

Drei weitere Problemkreise, die für 

die aktuell unbefriedigende Qualität 

des Bahnbetriebs in Deutschland eine 

wesentlich größere Ursache als die 

fehlenden Weichen sind, sollen hier 

zumindest einmal angerissen werden. 

Gemeint sind jetzt nicht die einzelnen 

Störungsursachen wie technische Stö-

rungen an Infrastruktur und Fahrzeu-

gen, Witterungseinflüsse, Personen im 

Gefahrenbereich usw. (einige dieser 

Störungsursachen lassen sich wohl re-

duzieren, andere sind hingegen nicht 

wirklich beeinflussbar). Es geht da-

rum, dass das System die Störungen 

nicht mehr auffangen und abbauen 

kann. Damit muss der gesamte Eisen-

bahnbetrieb wieder umgehen lernen! 

Erstens sind da die wesentlich dichter 

und straffer gewordenen Fahrpläne im 

Schienenpersonennahverkehr. Kurze 

Fahrzeiten und ganztägige Takte tra-

gen ohne Zweifel zur Attraktivität des 

öffentlichen Verkehrs bei. Aber das 

dichtere Angebot ist nur ein Bruchteil 

wert, wenn es nicht pünktlich betrieben 

werden kann. Solange die Infrastruktur 

noch nicht so weit ausgebaut ist, dass 

sie den dichten Fahrplan bewältigen 

kann, ist über eine Beschränkung des 

Fahrplans ernsthaft nachzudenken. 

Dazu müsste DB Netz (auch von der 

Regulierung) die Erlaubnis erhalten, 

auch mal Nein zu sagen, wenn zu viele 

Trassenanmeldungen vorliegen. Die 

volle Auslastung einer Strecke lässt 

sich in einzelnen Spitzenstunden ver-

treten, aber nicht den ganzen Tag über. 

Zweitens sind die wesentlich straffer 

gewordenen Umlaufpläne vor allem 

im Schienenpersonennahverkehr (in 

kleinerem Grad auch im Schienenper-

sonenfernverkehr) zu nennen. Der 

Schienenpersonennahverkehr hat mit 

ganztägigen Taktverkehren einen 

immensen Rationalisierungsschub 

erfahren. Damit ist aber auch eine 

Instabilität ins System gekommen, 

weil sich Verspätungen der einen 

Richtung viel stärker als früher auf 

die Gegenrichtung übertragen. Auch 

diesbezüglich sind die Angebots- und 

damit verbundenen Produktionskon-

zepte zu überarbeiten. 

Und drittens ist ein Blick auf die Leit-

stellen zu richten. Wer den Bahnbe-

trieb kontinuierlich beobachtet, kann 

feststellen, dass nach größeren Stö-

rungen (zum Beispiel Durchzug einer 

größeren Wetterstörung) die Wieder-

aufnahme des Betriebs oft schleppend 

verläuft. Es ist in den letzten Jahren 

sogar mehrfach vorgekommen, dass 

nach Abzug der Wolken der Betrieb 

dennoch den Rest des Tages einge-

stellt blieb, und die Züge erst mit Be-

triebsbeginn des nächsten Tages ihre 

Fahrt wieder aufnahmen. Auch wenn 

mehrere kleinere bis mittlere Störun-

gen in einer Region gleichzeitig auf-

treten, harzt es regelmäßig heftig. Dies 

sind sehr deutlich Indizien dafür, dass 

es sowohl beim Infrastrukturbetreiber 

als auch den fahrenden Bahngesell-

schaften an Leuten mangelt, welche 

die Züge disponieren. Dabei ist die 

Disposition, das heißt die Festlegung, 

in welcher Reihenfolge die Züge die 

einzelnen Streckenabschnitte befahren 

dürfen, welche Züge ganz oder auf 

Teilstrecken ausfallen, und welche 

Züge über andere Strecken umgeleitet 

werden nur ein Teil der Herausforde-

rung. Zusätzlich sind für umgeleitete 

Züge Fahrpläne zu erstellen. Gegebe-

nenfalls sind Extrazüge einzulegen, 

damit die an Unterwegshalten gestran-

deten Fahrgäste zu ihren Zielen gefah-

ren werden, oder Leerzüge zum Start-

punkt unterwegs eingesetzter Züge 

(und auch für die Extra- und Leerzüge 

sind Fahrpläne zu erstellen…). Die 

Fahrzeugumläufe sind neu zu ordnen, 

auch damit sie bei Erreichen ihrer 

Einsatzkilometer zur Inspektion in die 

Werkstatt kommen. Und ganz wichtig 

ist die angepasste Einsatzplanung des 

Fahrpersonals, denn es sind gesetzliche 

und tarifvertragliche Vorgaben einzu-

halten, wann das Personal Pause und 

wann es Feierabend hat. Sicherlich ist 

es der Albtraum aller Fachleute in der 

Pesonalwirtschaft, Personal zu be-

schäftigen das an vielen Tagen buch-

stäblich die Däumchen drehen kann. 

Aber im Störungsfall sind starke Leit-

stellen eben unverzichtbar. Dasselbe 

gilt für die Fahrgastinformation. 

Auch sie ist oftmals genau dann über-

lastet, wenn sie am meisten benötigt 

wird: Bei umfangreichen Störungen. 

Sicherlich kann EDV-Unterstützung 

dabei helfen. Es mangelt aber nicht an 

den benötigen Daten in den Systemen. 

Die Leistungsfähigkeit der Rechner 

müsste auch längst ausreichen. Da 

muss man also auf keine Entwicklung 

in der Zukunft verweisen. Es hat nur 

bisher anscheinend noch niemand ge-

schafft, ein geeignetes Programm zu 

schreiben. Daher lautet die richtige 

 
Den Leitstellen kommt eine Schlüsselposition zu, auch bei Störungen eine gute Qualität des 

Bahnbetriebs zu sichern. 

Im Bild die Betriebszentrale München mit Blick auf die Centerebene mit den Arbeitsplätzen 

der Netzkoordination, der Bereichsdisposition und der Notfallleitstelle; 

Foto: DB AG / Uwe Miethe. 
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Reihenfolge: Zuerst die Leitstellen 

sachgerecht dimensionieren, und wenn 

eines Tages ein Programm seine Funk-

tionstüchtigkeit unter Beweis gestellt 

hat, dann darf auch der Einspar-Effekt 

gezogen werden. Aber nicht schon 

heute die Personalkapazitäten in den 

Leitstellen knapp halten, in der vagen 

Hoffnung, dass es die EDV eines 

Tages richten wird… 

So bleibt mir am Schluss nur ein Ap-

pell: Hört endlich auf, Euch hinter der 

Ära von Hartmut Mehdorn als DB-

Vorstandsvorsitzenden zu verstecken, 

sondern packt die Probleme der Ge-

genwart an! 

Kultur, Reisen 

und Freizeit 

Zweitbeliebtestes Museum in 

Deutschland: Historisches 

Straßenbahndepot 

Sankt Peter in Nürnberg 

In einer Rangliste des Portals Testbe-

richte.de ist das Historische Straßen-

bahndepot Sankt Peter der VAG Ver-

kehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg 

unter den beliebtesten deutschen Mu-

seen auf dem ersten Platz in Bayern 

und dem zweiten Platz in Deutsch-

land gelandet und hat dabei namhafte 

Museen hinter sich gelassen. 

Testberichte.de hat für die Rangliste 

640 000 Online-Bewertungen zu 450 

Museen ausgewertet und festgestellt: 

„Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt und 

Gütersloh haben die beliebtesten Mu-

seen. Der Sieger, das Mercedes-Benz-

Museum in Stuttgart, weist mit gut 

25 000 Einträgen die zweitmeisten Be-

wertungen aller Museen in Deutsch-

land auf und wird vor allem für die 

gelungene Verknüpfung von Autoge-

schichte mit historischen Ereignissen 

sowie für seine Architektur gelobt.“ 

Zu Nürnberg heißt es im Testbericht: 

„Bei den beiden vergleichsweise klei-

nen Museen auf den Plätzen 2 und 3, 

dem Historischen Straßenbahndepot 

Sankt Peter in Nürnberg und dem 

Feldbahnmuseum in Frankfurt, sind 

Thema und Konzept der Ausstellungen 

vergleichbar. Entsprechend ähnlich 

fällt das Lob aus: Besucher freuen 

sich vor allem über die aufmerksamen 

ehrenamtlichen Mitarbeiter und die 

„Lebendigkeit“ der Museen, denn 

beide bieten Fahrten in historischen 

Straßenbahnen (Nürnberg) bzw. 

Dampflokzügen (Frankfurt) an.“ 

Niklas Schwarzmann, bei der VAG 

für die Betreuung des Historischen 

Straßenbahndepots zuständig, zeigt 

sich äußert erfreut über diese Nach-

richt: „Das ist super, vor allem weil 

es Bewertungen von Besuchern sind. 

Eine tolle Bestätigung für das Enga-

gement der VAG und der vielen Eh-

renamtlichen des Vereins Freunde der 

Nürnberg-Fürther Straßenbahn e.V., 

die das Depot in Kooperation betrei-

ben. Offensichtlich spüren die Men-

schen das Herzblut, das wir alle in 

das Depot stecken.“ 

Im Historischen Straßenbahndepot 

Sankt Peter lassen sich mehr als 130 

Jahre Nahverkehr erleben — von der 

Pferdebahn bis zur modernen U-Bahn. 

Zahlreiche Ausstellungsinseln erlau-

ben einen Blick hinter die Kulissen. 

Eine zauberhafte Welt in klein gilt es 

ebenfalls zu entdecken: Eine der größ-

ten Modellstraßenbahnanlagen der 

Welt im Maßstab 1:22,5 mit vielen 

handgefertigten Modellen nach Nürn-

berger Vorbild lässt die Herzen keiner 

und großer Kinder höher schlagen. 

Zu den Dauerausstellungen „Vom 

Adler zur U-Bahn“ und „Die Infra-

struktur bei der Straßenbahn“ gesellt 

sich aktuell die Ausstellung „Schie-

nenfahrzeuge aus Nürnberg“; hierin 

wird die Geschichte der Nürnberger 

Unternehmen MAN (Maschinenfabrik 

Augsburg-Nürnberg) und Schuckert 

dargestellt. 

Das „Straßaboh-Café“, ein umgebauter 

Straßenbahnwagen von 1956, wartet 

mit einer Vielzahl an Kuchen, Kaffee-

spezialitäten und weiteren Häppchen 

auf kleine und große Besucher — und 

das zu familienfreundlichen Preisen. 

Denn nach einem Museumsbesuch tut 

Entspannung gut. 

Das Historische Straßenbahndepot 

Sankt Peter öffnet (außer im Januar) 

immer am ersten Wochenende im Mo-

nat (Samstag und Sonntag) jeweils von 

10 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass 17 

Uhr) seine Tore. An diesen Tagen ist 

auch die historische Burgringlinie 15 

unterwegs. 

Für Gruppen ab 20 Personen wird zu-

sätzlich nach vorheriger Anmeldung 

immer dienstags bis donnerstags ein 

„ÖPNV-Nachmittag“ im Museum 

angeboten. 

Weitere Informationen: www.vag.de. 

 
Museum historisches Straßenbahndepot Sankt Peter in Nürnberg; 

Foto: Andreas Neuer. 

https://www.vag.de/freizeit-erlebnis/hist-strassenbahndepot-st-peter
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Das Aussteigen zwischen zwei 

Haltestellen ist verboten! 

Ob Tuffi das wusste? Im Juli 1950 

gastierte der Zirkus Althoff in Wup-

pertal, und um Werbung für die Vor-

stellungen zu machen, stieg Zirkus-

direktor Franz Althoff an der Halte-

stelle Alter Markt in Wuppertal-Bar-

men mit dem Elefantenmädchen Tuffi 

in die Wuppertaler Schwebebahn 

Richtung Wuppertal-Elberfeld. 

Da es in der Bahn voll und laut war, 

und dann die Bahn auch noch in einer 

Kurve quietschte, bekam das Tier 

Panik, trötete heftig und durchbrach 

letztlich die Seitenwand des Wagens 

und sprang in die Wupper. Obwohl 

der Sprung mehrere Meter nach unten 

ging, und die Wupper in diesem 

Bereich nur zirka einen halben Meter 

tief war, erlitt das Elefantenmädchen 

nur leichte Blessuren am Hinterteil; 

sie hatte Glück im Unglück und lan-

dete relativ weich im Schlamm. Der 

Zoodirektor musste zunächst bis zur 

nächsten regulären Haltestelle (Adler-

brücke) weiterfahren, und konnte erst 

dann das Tier zurück zum nahegele-

genen Zirkusplatz bringen. 

Im Juli jährt sich Tuffis Sprung aus 

der Schwebebahn in die Wupper zum 

70sten mal. Für die Wuppertaler Stadt-

werke WSW ist dies der Anlass, die 

Patenschaft für das am 21. April 2020 

im Grünen Zoo Wuppertal geborene 

Elefantenkalb „Kimana“ zu überneh-

men. WSW-Chef Markus Hilkenbach 

und Zoo-Direktor Arne Lawrenz be-

siegelten die Patenschaft am 27. Mai 

mit der Übergabe der Patenurkunde. 

Mit ihrer mittlerweile dritten Paten-

schaft für einen Elefanten aus der 

Wuppertaler Herde bringt die WSW 

ihre Verbundenheit mit dem Grünen 

Zoo auch in schwierigen Zeiten zum 

Ausdruck. Die Beziehungen zwischen 

WSW und Zoo sind eng. Außer als 

Tierpaten engagieren sich die WSW 

auch bei Zoo-Projekten wie der neuen 

Aralandia-Freifluganlage. Hier haben 

die Stadtwerke die Erdwärme-Heizung 

über den WSW Klimafonds gefördert. 

In den Schulferien bieten WSW und 

Zoo regelmäßig gemeinsame Führun-

gen für WSW-Kunden an. 

Veranstaltungen 

Wie lässt sich der 

Marktanteil des 

Schienengüterverkehrs auf 

25 Prozent steigern? 

Diese Frage stand im Mittelpunkt des 

ersten virtuellen Parlamentarischen 

Abends der Parlamentsgruppe Schie-

nenverkehr im Deutschen Bundes-

tag am 13. Mai 2020, der von Susanne 

Landwehr, Deutsche Verkehrs-Zei-

tung DVZ, souverän moderiert wurde. 

Nach Angabe des Deutschen Ver-

kehrsforums, das diese Parlaments-

gruppe betreut, haben rund 200 Inte-

ressierte an ihren Computern die 

Veranstaltung verfolgt. 

In seiner Begrüßung lobte Cem Öz-

demir, Vorsitzender des Ausschusses 

für Verkehr und digitale Infrastruktur 

und Vorsitzender dieser Parlaments-

gruppe, den Schienengüterverkehr 

(SGV) für die internationale Versor-

gung während der Corona-Krise. Für 

den Klimaschutz soll Güterverkehr von 

der Straße auf die Schiene verlagert 

werden. Wichtig sei auch eine Mo-

dernisierung des SGV und an erster 

Stelle die Einführung der Digitalen 

Automatischen Kupplung. Um den 

Kombinierten Verkehr zu unterstüt-

zen sollten Lkw im Vor- und Nach-

lauf von der Maut befreit werden. 

Enak Ferlemann, Parlamentarischer 

Staatssekretär im Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

sagte eine „wohlwollende“ Prüfung 

dieses Vorschlags zu. Die deutsche 

EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Ju-

li 2020 soll auch für den Schienen-

güterverkehr mit drei Initiativen auf 

europäischer Ebene genutzt werden: 

die Förderung von ETCS-Ausrüstung 

der Triebfahrzeuge, die EU-weite Ein-

führung der Digitalen Automatischen 

Kupplung und die Stärkung der euro-

päischen Schienengüterverkehrskor-

ridore. Ferlemann sagte: „ Insgesamt 

wollen wir den Schienengüterverkehr 

im Zentrum einer nachhaltigen euro-

päischen Mobilitätsstrategie veran-

kern, die die EU-Kommission bis Jah-

resende erarbeiten will.“ Ferlemann 

kündigte an, dass im Sommer das Ge-

rüst für den Deutschlandtakt stehen 

werde mit Systemtrassen für den 

Güterverkehr. 

Das deutsche Schienensystem sei das 

komplexeste in Europa. Um in die-

sem System Innovationen umzusetzen 

bedürfe es eines enormen Kraftakts, 

so Michael Peter, Geschäftsführer 

der Mobilitätssparte von Siemens. 

 
Zoodirektor Arne Lawrenz (links) und der Vorstandsvorsitzende der Wuppertaler 

Stadtwerke Markus Hilkenbach mit Patenkind Kimana und dessen Mutter Tika auf der 

Elefantenanlage des Grünen Zoos Wuppertal; 

Foto: Stefan Tesche-Hase. 
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Peter lobte das Programm Digitale 

Schiene Deutschland der DB zur 

Modernisierung des Schienennetzes. 

„Nur ein weiterer Ausbau und die 

Erneuerung der bestehenden Infra-

struktur bietet Möglichkeiten die Wirt-

schaft zu stärken und gleichzeitig eine 

Chance unsere klimapolitischen Ziele 

zu erreichen“, erklärte Detlef Müller, 

stellvertretender Vorsitzender der 

Parlamentsgruppe Schienenverkehr. 

Er plädierte dafür, stadtnahe Flächen 

für den SGV zu nutzen beziehungs-

weise für eine spätere Nutzung frei zu 

halten. 

Der Schienengüterverkehr werde nach 

der Corona-Krise ein breiteres Beför-

derungsspektrum haben, prognosti-

zierte Dr. Sigrid Nikutta, Vorsitzen-

de des Vorstands DB Cargo AG und 

Vorstand Güterverkehr der Deutschen 

Bahn AG: „Wir wollen Kunden wie-

der von der Schiene begeistern und mit 

DB Cargo intelligent und umweltbe-

wusst wachsen! Wir sind eine echte 

grüne Alternative zur Straße. Dafür 

bauen wir unter anderem den Einzel-

wagenverkehr massiv aus — etwa mit 

schnelleren Verbindungen oder neuen 

Angeboten für Kunden aus dem Kon-

sumgüterbereich. Für eine erfolgreiche 

Verlagerung braucht es aber auch wei-

tere politische Anreize und verkehrs-

leitende Maßnahmen.“ Bei der DB 

werden aktuell eigene Grundstücke 

im Hinblick auf eine Nutzung durch 

den SGV geprüft. Als Beispiel nannte 

Nikutta den Rangierbahnhof Hamm, 

der bislang als obsolet galt, nun aber 

zu einem Terminal und Werkstatt 

umgebaut werde. 

„Bereits heute sind unsere täglichen 

Züge über die Alpen ausgebucht“, 

freute sich Dr.-Ing. Hans-Jürgen 

Weidemann, Vorstandsvorsitzender 

Cargobeamer AG: „Cargobeamer 

stößt allein in diesem Jahr weitere 

Investitionen in Höhe von mehr als 

50 Millionen Euro für weitere Züge 

und ein automatisiertes Terminal in 

Calais in Frankreich an.“ Weidemann 

forderte den Staat auf, faire Wettbe-

werbsbedingungen zu schaffen, um 

ein schnelleres Wachstum des Kom-

binierten Verkehrs zu unterstützen. 

Die Veranstaltung kann bis Novem-

ber 2020 als Video verfolgt werden: 

https://player.vimeo.com. 

Wie kann die 

Mobilitätswende nach 

Corona gelingen? 

Unter der Fragestellung „Rückfall in 

alte Muster? Mobilitätswende nach der 

Corona-Krise“ haben auf Einladung 

des Baden-Württembergischen Ver-

kehrsministers Winfried Hermann 

am 19. Mai 2020 Expertinnen und 

Experten aus verschiedenen Fachbe-

reichen miteinander diskutiert. 

Hermann zeigte sich beeindruckt von 

der Resonanz der per Live-Stream 

durchgeführten Veranstaltung: „Die 

Corona-Pandemie hat massive Aus-

wirkungen auf die Mobilitätsbranche. 

Wir wollen über Wege sprechen, wie 

die Mobilitätswende trotz der Krise 

weiter vorangetrieben werden kann.“ 

Trotz der Corona-Krise dürften die 

ambitionierten Klimaschutzmaßnah-

men im Verkehrsbereich nicht auf-

geweicht werden. 

Welche Effekte auf Beschäftigung hat 

die Verkehrswende, welche Auswir-

kungen die Coronakrise? Das unter-

sucht der Mobilitätsforscher Dr. 

Wolfgang Schade. Bereits vor der 

Krise seien viele Veränderungen im 

Mobilitätsbereich zutage getreten. 

Sein Fazit: „Trotz aller Veränderungen 

kann sich der Mobilitätssektor über 

wachsende Beschäftigungszahlen 

freuen. Dienstleistungen im Bereich 

Mobilität und Verkehr werden zu-

künftig an Bedeutung gewinnen. Der 

Zuwachs an Beschäftigung in den 

Dienstleistungen und bei neuen Infra-

strukturen wird den Wegfall an Be-

schäftigung beispielsweise in der 

Fahrzeugproduktion kompensieren 

können.“ Jüngste Untersuchungen zu 

Auswirkungen der Pandemie deuten 

auf einen beschleunigten Struktur-

wandel im Mobilitätssektor hin, so 

profitiere der Radverkehr und motori-

sierter Verkehr würde verringert. 

Ronald Pofalla, Vorstand Infra-

struktur der Deutschen Bahn AG, 

sieht vor allem den Ausbau der Schiene 

als einen entscheidenden Faktor für 

das Gelingen der Mobilitätswende: 

„Die letzten Wochen haben es klar 

gezeigt: Die DB ist systemrelevant 

und garantiert Mobilität auch unter 

schwierigen Bedingungen. Deswegen 

halten wir unverändert an unserer 

Investitionsoffensive fest. Gemeinsam 

mit dem Bund und den Ländern in-

vestieren wir in den nächsten zehn 

Jahren mehr als 170 Milliarden Euro. 

Baden-Württemberg spielt dabei eine 

Schlüsselrolle: Mit dem Bahnprojekt 

Stuttgart–Ulm realisieren wir die erste 

große Etappe für den Deutschlandtakt. 

Und der Bahnknoten Stuttgart ist die 

Pilotregion für die Digitale Schiene 

Deutschland.“ Pofalla wies auch auf 

die beachtlichen Reisezeitverkürzun-

gen (siehe Grafik) durch das Bahn-

projekt Stuttgart–Ulm hin. 

Auch die Gewerkschaften bereiten die 

Beschäftigten auf die bevorstehenden 

Veränderungen der Arbeitswelt vor, 

erklärte Kai Burmeister von der IG 

 
Reisezeitverkürzungen durch das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm; 

Quelle: Präsentation von Ronald Pofalla am 19. Mai 2020. 

https://player.vimeo.com/video/418317363
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Metall Baden-Württemberg. Bur-

meister: „Aktuell dreht sich in den 

Betrieben zwar alles um Corona und 

Beschäftigte sorgen sich zunehmend 

um ihre Arbeit, gleichwohl dürfen wir 

die Transformation nicht aus den 

Augen verlieren. Im Gegenteil, der 

Klimawandel kann nur durch eine 

Veränderung der industriellen Basis 

in Richtung emissionsfreie Produktion 

und Mobilität bewältigt werden. Die 

notwendige Transformation darf je-

doch nicht zulasten der Beschäftigten 

laufen. Gute Arbeit und konsequenter 

Klimaschutz sind kein Widerspruch 

und müssen zusammen gedacht wer-

den.“ 

Die stellvertretende Vorsitzende des 

DGB Baden-Württemberg, Gabriele 

Frenzer-Wolf griff diesen Gedanken 

auf und nahm die Situation aller Be-

schäftigten in den Blick: „Die Mobili-

tätsbedürfnisse der Beschäftigten sind 

so vielfältig wie deren Arbeitsplätze. 

Deshalb muss das Angebot diesen 

unterschiedlichen Bedürfnissen ent-

sprechen. Um einen dauerhaften 

Umstieg auf nachhaltige Verkehrs-

mittel zu ermöglichen, müssen die 

Alternativen zum häufig belastenden 

Autopendeln weiter ausgebaut und 

attraktiver gemacht werden. Diese 

Angebote werden nach der Corona-

Krise sogar noch an Bedeutung ge-

winnen, wenn der öffentliche Nah-

verkehr wieder stärker genutzt wird. 

Wir müssen gemeinsam daran arbei-

ten, dass die Entwicklung zu mehr 

Nachhaltigkeit, mehr Effizienz im 

ÖPNV und vernetzter Mobilität zügig 

weiter vorangetrieben wird.“ 

Literatur 

ETCS in Deutschland 

Das European Train Control System 

(ETCS; Europäisches Zugsicherungs-

system) wird das vorherrschende Zug-

beeinflussungssystem der Zukunft. 

Diese Neuerscheinung bietet einen 

umfassenden Einblick in das System 

allgemein sowie dessen Realisierung 

in Deutschland. Es spannt den Bogen 

von den europäischen Spezifikationen 

(TSI; Technische Spezifikationen für 

die Interoperabilität) über die deut-

schen Lastenhefte bis zur Planung 

von ETCS. Ein Blick in die Zukunft 

rundet den Inhalt ab. So bietet das 

Werk die bisher umfassendste Dar-

stellung von ETCS in Deutschland. 

 

Die Herausgeber sind: Jochen Trinckauf, 

Ulrich Maschek, Richard Kahl und Clau-

dia Krahl. 

Das Buch ist bei PMC Media House in 

Hamburg erschienen. 

Es hat rund 400 Seiten und kostet 79 Euro 

(Vorbestellpreis bis 20. August 2020: 

68 Euro). 

ISBN 978-3-96245-219-3. 

Das enthaltene E-Book liefert Nutzern 

eines Endgeräts mit PDF-Reader die In-

halte elektronisch und mit Suchfunktion. 

Das Buch ist in Buchhandlungen oder 

direkt beim Verlag (www.pmcmedia.com) 

erhältlich. 

Railfreight.eu 

Das soeben erschienene Firmen-Kom-

pendium „railfreight.eu“ portraitiert 

600 aktive Gütereisenbahnen in Euro-

pa. Außerdem werden die Teilnehmer 

der Dienstleistungsbereiche Lok- und 

Waggonvermietung sowie Bahnspe-

dition beschrieben. Damit ist „rail-

freight.eu“ im bewegten Markt des 

Schienengüterverkehrs eine Hilfe für 

den täglichen Betrieb und die detail-

lierte Marktbeobachtung. 

Das im standardisierten Layout des seit 

2007 erscheinenden Nachschlagewerkes 

„Europäische Bahnen“ gestaltete Werk 

wird von Karl Arne Richter und Martin 

Henke herausgegeben. 

 

Das Buch ist bei PMC Media House in 

Hamburg erschienen. 

Es hat rund 750 Seiten und kostet 58 Euro. 

ISBN 978-3-96245-215-5. 

Das enthaltene E-Book liefert Nutzern 

eines Endgeräts mit PDF-Reader die In-

halte elektronisch und mit Suchfunktion. 

Das Buch ist in Buchhandlungen oder 

direkt beim Verlag (www.pmcmedia.com) 

erhältlich. 

Planungsgrundlagen für den 

Fußverkehr 

Die neue Broschüre „Geh-rechtes 

Planen und Gestalten — Rechtliche 

Planungsgrundlagen für den Fußver-

kehr“ bietet eine kompakte Übersicht 

zur Planung von Fußverkehrsanlagen. 

Sie wendet sich sowohl an Verant-

wortliche in Verwaltungen und Pla-

nungsbüros als auch an Bürgerinnen 

und Bürger. 

Die Broschüre behandelt alle wichti-

gen Themenbereiche der Fußverkehrs-

planung. Es werden Kennzahlen, Nor-

men und Richtlinien in Bereichen wie 

der Gehweggestaltung, der Konzeption 

von Querungsanlagen oder der Ein-

richtung von gemeinsam genutzten 

Verkehrsflächen erläutert. Zusätzlich 

gibt es am Ende eine Sammlung der 

Regelwerke, in denen weiterführende 

Informationen zu finden sind. 

Erstellt und herausgegeben wurde die 

Broschüre vom Fachverband Fußverkehr 

Deutschland FUSS e.V. Sie ist Teil des 

Projekts „Bausteine für Fußverkehrs-

strategien“, welches durch das Umwelt-

bundesamt und das Bundesministerium 

https://www.pmcmedia.com/neuerscheinungen/421/etcs-in-deutschland
https://www.pmcmedia.com/neuerscheinungen/414/railfreight.eu-das-business-handbuch-gueterbahnen


49 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit gefördert wird. 

Die 40-seitige Broschüre kann herunter-

geladen werden: 

www.umkehr-fuss-online-shop.de. 

 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn sich Ihre 

Adresse geändert hat: 

 an GRV, Postfach 101403, 45014 Essen, 

 per Fax +49 234 5465180 oder 

 Mail an versand@grv-nachrichten.de. 

Mitglieder des Vereins GdI — AdI melden ihre 

Adressänderungen bitte an info@gdi-adi.ch. 

Personalia 
Frank Klingenhöfer, bisher Vorsit-

zender der Regionalleitung für die Re-

gion Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland und das nördliche Baden-

Württemberg) der DB Regio AG ist 

seit 1. April 2020 Mitglied des Vor-

stands der DB Regio AG und dort für 

das Ressort Bus zuständig. Er folgt auf 

Klaus Müller, der das Unternehmen 

verlassen hat. Sein Nachfolger in der 

Regionalleitung Mitte ist seit 15. Ap-

ril 2020 Maik Dreser, bisher Leiter 

Instandhaltung in der Zentrale der DB 

Regio AG. 

Marcel de la Haye ist seit dem 1. Ap-

ril 2020 Vorsitzender der Geschäfts-

führung der RBH Logistics GmbH 

(vormals Bahnen und Häfen der Ruhr-

kohle, heute ein Tochterunternehmen 

von DB Cargo) in Gladbeck. Zuvor 

war er Vorsitzender der Geschäfts-

führung der Dortmunder Eisenbahn 

GmbH. Er folgt auf Gerhart Hart-

feld, der in den Ruhestand trat. Nach-

folger von Haye bei der Dortmunder 

Eisenbahn wird ab 1. September 2020 

Jan Läzer. 

† Am 6. April 2020 ist Marc Char-

donnens gestorben. Er trat zum 31. Ja-

nuar 2020 von seinem Amt als Direk-

tor des Schweizer Bundesamts für 

Umwelt (BAFU) aus gesundheitlichen 

Gründen zurück. Seine Nachfolgerin 

wird zum 1. September 2020 Katrin 

Schneeberger, bisher stellvertretende 

Direktorin des Bundesamts für Straßen 

(ASTRA). 

Ralf Günter Kloß ist seit 1. Mai 2020 

Vorstand Produktion der DB Cargo 

AG. Er war bisher Leiter der Manage-

ment-Region West von DB Cargo und 

folgt auf Marek Staszek, der auf den 

Chefposten von DB Cargo Polska zu-

rückkehrt. Deren bisheriger Chef, 

Steffen Bobsien, wird Sonderbeauf-

tragter der DB-Cargo-Vorstandsvor-

sitzenden für strategische Investiti-

ons- und Innovationsprojekte. 

Ebenfalls seit 1. Mai 2020 ist Thorsten 

Dieter Mitglied im Vorstand der DB 

Cargo AG, zuständig für das neuge-

schaffene Vorstandsressort Angebots-

management. Dieter ist seit mehr als 

15 Jahren im Management bei DB 

Cargo tätig, zuletzt als Leiter des Be-

reichs Service Design. 

Seit 1. Juni 2020 ist Sascha Zuk Ge-

schäftsführer der Regiobahn Fahrbe-

triebsgesellschaft GmbH. Er folgt 

damit vereinbarungsgemäß auf Jörg 

Wiedenlübbert, der die Position in-

terimsmäßig seit Juni 2019 innehatte. 

Wiedenlübbert wird der Regiobahn 

weiterhin in beratender Funktion zur 

Verfügung stehen. Zuk war bisher 

Geschäftsführer Qualität und Planung 

der Abellio Rail NRW GmbH. 

Am 10. Juni 2020 wählte die Ham-

burgische Bürgerschaft den Senat neu. 

Dabei wurde die Behörde für Verkehr 

und Mobilitätswende neu geschaffen, 

deren Präses nun Senator Dr. Anjes 

Tjarks ist. Der bisher für den Verkehr 

zuständige Senator, Michael West-

hagemann, bleibt Präses der Behörde 

für Wirtschaft und Innovation (nun 

ohne Verkehr). 

† Eleonore Thoma, Witwe des frü-

heren GRV-Vorsitzenden Dr.-Ing. 

Alfons Thoma, ist am 19. Juni 2020 

im 98. Lebensjahr verstorben. 

Dr. Martina Niemann ist seit 1. Juli 

2020 Vorständin Finanzen und Con-

trolling der DB Cargo AG. Zuletzt war 

sie bei der Lufthansa tätig. Sie folgt 

auf Matthias Reichel, der andere Auf-

gaben im Konzern übernehmen wird. 

Stabwechsel in der Chefetage des 

Bahnprojekts Stuttgart–Ulm mit Kurs 

in Richtung Inbetriebnahme: Zum 1. 

Juli 2020 übernahm Olaf Drescher 

den Vorsitz der Geschäftsführung der 

DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH. 

Drescher verantwortet fortan alle für 

die Inbetriebnahme des Großprojekts 

relevanten Bereiche wie Bahntechnik 

und Rohbau sowie das Pilotprojekt 

Digitaler Knoten Stuttgart. Er war seit 

Februar 2018 als stellvertretender Vor-

sitzender der Projektgesellschaft für 

das Geschäftsfeld Technik verantwort-

lich. Zuvor hatte er als Projektleiter für 

die Deutsche Bahn bereits die neue 

Schnellfahrstrecke Berlin – München 

(VDE 8) sowie die Hochgeschwindig-

keitsstrecke Hamburg – Berlin erfolg-

reich zum Start geführt. Der bisherige 

Vorsitzende, Manfred Leger, fungiert 

nach sieben Jahren an der Spitze künf-

tig als stellvertretender Vorsitzender 

und verantwortet weiterhin seine bis-

herigen Zuständigkeitsbereiche Chan-

cen- und Risikomanagement, Kommu-

nikation und das Management der ex-

ternen Beteiligten („Stakeholder“). 

Anne Mathieu ist seit 1. Juli Vorsit-

zende der Geschäftsführung der Keolis 

Deutschland GmbH (Eurobahn). Sie 

folgt auf Magali Euverte, die inner-

halb der SNCF (Société Nationale des 

Chemins de fer Français, staatliche 

Eisenbahngesellschaft Frankreichs) 

zur Geschäftsführerin ernannt wurde. 

Mathieu war zuvor Finanzgeschäfts-

führerin von Keolis. 

Am 6. Juli 2020 übernahm Arnulf 

Schuchmann die Aufgabe als techni-

scher Geschäftsführer der Bayeri-

schen Oberlandbahn GmbH und Bay-

erischen Regiobahn GmbH. Die Posi-

tion des zweiten Geschäftsführers war 

seit Herbst 2019 vakant und konnte 

nun erfolgreich nachbesetzt werden. 

Schuchmann war zuletzt Geschäfts-

führer der Ostdeutschen Eisenbahn 

GmbH (ODEG). 

Peter Kummer übernimmt Mitte 

August 2020 die Leitung von SBB 

Infrastruktur. Der heutige IT-Chef der 

https://www.umkehr-fuss-online-shop.de/view/productdetails/virtuemart_product_id/108/virtuemart_category_id/18.html
mailto:versand@grv-nachrichten.de
mailto:info@gdi-adi.ch
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SBB folgt auf Jacques Boschung, 

der sich nach nur knapp eineinhalb 

Jahren an der Spitze der Infrastruktur 

der SBB entschieden hat, das Unter-

nehmen zu verlassen. 

Dr. Thomas Schaffer, Mitglied der 

Geschäftsleitung DB Regio Bus, wird 

spätestens zum 1. September 2020 

neuer Finanzvorstand der Kölner Ver-

kehrs-Betriebe AG. Er folgt auf Peter 

Hofmann, dessen Vertrag nicht ver-

längert wurde und deswegen bereits 

am 31. August 2019 ausschied. 

Stefan Grieger wird ab 1. Januar 2021 

neuer Hauptgeschäftsführer des Deut-

schen Verkehrssicherheitsrats (DVR). 

Er folgt auf Christian Kellner, der in 

den Ruhestand geht. 
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von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 

des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbe-

steuer befreit. Wir versenden (sofern wir Ihre 

Adresse kennen — bitte gegebenenfalls mittei-

len) bei Spenden ab 20 Euro unaufgefordert 

eine Spendenbestätigung für das Finanzamt. 

Unsere Bankverbindung lautet: 

IBAN = DE47 3005 0110 0045 0046 52 

BIC = DUSSDEDDXXX 

Verwendungszweck: „steuerbegünstigte Spen-

de für verkehrswissenschaftliche Arbeiten“. 

Wenn Sie Bankgeschäfte mit dem Smartphone 

tätigen, können Sie die Daten direkt einscannen 

 

 

Die GRV speichert Name und Adresse von 

verkehrspolitisch interessierten Personen 

gemäß DSGVO Art. 6 Abs. 1 Buchst. f. 

Die Daten werden ausschließlich für die Zusen-

dung von verkehrspolitischen Informationen 

(insbesondere der GRV-Nachrichten) sowie 

fallweise für die Zusendung von Zuwendungs-

bestätigungen gemäß §10b EStG in Verbindung 

mit §50 EStDV verwendet. 

Die Daten werden auch an Versanddienstleister 

für den alleinigen Zweck der Verteilung der 

GRV-Nachrichten weitergegeben. Darüber 

hinaus erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte. 

Privatpersonen, die mit der Speicherung ihrer 

Daten nicht einverstanden sind, können sich 

jederzeit aus dem Verteiler streichen lassen 

durch formlose Mitteilung an: 

 GRV, Postfach 101403, D-45014 Essen, 

 per Fax +49 234 5465180 oder 

 Mail an versand@grv-nachrichten.de. 

http://www.grv-ev.de/
http://www.grv-nachrichten.de/
http://www.grv-ev.de/home/pdf/grvn118b.pdf
mailto:gunther.ellwanger@grv-nachrichten.de
mailto:wolfgangdietrich.mann@grv-ev.de
mailto:steffen.schranil@svz-nahverkehr.de
mailto:versand@grv-nachrichten.de
mailto:info@gdi-adi.ch
http://www.grv-ev.de/home/grv-nachrichten.html
mailto:versand@grv-nachrichten.de
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Dritte Umschlagseite: Anzeige Furrer + Frey 
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Vierte Umschlagseite: Anzeige Econex 


